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.\

YorbemgrkunS

Wohnungspolltlsche und wohnungsirlrtschaftllche Aufgaben lassen sich nur dann wlrkungs-
voll wahrnehmen, wenn dle damlt betrauten Stellen rechtzeltig und In ausreLchendem MaBe

tlber vorhandene Sachverhalte und slch anbahnende Veränderungen auf dem Wohnungssektor
unterrlchtet werden.

Dle oft recht komplexen Zusammenhänge können mit Hilfe statistlscher Feststellungen und
Auswertungen transparent gemacht werden. Zum System statistischer.Informatlonsgewinnung
gehören sowohl von Zeit z! ZeLt durchgefilhrte Totalzählungen zur Darstellung der Gesamt-
sltuatlon wle auch in kllrzeren Abständen wiederholte glelchartlge Feststellungen auf
Stlchprobenbasls.

Dle letzte allgemelne totale Gebäude- und Wohnungszählung fand 1958 statt. Ursprtlngllch
war filr das Jahr 1975 in der Bundesrepublik Deutechland wleder eine allgemelne'lGebäude-
und Wohnungszählung" vorgesehen, um der wohnungspolitlk aktuelle Daten insbesondere auch
ftlr kleinere reglonale Elnheiten als Entscheidungshilfe zur Verf{lgung stellen zu können.
Das Gesetzgebungsverfahren ftlr dieseZählung konnte lnfolge der schwierlgen Haushaltslage
bel Bund und Ländern jedoch nlght welter betrleben werden. Eine als Ersatzlösung 1n Er-
wägung gezogene 10 v.H.-Wohnungsstichprobe Ileß sich ebenfalls nicht realisleren. Da in
der zunehmend schwterlger werdenden Sltuatlon des wohnungsbaus und der wohnungsPolltlk
neue Entacheidungshtlfen aus der amtlichen Statlstik ftlr wohnungspolltlsche Überlegungen
und Entscheldungen drlngend erforderlich slnd, sollte dle durch den ersatzlosen lYegfall
der Gebäude- und Wohnungszählung 1975 eingetretene beträchtllche Informatlonsltlcke we-
nigstens teilvreise durch elne zum frilhestmögllchen zeltpunkt durchzuftlhrende Wohnungs-
stichprobe ilberbrtlckt werden.

Der Lm Frühjahr 1978 vorgenonmenen 1 t-Vtohnungsstichprobe, der fllnften repräsentatlven
Untersuchung dieser Art auf dem Wohnungssektor, kommt deshalb eine erhöhte Bedeutung zu.

Dle Ergebnlsse dleser Wohnungsstichprobe sollen ln sleben Heften voröffentllcht werden.
Im vorllegenden ersten Heft wird zunächst eLne kurze Einftlhrung zu ZLeL, Methode, Ver-
Lauf und Ausyertung der Stlchprobe gegeben. Im Heft 2 werden wlchtige Eckzahlen für das
Bundesgebiet und die Länder dargestellt. Dieser erste Uberbllck wird in den folgenden
Heften vertieft.
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1 Zlelsetzung

Inhalt und Umfang des Erhebungsprogramms der
Vtohnungsstlchprobe 1978 wurden u.a. von der
Notwendigkelt bestlmnt, daß bei den crund-
daten ilber Struktur und qualltatlve Abstu-
fung des Gebäude- und wohnungsbestandes dle
vergleichbarkelt mlt frtlheren Zählungen ge-
währleistet seln muBte. iledoch wurden weniger
wichtlge Erhebungstelle gegen aktuelle Er-
hebungsmerkmale ausgetauscht. Ein Städtebau-
teIl wle bel der Wohnungsstichprobe 1972
konnte bel der vlohnungsstichprobe 1978 ent-
fallen, well bel der Volks-, Berufs- und
Arbeitsstättenzäh1ung 1981 d1e ohnehln vor-
geaehene Gebäudevorerhebung zu elner allge-
melnen Gebäudeerhebung mit FeststeLlungen
{lber Art und Maß der baulichen Nutzung aus-
gestaltet wird.

Mit B11ck auf dle veränderten Rahmenbe-
dingungen soIlte die Vtohnungsstlchprobe 1 978
tlefer in die Bestimmungsgrtlnde der Qualltät
und Umweltverhältnisse des Vtohnens elndrlngen
soltrle ln Verblndung mlt demographlschen und
sozlalen Daten der Haushalte Einbllcke ln
das Umzugsverhalten und dLe Wohnzufrledenhelt
der Bevölkerung ermögllchen und die l{ohnungs-
versorgung der Bevölkerung unter besonderer
Berl,lckelchtigung von Problemgruppen wie
jungen oder klnderreichen Familien, alten
Menschen, alLelnstehenden Pergonen und aus-
Iändlschen Arbeitnehmern darstellen.

Eln welterer Schwerpunkt der Erhebung lst
der Nachweis wichtlger Kostenfaktoren fllr
das Wohnen im Eigentum oder ln der Mietwoh-
nung. Ferner sollten Feststellungen über dle
!4ob111tät an den Vtohnungsmärkten und dem
Elgentilmerwechsel beim Hausbesltz getroffen
werden.

2 Vorarbeiten

2.1 Organisation
Ursprflngllch war dle Durchfilhrung einer
selbständigen Wohnungsstichprobe lm Jahr 1977
in6 Auge gefaßt. Bald zelchnete sich Jedoch
ab, daß dle Zeit filr dle organisatorische
Vorbereitung und dle Gesetzgebung eine Erhe-
bung 1977 nlcht mehr gerdährlelsten wilrde.

Deshalb wurde nun dle Möglichkelt diskutlert,
entweder die l{ohnungsstichprobe tm Aprll 1978
zusanmen mit dem Mikrozensus oder im Herbst
desselben ilahres als gesonderte Erhebung vor-
zunehmen. Nachdem 1m Mai 1976 die Zustimmung
filr die Vorbereitung der tfohnungsstlchprobe
1978 gegeben war, wurde dLe gemelnsame Durch-
ftlhrung mlt dem Mikrozensus vereinbart, um

dle Angaben der wohnungserhebung m1t den um-
fangrelchen bevölkerungs- und erwerbsstatL-
stlschen Merkmalen des Mlkrozensus zu kombl-
nieren und so intenslver auswerten zu können.
Außerdem konnten Erhebungsko8ten gespart
werden, well die Interviewer-Organlsation nur
elnmal einzusetzen war. An den Vorbereitungs-
arbeiten waren neben dem Statlstlschen
Bundesamt und den Statistischen Landesämtern
mehrere Bundesminlsterien, Insbesondere dae
Bundesminlsterlum filr Raunordnung, Bauwesen
und Städtebau, Länderressorts, kommunale
Spltzenverbände und sonstige interessierte
Stellen betelligt. Dle allgemeinen Beratungen
tlber dle Ausgestaltung der Erhebung fanden lm
Statlstlschen delrat und lm zuständlgen Fach-
ausschuß statt, außerdem rrrurden alle Fragen
in AlntsLelter-Konferenzen und Referentenbe-
sprechungen behandelt.

In zusammenarbeit mtt den Statlstischen Landes-
limtern wurde das Erhebungsverfahren entwickelt
sowle die Fragebogen, die sonstigen Erhebungs-
papiere, das Tabellenprogramm und die Unter-
lagen filr die Aufbereltung ausgearbeitet. Dle
Durchführung der Erhebung und die Aufbereltung
der Ergebnisse oblag den Statistischen Landes-
ämtern.

2.2 Methode

Im cegensatz zu TotaLerhebungen wlrd bel
Stichproben nur eln TeiI der betreffenden
Masse erfaßt und statlstlsch bearbej.tet,
oder es wLrd eine vollständlg vorliegende
Masse nur teiLrdelse aufbereitet. Eine Stlch-
probenstatlstlk hat gegenllber elner Total-
statlstik den Vorteil des kleineren Umfangs.
Das bedeutet gerlngere Kosten fUr dle Be-
fragungen und die Au6wertung der ausgefllllten
Erhebungspaplere sowle schnellere Lieferung
der Ergebnlsse. Außerdem kann mehr Zelt und
Sorgfalt fl,ir jeden elnzelnen Fal1 verwandt
werden, als dles Im allgemeinen bei el-ner

ALlgemeine Grundlagen
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Totalzählung mögllch lst. Daher können Feh-
ler, die durch Mänge1 der Erhebungstechnik,
Abgrenzung der Erhebungsetnhelten, Frage-
stellungen Ln den Erhebungspapleren, aber
auch durch dle Aufbereitung hervorgerufen
werden, bel StichprobenstatLstlken oft 1n
engeren Grenzen gehalten werden als bel
Totalzählungen. Dagegen besteht bel Stlch-
proben dle Gefahr, claß dle Auswahl gewlsse
Fehler aufweist, dle sich dann auf dle Er-
gebnJ.sse auswlrken. Von entscheldender Be-
deutung lst deshalb eine gute Auswahlgrund-
lage.

Da dle 1B-Wohnungsstichprobe 1978 In der
glelchen Welse rrle 1972 mlt dem Mlkrozensus
gekoppelt war, erfolgte die Auswahl wleder
nach dem filr den Mlkrozensus ab 1972 ent-
wlckelten planl ) , wobel als Baals das Ge-
samtmaterlal der Volks- und Berufszählung
1970 illente. Nach dem Konzept des Mikro-
zensus-Auswahlplanes werden nach elnem be-
sonderen Verfahren anhand der Meldun§en der
in dle Auswahl gefallenen Gemelnden u.a. auch
die seit 1970 neuerstellten Gebäude und ttoh-
nungen repräsentatlv erfaßt.

Der Auswahlsatz von 1 t reicht im allgemeinen
aus, um die erhobenen Merkmale bis zu einer
gehrlssen Tlefengllederung ln sachlicher und
regionaler Hinsicht gentlgend genau darstellen
zu können.

3 Rech' laqe

In der Zeit von Juni 1975 bts Mai 1977 wurde
ln zusammenarbelt mit dem federführenden
BundesmLnlsterlum filr Raumordnung, Städtebau
und Wohnungswesen, dem Bundesmlnistertum des
Innern und den Statlstlschen Landesämtern
der Entwurf eines Gesetzes fllr dle t{ohnungs-
stlchprobe 1978 mit Begrilndung erarbeltet
und im JunI 1977 von der Bundesregierung dem
Bundesrat zugeleltet.

Nach Beratung ln den zuständlgen Ausschi,Issen
des Bundesrates wurde der Gesetzentwurf am

15.7.1977 1m Plenum (1. Durchgang) behandelt.
Die Bundesreglerung leltete den Gesetzent-
wurf mlt elner Stellungnahme zu den vom
Bundesrat beschlossenen Anderungsvorschlägen
am 20.9.1977 zur Beschlußfassung dem Bundes-
tag zu.

1) Slehe Nourney, 01.: Stichprobenplan des
Mikrozensus ab 1972, WiSta 1973, Heft 11,s.631 ff.

Dle erste und zweLte Lesung fand dort am

27.10.1977 statt. Nach Beratung ln den zu-
ständlgen Ausschilssen des Bundestages und
der dritten Lesung im Plenum wurde der Ge-
setzentwurf vom Bundestag verabschledet. Im
November 1977 berlet der Bundesrat im zwelten
Durchgang ilber den Gesetzentwurf und am

17.'12.1977 wurde dag "Gesetz ilber dle Durch-
filhrung einer Repräsentativstatlstlk auf dem
ceblet des Wohnungsrdesens (Wohnungsstichpro-
bengesetz 1978) vom 14.12.1977" lm Bundes-
gesetzblatt Jahrgang 1977, TeLL I, S. 2562 f
verktlndet. Der Text des cesetzes 1st auf
S.'12 abgedruckt.

Im Gesetz wlrd in § 1 eine Bundesstatistlk
auf repräsentatlver Grundlage ilber Gebäude,
viohnungen, Wohnpartelen und deren wohnumge-
bung nach den Verhältnissen von Aprll 1978
angeordnet.

Der Auswahlsatz wLrd In § 2 mlt 1 t der Ge-
bäude mit Wohnraum festgesetzt. Unter § 3

werden dle Sachverhalte genannt, fl,lr d1e An-
gaben zu erheben sind.
Die §§ 4 und 5 regeln die Auskunftspflicht
und dle Art der Auskunftselnholung sowle dle
Weitergabe von Elnzeldaten aus der Erhebung
an die fachlich zuständigen obersten Bundes-
und Landesbehörden.
Der § 6 stellt ilie Gilltigkelt des Gesetzes
auch filr das Land Berlin fest.

4 Vorbereltung der Befragung

4.1 Bestellung und Schulung der Intervlewer
Dle filr dle l{ohnungsstichprobe 1978 vorge-
sehenen Erhebungspapiere erforderten eLne
differenzlerte Erhebungstechnik. Während
der Gebäudebogen vom Gebäudeelgentilmer oder
seLnem Vertreter ausgefilllt werden konnte,
Iieß slch das umfangreiche, mit elner Vlel-
zahi kompllzierter und subJektl-ver Fragen
ausgeftlllte Programm des Wohnungsbogens op-
tlmal nur m1t Hilfe von besonders gut ge-
schulten IntervLewern abwickel-n.

Ihre Bestellung und Schulung flel in den
Aufgabenberelch der Statlstischen Landes-
ämter, dle tlber einen Stamm hierzu ausge-
bildeter nebenberuflicher Mltarbelter ver-
fi.lgen. Vom Statlstlschen Bundesamt wurde
eln besonderes Intervlewer-Handbuch zusammen-
gestellt, um eine nöglichst elnheltliche
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Handhabung der Befragung 1m gesamten Bundes-
geblet zu errelchen. In dlesem Handbuch
wurden ln kurzgefaBter Form Zlel und Metho-
de der Stlchprobe beschrl-eben und Richt-
linlen für dle Intervierdertätigkeit gegeben.

4.2 Unterrlchtung der öffentlichkelt

Durch intensive öffentllchkeltsarbeit so1lte
das Verständnis der Bevölkerung ftlr Zweck
und Nutzen der bevorstehenden Stichproben-
erhebung geweckt, und die Bereitschaft der
ausgewählten Haushalte zur volIständlgen
und wahrheltsgemäßen Auskunftserteilung ge-
fördert, sowie etwa bestehendes lilißtrauen
gegenilber Befragungen der amtllchen Statlstik
abgebaut werden. Dle Öffentllchkeltsarbeit
des Statistlschen Bundesamtes erfolgte in
Abstimmung mit den Statistlschen Landes-
ämtern ln drel Phasen:

- den Tageszeitungen und sonstlgen MedLen
wurden mehrere Presselnformationen-.zuge-
Ieitet

- es wurde elne spezlelle Pressemappe mit
mehreren vorgefertigten Artikeln eretellt

- dle Rundfunk- und Fernaehanstalten lvurden
unter Einschaltung des Fachressorts
spezlell angesprochen

5 Erhebungspapiere

Filr dle Wohnungsstichprobe 1978 wurde eln
Gebäudebogen (Drucksache Nr. 3) und ein Woh-
nungsbogen (Drucksache ttr. 4) verwendet.
Muster dleser Erhebungspaplere sind Lm Anhang
abgedruckt. Vleitere Erhebungspapiere waren
der Haushaltsmantelbogen und dte Erhebungs-
Iiste des Mikrozensus (Drucksachen Nr. 2 und
2 a) , auf die .hler nicht welter eingegangen
werden soll.
Als gemeinsames Ordnungs- und Organisations-
papier für Wohnungsstichprobe und Mlkrozen-
sus diente eine vom Intervlewer auszufilllen-
de Anschriftenliste (Drucksache Nr. 1).

5.1 Gebäudebogen

Im Auswahlbezirk war für jedes Gebäude mit
wenigstens elner bewohnten oder leerstehen-
den Wohnung sowie für jede bewohnte Unter-
kunft ein Gebäudebogen anzulegen. Der Bogen
sollte vom Gebäudeeigentilmer bzw. dem Kauf-
anwärter oder aber von selnem Vertreter bzw.

Verwalter ausgefullt vrerden. Dem Interviewer
war es jedoch frelgestellt, die benötlgten
Angaben auch bel den Auskunftspflichtigen
selbst zu erfragen und einzutragen. Insbe-
sondere bel Eln- und ZweifamilJ.enhäusern,
bel denen meist der Elgentümer das Haus be-
wohnt, wurde von dieser Möglichkeit oft ce-
brauch gemacht. Der Intervierirer konnte sich
so einen weiteren Gang zum Elnsammeln der
zum Ausfflllen abgegebenen Gebäudebogen er-
sparen.

Der Auskunftsperson war es freigestellt, den
vollständig ausgeftlllten Bogen dem Inter-
viewer zu llbergeben oder die Selte 3 mlt
Fragestellungen finanzieller Art bei Wohnge-
bäuden an das Statistlsche Landesamt elnzu-
senden.

Falls der Auskunftspfllchtige seinen Vf,ohnsltz
nlcht im Auswahl.bezirk hatte, mußte der ce-
bäudebogen zur rilelteren Bearbeitung mlt An-
gabe der Anschrlft des Gebäudeelgentilmers an
das zuständlge Statlstlsche Landesamt elnge-
schickt werden.

Der Gebäudebogen enthielt neben dem Namen und
der Anschrlft des Gebäudeeigenttlmers bzw.
der Auskunftsperson insgesamt 21 Fragen, die
zum größten Tell auf die baullchen Eigen-
schaften und dle Ausstattung des Gebäudes ge-
richtet waren. Bei der Frage nach der Art
des Gebäudes wurde zwlschen Wohngebäuden,
sonstigen Gebäuden mit Wohnraum, bewohnten
Unterki.inften und Wohnheimen unterschieden.
Dle Wohnheime wurden aus praktischen über-
Iegungen gesondert erfaßt, obwohl sLe nach
der Bauwerkssystematlk den Wohngebäuden zu-
zurechnen sind. Durch Zusatzfragen wurde
die Möglichkelt geschaffen, dle landwlrt-
schaftllchen !{ohngebäude auszugliedern.

Elne Frage nach der GröBe des Grundstilcks
wurde nur gesteIIt, wenn keln weiteres Ge-
bäude auf dem crundstilck stand.

Zur näheren Beschrelbung des Gebäudes ge-
hörten Fragen nach dem Vorhandensein elner
crilnanlage auf dem Grundstilck, nach der ZahI
der Wohnungen und Geschosse, nach Garagen lm
Gebäude und der Nutzung für Nlchtwohnzwecke.
Gefragt wurde außerdem nach dem Baujahr des
Gebäudes, nach der Behelzung, nach der Unter
kellerung und nach dem Vorhandensein von
Schutzräumen.

Dle Frage nach dem Umfang der "öffentllchen
Förderung" von Wohnungen im Rahmen des
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Sozialen Wohnungsbaus sollte elne fachge-
rechte Klasslflzlerung der wohnungen unter
dlesem fllr dle wohnungspolltlk wichtigen
Aspekt ermöglIchen.

l{le lm Jahre 1972 wurde auch 1978 nach der
Art des Eigentllmers des Gebäudes gefragt,
sowie - bel Elnzelpersonen und Ehepaaren -
nach der Stellung im Beruf.

Erstmals erfragt wurden - allerdings nur filr
i{ohngebäude - Angaben zum Erwerb, zum Feuer-
versLcherungsrrert, zu den Mleteinnahnen und
zu verschledenen laufenden Auf$rendungen. Neu
formuliert wurde die Frage nach Instand-
setzungen und Modernisierungen, dl-e diesmal
kei-ne PlangröBen betraf, sondern dle von 1973
bts 1978 tatsächliche vorgenommenen Maß-
nahmen.

5.2 wohnungsbogen

FUr jede leerstehende oder..von einem Haushalt
belrohnte Wohnung mußte el-n Wohnungsbogen aus-
geftlllt werden. In den tibrlgen Vtohnungen
richtete slch die Zahl der auszufilllenden
vtohnungsbogen nach der ZahI der dort wohnen-
den Haushalte.

Eine Auswertung der Angaben fi,lr leerstehende
Wohnungen erfolgte nur, wenn sle kilnftig auch
als Wohnungen genutzt werden sollten. Bei
diesen Wohnungen wurde nach dem Grund und der
Dauer des Leerstehens gefragt. Außerdem
wurden die wesentlichen Fragen nach der Grö8e
(Raumzahl/Wohnfläche), Ausstattung und Be-
helzung gestelIt. Dlese Fragen waren natilr-
Iich auch bei allen bewohnten Vtohnungen zu
beant!'rorten, und zwar entweder vom Wohnungs-
inhaber oder - bel total untervermieteten
Wohnungen - von elnem der Untermleter.

Alle Wohnungsinhaber (Eigentümer und Haupt-
mieter) hatten Angaben zur Art, Größe und
Ausstattung der wohnung, zur Verkehrsan-
bindung und zu Umweltbelastungen zu machen.
Dle Wohnungsinhaber ln HauPtwohnungen wurden
zusätzlLch zu den Umständen und Grtlnden des
Umzugs in dle iet-zj-ge wohnung befragt und
zu einem Verglelch mLt der früheren wohn-
situation aufgefordert. HauPtmieter mußten
Fragen zur Höhe ihrer Miete soh,l-e zur selbst-
getragenen Modernisierung beantworten,
Untermieter hatten tlber die Höhe der Mlete,
dle cesamtfläche ihrer Räume und die Mö-
blierung Auskunft zu geben. Schließllch
wurden aIIe Haushalte zu äen Abstellmög1ich-

keiten ihrer Pkw, zur Vf,ohngeldgewährung sowle
zur Benutzung von Erelzeltwohnungen Lnnerhalb
des Bundesgeblets befragt.

6 ordnungssvstem

Das ordnungssystem war dle Grundlage f{lr die
Zusammenf{lhrung der Angaben aus den PaPieren
der wohnungsstichprobe und des Mlkrozensus.

Dle vom titlkrozensus jährlich verwendete und
ftlr 1978 als Ordnungspapier filr beide Stich-
proben erwelterte Anschrlftenllste enthielt
für ilie Zusammenfilhrung die Mikrozensus-
Bogen-Nr., die Gebäudebogen-Nr., dl-e Lfd.Nr.
der wohnung und die Wohnungsbogen-Nr. So waren
dle einzelnen Bereiche durch 3 Nummernkreise
mtteinander verzahnt. Dadurch war gewährle1-
stet, daß jede nur denkbare zusammenfassung

,von Merkmalen vollzogen werden konnte.

7 Durchftlhrung der Befraqung

7.1 Arbetten im Auswahlbezirk

Der Intervlewer wurde über seinen Auswahlbe-
zirk durch e!.ne gesonderte BeschreJ'bung oder
dl,e Anschriftenllste unterrlchtet, die die
Straße und dle Hausnummern enthlelt. Bei der
Erfassung der Neübautätigkeit waren besondere
Regeln zu beachten. So waren Haushälte (bzw.

Wohnungen) in nach 1970 neu errichteten Ge-

bäuden lnnerhalb des dem Intervlewer vorgege-
benen AuBt/rahlbezirks auf jeden Fall zu erfas-
sen (sog. "Baulückenregel"). Dabei mußte das
zuständlge statistlsche Landesamt vor der Be-
fragung informlert werden, wenn slch z.B.
durch dle Elnbeziehung neu entstandener Ge-
bäude dle zahl der Haushalte in einem Aus-
wahlbezirk um mehr als 20 (in Gemeinden mlt
weniger als 20 OOO Eiililohnern) bzw. 30 (tn
größeren Gemeinden) erhöhte (sog. "Höchster-
fassungsregel" ) .

Der Hinsrels der Interviewer, daß sie gesetz-
lich zur Geheimhaltung der Einzelangaben
verpflichtet waren, trug zur Erleichterung
ihrer Arbelt bel. Nur in Elnzelfällen, wenn-
gleich öfter a1s in vorausgegangcnen Erhe-
bungen, wirkte sich die DiskussLon um den

Datenschutz erschwerend ftlr das Intervlew
aus. Im Interesse der 0ua11tät der Ergeb-
nisse so1lte jedoch möglichst eine freiwll-
lige Mltarbeit der Haushalte angestrebt !''er-
den. Im Gegensatz zum Gebäudebogen wurden
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dle Auskllnfte fllr den Wohnungsbogen nur aus-
nahmswelse schriftllch elngeholt. Zur Erlelch-
terung des Intervlerrs bei ausländlschen Haus-
halten lagen in mehreren Sprachen ilbersetzte
Fragebogen vor. Wenn dle Befragung elnes Haus-
halts belm ersten Besuch nicht mögllch war,
sollten mlndestens noch zwei Wiederholungsbe-
suche gemacht werden. Ftlr einen wegen Ver-
welgerung oder Iängerer Abwesenheit ausge-
fallenen Haushalt muBte der Intervlewer selbst
in den Erhebungspapleren bestlmmte Angaben
machen, die später elne gezlelte Ergänzung
(Doppelung) der "ausgefallenen', Haushalte er-
mögllchen solIten.

7.2 Zeitraum der Befragung

In der zwelten Hälfte des Aprll wurden die
Haushalte jedes Auswahlbezlrks durch eln per-
sönllch gehaltenes Ankilndigungsschrefben vom
bevorstehenden Besuch des Interviewers unter-
rlchtet.
Die Interviews begannen Anfang lrlal und waren
ln der Mehrzaht bts Ende Mal abgeschlossen.
DerBezugezeltraum für dle Auskllnfte waren
die Verhältnlsse lm Aprll 1978.

8 Manue Bdarbeitung des

8.1 AbschlußarbeLten der fntervlewer
cemä8 den Richtlinlen des htervlewerhand-
buchs hatte der Interviewer nach Abschluß
der Befragung bzw. nach Elnsammeln der Ge-
bäudebogen die Erhebungspapiere zu ordnen und
auf Vollzähligkelt zu ilberprilfen. Nach ab-
schlleßenden eJ.genen Elntragungen und Kon-
trollen leltete er das Material an das zu-
ständlge Statlstische Landesamt weiter.

8.2 it{anuelle Bearbeltung durch dte Stat1-
stischen Landesämter

Dle manuelle überprilfung und Ergänzung der Er-
hebungspaplere ln den Statistlschen Landes-
ämtern erfolgte nach elnheltlichen Aufberei-
tungsanleltungen des Statlstischen Bundes-
amtes. Dle Vollzähllgkeitskontrollen wurden
mlt Hllfe der Anschriftenllste durchgefilhrt.
l{aren dLe Gebäudebogen nicht vollzählig,
wurde mlt dem Interviewer Ri,lcksprache gehal-
ten. War es nLcht mehr mögllch, die erforder-
Ilchen Angaben zu erhalten, wurden die Anga-

ben elnes glelchartigen Gebäudes gedoppelt.
Falls wohnungsbogen fehlten, sollte zunächst
elne Nacherhebung versucht werden; nur In Aus-
nahmefäIlen war elne manuelle Doppelung von
Wohnungsangaben vorgesehen.

Manuelle Kontrollen und daraus slch ergeben-
de Korrekturen vereinfachen dle anschließen-
den maschlnellen Kontroll- und Aufbereitungs-
arbelten und verhindern damit einen zu hohen
Aufwand im maschlnellen Bereich. Elne volI-
ständ1ge systematlsche Materlalprllfung ist
bel elner so umfangreichen Erhebung aber nur
noch maschinell mögltch.

9 Mas le Bearbeitunq des Erhebungs-
materials

9.1 Datenerfassung

Dte Elntragungen der Gebäudebogen wurden ab-
gelocht und auf Magnetband i.lbernommen. Der
Wohnungbogen war a1s lesefähiges ',schuppen-
formular" konzlpiert, wobei dle Antworten auf
der letzten Seite marklert, bei schlecht ge:-
schriebenen Ziffern in der vorgesehenen Slg-
nierlelste neu eingetragen, und über automa-
tlsche Belegleser dlrekt auf Magnetbänder
llbertragen werden konnten.

terlals 9.2 Materlalprüfung

Dle maschlnelle Bearbeltung erfolgte nach
elnheltlichen Rlchtlinlen des Statlstt-
schen Bundesamtes.
zuerst wurden l_n mehreren Arbelsschrltten
komblnlerte Datensätze aufgebaut, dle je-
wells Angaben elnes Wohnungsbogens des
zugehördenden cebäudebogens und der Anschrlf-
tenllste enthlelten.

Im Anschluß daran konnten Signierungen und
sachlogische zusanmenhänge lnnerhalb jedes
Satzes auf Rlchtigkelt bzw. plausibtlltät ge_
prilft werden. Da es ntcht möglich war, alle
als fehlerhaft erkannten Daten auch maschi-
nell zu berlchtigen, wurde illeder TeII des

.Materlals filr dle Korrektur durch dle Fach_
abteilung nochmals ausgewlesen. Erst ln der
letzten phase erfolgte dle Erwelterung der
Datensätze um typlsche Merkmale, die der Ver_
einfachung der späteren Tabelllerung dLenten.

.Abschlleßend wurde das Materlal um ausge-
wählte haushaltsbezogene Daten aus dem Mlkro_
zensus ergänzt.
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9.3 Anpassung und Hochrechnung
der ErgebnlEse

Dle Ergebnlsse einer Repräsentatlvstatlstlk
atlmnen nach der Hochrechnung auf dle Grund-
gesamthett melst nLcht genau mJ.t bestirnmten
vergleichbaren Globalzahlen ilberein, die aus
elner Totalstatlstik bekannt slnd. Sie unter-
scheiden sich von dlesen rrEckwerten" durch
Zufallsfehler, aber auch durch Unterschiede
lm Erhebungs- und Aufbereitungsverfahren und
unterschLedllche systematlsche Fehler der
Repräsentatlverhebung und der verglelchbaren
Totalstatletlk.

Dle Unterschlede können filr den Benutzer der
Statl.stlk zu Schwlerlgkeiten ftlhren. Deshalb
werden Dlfferenzen, dl,e durch Unter- bzw.
Ubererfassung In der Stlchprobe entstanden
elnd, und ille die Brauchbarkeit der Ergebnisse
beeinträchtlgen könnten, durch elne Anpassung
an dLe vorgegebenen'rEckwerte"der Totalstati:
stik ausgeglichen.

Bei der Wohnungsstichprobe 1978 wurden dle
zahlen nach der Methode des "Doppelns und
Streichens" an Eckwerte aus der Bautätlgkelts-
statlstik angepaBt.

1 0 Darste t1 der Ergebnlsse

10. 1 VeröffentlLchungen

Filr die Auszählung der Ergebnj.sse der 1 t-
Wohnungsstlchprobe 1978 slncl mehrere Aufbe-
reitungs schritte vorgesehen.

Zunächst erfolgt elne Auszählung von etwa
1 700 Eckzahlen u.a. mit dem Zlel, mögllchst
schnell Daten fllr elne erste Veröffentllchung
bereit zu stellen. Ausgewäh1te Ergebnisse
werden ln Heft 2 dleser Veröffentllchungs-
relhe bekanntgegeben. Dle Zahlen dienen gleich-
zeitig der Abstimmung der welteren maschinell
erstellten und sehr dlfferenzlerten Standard-
tabellen. Das Standardtabellenprogramm wurde
an den Tabellenprogrammen vorangegangener Er-
hebungen ausgerlchtet, um direkte Vergleiche
zu ermögIlchen. Es wurden aber auch dle be-
sonderen Anforderungen lnteressierter SteIIen
berl,lckslchtigt. Das Programm besteht aus 36
Arbeltstabellen, dle nach den Themenbereichen
Gebäude, ltohnungen, Mletwohnungen, Haushalte,
Einfamillenhaushalte und UmweIt geglledert
slnd. Dle Ergebnlsse dleser Tabellen werden
ln zusammengefaßter Form ln den nächsten
Heften dieser Fachserle veröffentlicht.
Elnen Uberbllck gibt das lm Anhang enthaltene
"Verzelchnis der Sleplanten Tabellen des Stan-
dardprogramms". Über den Inhalt der Tabellen
informieren dle beigeftlgten schematischen
Ubersichten.

Außerdem slnd "ad-hoc"-Tabelllerungen vorge-
sehen. Dle Darstellung der lm Rahmen eLner
Wohnungsstlchprobe erstmalig erhobenen Tatbe-
stände Ln dlesem Programn kann jedoch erst
dann slnnvoll geplant werden, wenn - insbe-
sondere bel den ümweltfragen - die Besetzungs-
z ahlen f tlr gewtlnschte llerkmalskombLnatlonen
rlchtlg abgeschätzt vrerden können.
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Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen:

§l
Im Geltungsbereich dieses Gesetzes wird auf

repräsentativer Grundlage eine Bundesstatistik über
Gebäude, Wohnungen, Wohnpa-rteien und deren
Wohnumgebung (Wohnungsstichprobe) nach den
Verhältnissen im April 1978 durchgeführt.

§2
Die Wohnungsstiöprobe wird mit einem Aus-

wahlsatz von I vom Hundert der Gebäude mit
Wohnraum durchgeführt.

§3
In der Wohnungsstichprobe sind zu erfassen:

t. Bei den Gebäuden:
a) Art, Baujahr, Zahl der Geschosse und Woh-

nungen und bei Wohnheimen auch der Heim-
plätzei Art der'Beheizung, der Heizenergie
und bei Zwei- ynd Mehrfamilienhäusern der
Heizkostenabreürnung; Zahl und Größe der
Luftschutzräume; Größe des zugehörigen
Grundstüdcs und seine Lage im Gemeinde-
gebiet; Größe und Nutzungsart der Fläöen,
dierricht für Wohnzwecke genutzt werden;

b) Eigentümer oder an seiner Stelle der Nieß-
brauchberechtigte oder Erbbauberechtigte
oder derjenige, der Anspruch auf Ubereig-
nung hat, bei Einzelpersonen und Ehepaaren
deren soziale Stellung;

c) bei Wohngebäuden
außerdem Art deS Erwerbs und Jahr des
Eigentumsübergangsi Art und Höhe der Be-
triebs- und Erhaltungskosten; bei Modernisie-
nrngs- und Instandsetzungsmaßnahmen Art
der Maßnahmen und deren Kosten und Finan-
zierung; Mieteinnahmen; Versicherungsrvert.

2. Bei den Wohnungen:
a) Art, Größe rrnd Ausstattung; Art der Behei-

zung trnd der Heizenergie; Förderung mit'Mit-
teln des sozialen Wohnungsbaus; Art der Nut-
zung der Röume; bei Mietwohnungen außer-
dem die Höhe der Miete; bei Modernisie-
rungsmaßnahmen des Mieters Art der Maß-
nahmen; bei leerstehenden Wohnungen
außerdem Grund und Dauer des Leerstehens;

b) Lage zu öffentlichen Verkehrsmittcln, Versor-
gungseinrichtrrngen, Gemcins«fiaftsanlagen,
Frei- und Grünflächen; Häufigkeit «ler Ver-
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Gesetz
über die Durchführung einer Repräsentativstatistik

auf dem Gebiet des Wohuungswesens
(lVohnnngsstichprobengese tz 1 978)

Vom 14. Dezember 1977

kehrsbedienung; Verkehrs- und Immissions.
belastung der Wohngegend.

3. Bei den Wohnparteien:
a) Haushaltsmitglieder nach Alter, Geschlecht,

Familienstand, Stellung innerhalb des Haus-
halts, Staatsangehörigkeit, Erwerbstätigkeit,
sozialer Stellung und Einkommensgruppe
sowie 'die Erreichbarkeit ihrer Arbeits- und
Ausbildungsstätte;

b) Jahr und Grund des Bezugs der jetzigen Woh-
nung sorvie deren Beurteilung; Wohnverhält-
nis, bei Wohnungswechsel auch früheres
Wohnverhältnis und die Zahl der Umzüge;

.Anzahl eigengenutzter Kraftfahrzeuge und
deren Abstellung; Freizeitwohnungen nach
Größe und Häufigkeit der Nutzung;

c) bei Wohngeldbezug Höhe des Wohngeldes,
Jahr und Anlaß der erstmaligen Gervährung;

d) Beurteilung der Wohnumgebung hinsichtlich
der in Nummer 2 Buchstabe b genannten
Sachverhalte; bei Wohnungswechsel Beurtei-
lung der Wohnumgebung, Größe, Ausstattung
und Kosten der Jetzigen Wohnung im Ver-
gleich zur vorherigen Wohnung; bei Arbeits-
platzwechsel auch Beurteilung des jetzigen
Arbeitsplatzes im Vergleich zum vorherigen;

e) bei Untermietern Fläche und Einrichtung der
gemieteten Räume sowie die Höhe der Miete.

§4
(l) Auskunftspflichtig sind alle volljährigen oder

einen eigenen Haushalt führenden minderjährigen
Personen, die im April 1978 bei der Erhebung nach
dem Gesetz über die Durchführung einer Repräsen-
tativstatistik der Bevölkerung und des Erwerbs-
lebens vom 15. Juli 1975 (BGBI. I S. 1909) befragt
werden, und zwar auch für minderjährige oder
behinderte Haushaltsmitglieder; für Personen in An-
stalten, Wohnheimen und ähnlichen Einrichtungen
auch die Leiter dieser Einrichtungen. Auskunfts-
pflichtig sind ferner die Wohnurrgsinhaber, die
Eigentümer oder Verwalter von Gebäuden oder
deren Vertreter und die Gemeinden,

(2) Die Auskünfte lverden durch persönliche oder
schriftliche Befragung eingeholt.

§5
(l) Die Weiterleitung von Einzelangaben nach

§ 12 Abs. 2 des Gesetzes über die Statistik für Bun-
deszrvecke in dcr im Rundesgesetzblatt Teil III,
Gliederungsnumlner 29-1, veröffeutlidrtcn bcreinig-

1 Wohnunggstlchgr-o_b-s]tgesetz 1 979
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tcn Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 52 des
Einfülirungsgesetzes zur Abf abenor«lnung vom
14. Dezember 1976 (BGBI.I S.3341), an die tadrlich
zuständigen obersten Bun«les- und Lcrndesbehörden
und die von ihnen bestimmten Stellen und Personen
ist ohne Nennung von Namen und Anschrift des
Auskunf tspf licht igen zugelassen.

(2) Die Weiterleitung von Einzelangaben ist nur
durch die für die Statistik zuständigen Stellen des
Bundes und der Länder zulässig. Die Weiterleitung
zu steuerlichen Zwecken ist ausgeschlossen.

(3) § 12 Abs. I des.Gesetzes über die Statistik für
Bundeszwecke gilt auch für Personen, denen von
dlesem Gesetz erfaßte Einzelangaben zugeleitet wer-
den.

(4) § 12 Abs. 4 des Gesetzes über die Statistik für
Bundeszwecke gilt nicht für statistische Tabellen
mit tsundcs- oder Landesergebnissen oder mit Ergeb-
nissen für Gebietsglioderungen zum Zwecke der
Raumordnung, soweit Einzelangallen zur vollständi-
gen Darstellung der Ergebnisse in den Tabellen
erforderlich sind.

§6
Dieses Gesetz gilt nach § 13 Abs. 1 des Dritten

Uberleitungsgesetzes auch im Land Berlin.

§7
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung

in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates
sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt
und wird im Bundesgesetzblatt verkündet:

Bonn, den 14. Dezember 1977

Der Bundespräsident
Scheel

Der Bundeskanzler
Schmidt

Der Bundesminister
iür Raumordnung, Bauwesen und Städtebau

Karl Ravens
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l%JWohnungsstichprobe 1978 / Druckeache Nr.8

1-6
lL lr0rülirtogens

7-1 1

&de und Haue-l.lr.:

Auslüllungshlnwelsc für den GebäudeelgBntiimer oder eclnen Vertreter
ln dlese Erhebung wird im Bundesdurchschnltt 1% der Gebäude mit Wohnraum einbezogen.

Als Gebäude gilt jedes freistehende odpr durch Brandmauer von elnem anderen getrennte Bauwerk. Bei Doppel-, Gruppen- oder
Relhenhäueem sowie Wohnblocks zählt jedes einzelne Bauwerk, das von dem anderen durch eine Trennmauer vom Keller bis zum
Dach geschieden ist als selbständiges Gebäude.
Dle Fragen 1 bie 16 in diesem Bogen sind für allc ausgewählten Gebäude zu beantworten, für Wohngebäude (ErHuterung slehe
bel Frage 1) zusätzlich auch die Fragen 17 bis 2t.
Dle mlt einem Pfeil ) gekennzelchneten Fragen sind nur dann auszufüllen, wenn der jeweils bezeichnete Fall für das Gebäudg
zutrifft.
Bel den mlt *gokennzeichneten Fragen bitte auch die Erläuterungen auf Seite 4 beachtenl

E &t dca Gcbätdec:

Wotrngebäude (Gebäude, das mindestene zur Hälfte Wohniwecken dlent auch wenn es zur Zeit leersteht) .

Son.tlge! Gebäude rlt Wohnraum (2. B. GeschäftEhaus, Fabrik- oder Venvaltungsgebäude, wenn e8 bewohnt
ist oder mindestens eine leerstehende Wohnung enthält)
Stöndlg bcwohntc Unterlarnft (2. B. Behelisheim, Baracke, Wohnlaube)
Wohnhelm (2. B. für ältere Menschen, Auszubildende, Berufstätlge, Jugendliche, Ledige, Mutter und Kind, fflege-
personal, Schüler, Studenten; Aufnahme' und Durchgangslager)

Bitte Zutretf@ndeE
ankrguzen

12

KA

2

rir

1

2
3

4

Wohnungnzahl:

Wieviel Wohnungen enthält das Gebäude?
Bei Wohnheimen bitte auch die Erläuterungen zu Frage 11 beachten

l,'l 13-15
(Anzahl)

E Grünanlagp:
Befindet sich auf dem Grundstück eine Grünanlage (2. B. Rascnf,äche, Zlergarten)? ia

netn 1A) Falls ja:
lst private Nutzung zugelassen? ja für altb Hausbewohner

ja, nicht für alle Hausbewohner
nein 17

1

2

1

2
3

) Falls auf dem Grundstück nur dle..a Cnc,Gebäude steht:
(Gesondert stehende Garagen, Scheunen, Geräteschuppen oder dgl. zählen nlcht als weitere Gcbäude)
*@

tr

Grö8c d€. Grundgtüdc:
Wie groß ist die Fläche des Grundstücks?

a) ilame und Amchdft dee Gebäudcclgcntilnro bar. Kauf'
anwärters, des NieBbrauchberechtigten, bei Erbbaurecht
des Erbbauberechtigten, bei Wohnungseigentum des
Verwalters:

Name und Vornamc, Firma odar Behörds

Slraße und HauBnummer Tel6ton

Wohnort

(vollo m,)

b) Nem. md turrcfulft dcc Auakurftgpbenden:
(falls nicht glelchzeitig EigentÜmer barr. Kaufanwärter)

Name und Vornamo, Fkma oder BehördÖ

StraBe und Hautnummor Telefon

*z Wohnod

18-22

PV

Grundtage tür die Bsfragung lst das Wohnungsstichprobengesotz 1978 vom 14.12.1977 (BGBI. I S. 2562) ln Vcrbhctung mlt dem Gs86tz tiber dlc Statlstlk fÜr Bundc!-
arrccke istatcee) vom gl g.-tgsg (BGBI. I S. tätl). einc wetiorteltung d€r orhobonen Elnzalangabon an dle tachllch zu8tändlgon ober6ton Bundes' und Landesbohörd6n
und tfie von lhnen bestlmmten Steilen und Pergonen lsl ohns Nennung von Namcn und Anschrift d.3 AutkunltaPfllchtloen zugClagssn.
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Gebäudeelg€ntümer barv. Kauianwärter iet:

eine Gemelnschaft von Wohnungseigentümern .

elne Einzelperson .

ein Ehepaar
Erbengemeinsch. od. ähnliche Personengemeinsch.
Freies Wohnungsunternehmen
Gemeinnütziges Wohnungsuntern. oder Heimstätte
lmmobilienfonds (offen oder geschlossen)
Kreditinstitut oder Versicherungsunternehmen
Sonstiges Unternehmen .

Bund/Land/kommunale Gebietskörperschaft
Sonstige Körperschaft des öffentlichen Rechts .

Organisation ohne Enverbscharakter

Banlahr der Gcbäudea:
Bei Um-, An- und Enareite-
rungsbauten ist das ur-
sprüngliche Baujahr anzu-
geben, bei Wiederaufbau
nach Totalschaden das Jahr
des Wiederaufbaues.

) Falls 1949 oder später errichtet,
bitte Baujahr eintragen:

01

iÄ

UI

09
10
11

12

bis 1900
1901 bis 1918
1919 bis 1948

fYr

10
20

4l

12

13

51

19 I r lss-ro

tr

) Falls Einzelperson oder Ehepaar:*
{herwlcgenOe eozlale Stellung des Elgcntümcrr:
(bel Ehepaar die des Haushaltsvorstands)
Selbständiger Landwirt
Selbst. Gewerbetreibender od. freiberuflich Tätiger
Arbeiter
Angestellter
Beamter
Bezieher von öffentlichen Renten oder Pensionen
Sonstiger (2. B. Empfänger von Sozialhilfe)

Behelzung deg Gebäudeg:
Fern- oder Blockheizung
Zentralhelzung
Sonstige Beheizung

) Falls Zentralheizung:
Art des Brennstoffs bzw. Heizenergie?

Kohle, Koks usw.
Heizöl
Gas
Strom

) Falls Zwel- oder Möhrfamilienhaus und Fern-,
Block- oder Zentralheizung:
Wie erfolgt dle Heizkostenabrechnung?

Mit MeBeinrichtungen
_ Ohne MeBeinrichtungen

23-24

E
25

2d

I4Landwlrtcchaft lldrcr Betrleb:
a) Wird vom Gebäude aus ein landwirtschaft-

licher Betrieb hau ptbe rull ic h geleitet?

Unterkellerung:

lst eine Unterkellerung des Ge-
bäudes vorhanden?

) Falls unterkellert:
Sind die AuBenwände des Keller-
geschosses aus Beton?

Hat das Kellergescho8 eine Mas-
sivdecke (2. B. Beton- oder Stahl-
betondecke, Steindecke, Gewöl-
be)?

ia
n€in

voll
teilweise
nein

ja
nein

ja
nein

b) Befinden sich im Gebäude oder auf dem
Grundstück landwirtschaftliche Betriebs-
räume (2. B. Stall, Kornkammer, Futterbo- jaden)? 

nein 27

44

45

46

tr GeschoBzahl:

Wieviel Voll geschosse (ohne KellergeschoB,
aber einschließlich voll ausgebautem Dach-
gescho8) enthält das Gebäude? | , l rr-r"

(Anzahl) tr i
Schutzräume:
lst Schutzraum vorhanden, der
nach 1954 errichtet wurde?

) Falls Ja:
Wle gro8 ist dle Grundfläche?

E iaGaragefl lm Gebäude:
Wieviel Kfz-Stellplätze befinden sich in Voll-
geschossen des Gebäudes?

netn 47

48-ö0
l I,r-r,
(Anzehl)

(volle m2)

*
Nutzung für Nlchtwohnzweckc:
Besteht außerhalb von Wohnungen in Voll-
geschossen eine Nutzung ftir Nichtwohn-
zwecke (ohne Garagennutzung)?

) Falls ja:
a) Größe der Nutzfläche für

Nichtwohnzwecke?

tr *
Öffentllche Förderung:
Welche Wohnungen im Gebäude
golten noch als öffentlich geför-
dert?

ja
nein

kelne
alle
nur ein Teil) Falls nur ein Teil:

Bitte Namen und Vornamen der Wohnungsinhaber bzw.
,,leerstehend" eintragen
(bei Bedarf Ergänzungsblatt elnlegen)

l,r,l

32

33-37
(volle mr)

b) Wofür wird die Nutzfläche vor allem venrvendet?
(bitte nur die übenariegende Nutzungsart ankreuzen)
Dienstleistungen, Einzelhandel, Büros und Ver-
waltungen aller Art
Produzierendes Gewerbe*), Werkstätten aller Art
Land- und forstwirtschaftlicher Bereich :

Sonstige Nutzungen oder nicht genutzt 38

1

2
3

1

2
3
4
5
6
7

1

2
3
4

1

2

1

2
1

2
3

1

2 I
2

1

2

1

2

1

2

1

2
3

1

2
3
4

') Ohne Energle- und Wasserversorgung
-2-
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Gebäudebogen-l'lr
mn Seite 1
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3
1
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1%-Wohnungsstichprobe 1978 / Drucksache Nr.3

Gemeinde:

StraBe und Haus-Nr,
7-11

Nur lür Wohngebäude

fr*
Laufiandc Aufwcndungpn :

Wi6 hoch waren folgende Aufwendungen für das
Gebäude lm Jahre 1977?

Grundsteuer
(volle DM)

War diese ermäBigt? ia
nein

Öffentliche Gebühren

Versicherungen

Dienstleistungen

Sonstige Betriebskosten

lnstandhaltungskosten
(6inschl. lnslandsetzung)

lnncnaurbau
(2. B. Versetzen von Wänden, Einziehen von
Zwischenwänden und .decken)

ErYeltcrung
(2. B. Anbau oder Aufstockung)
Odi8crc lmtandretzungen am Gebäude
(2. B. Dacherneuerung, neue Hausfassade)

lla8nahmen zur Vetbesserung der Ener-
gieversorgung, der Wasserversorgung und
der Entwässerung

Wle hoch waren die Koctcn
insgesamt?

(volle DM)

12-1 5

16

57

58

59

60

lll

17-20

21 -24

25-28

29-32

33-36 ll

6r-85

(volls DM)

Wieviel wurde davon aus
.lgencn Mltteln aufgebracht?

oolle Dm

Erfolgte die Flmnzlerung durch Einsatz
direkter öffentlicher Hilfen?

66-70

71

(Durchrchn. Jahrosbetrag der lotzten 5 Jahro)

*
Feucrverelch€rungswert 1 91 4:
(siehe Erläuterungen)

l ja
I I I LL 37-42 nein(volle OM)

Liegt kein Feuonrersicherungswsrt aul der Basis l$4 vor, donn bine oßstz-
weise ob8n eintragon

Feuerverslcherungswed zum festen Neuwert
oder ortsüblichen Neubauwert
und zuketlsndes (ästch8n Enkßuroo,

IEI ,oo"-,sterung / göBerc lndandsctzung:
Wurden in den Jahren 1973 oder später in bzq. am
Gebäude auf lhre Kosten (bei Wohngebäuden mlt
Eigentumswohnungen: auf Kosten der Eigentümer'
gemeinschaft) Modernisierungen oder gröBere ln-
standsetzungen durchgeführt? la 

.nern
) Falls ja:

Was ist geschehen?

Nachträgllcher Elnbau (in wieviel Wohnungen)
Küchen

Bäder oder Duschen

Toiletten (WC)

Sammelheizung (AnschluB an Fern-, Block-,
ZentraF oder Etagenheizung)

Zentrale Warmwasserversorgung

Doppel-, Verbundfenster, lsollerverglaste
Fenster

Fragen 20 und 21 bei Gebäuden mit Eigentums-
wohnungen nicht beantworten!

43

@ Elgcntumrerwerö:
Haben Sie das Gebäude
gebaut
gekauft
geerbt oder geschenkt bekommen?

) Falls gekauft, geerbt oder geschenkt bekommen:

Jahr des Eigentumsübergangs: 191 t I ß'zt

*
llletclnnahmen:
Wie hoch waren die g€samten Mieteinnahmen
im Jahre 1977?
(Bei eigengenutzten Wohnungen in Zwei- und
Mehrfamilienhäusern auch einschlieBlich des
Mietwertes dleser Wohnungen)
Mieteinnahmen
ohne Umlagen:

(volle DM)

72

44

zahl
der

Wohnungen:

l,l
l,l
l,l
l,l
l,l
l,l

15-46

47-48

49-50
75-80

61 -52

53-54

55-56

1

1

I
2 1

1

1

2

1

2

1

2
3

1

2
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Erläuterungpn
Ztt Fttgo 4c
Werden die Flächenangaben aus Grundbuch{rnterlagen oder dgl. onhom
men, Bo slnd dort enthalt€no FläcienmEEe wle hE ar ln ma umarechncn.

2a Ftoeo ClTt
Elgentümor des Gebäudee ht d€denlg€, d€r lm OrurühJü rl! Oabfudc.
elgenülmer olngotsagen oder zum Elnüagen vorgorhrn lgt Dcr Pädrtcr
elnos landwlrbchafülchen Betlsbes gllt alr Elgenülmer des angBhörleen
hndwirtschsftllchen Wohngebäudee.
8.hteldg. Llrldu,lrt , rro.tfrOgo Cmrtrtnlbonrlr oder ltdDorul-
ilcfi Tä$tf, Blnd wirtschafülch und organl$torlach aelbetändig.
Ale tuüdtor gelten alle Peroonen, dle mbhtrtlQlleder der Rentenversl-
cfierung der Arbelter slnd.
Zu den Angectolltrn zählen ello Gehaltoempfänger, aho alle kaufrnännl-
acfion und. tecfinlschen Angesteltien cowle Verwaltungaangectellte, auch
wenn sle ln leltendor Stellung (Dhektor, Prokurlst) tätlg slnd. Hausange-
Bbllte sind nur dann zu den Angestellloh zu rochnon, wenn slo Beiträge
zur R€ntenversicherung der Angestollten entrlchtgn, andernfalls gehören
8le zu den Arbeibrn.
Bccnrtc im Ruhestand.und lm clnetwelligen Ruhectand gglton als "Bozl€-her von öflentllchen Rentgn oder Pengtcnen'.
B.rlchcr von 6ffrntlloNrcn Rcitoo rlnd nur Person€n, dle lhr€n Lebens-
unterhalt ganz oder vomiogend aus Renten cler geaetzllchen Unfallversi-
ch€rung, der Rent6nv6rolcherung der Arbeltgr bzur. Angeetellten, der knapp-
schaftllchen Rentenversichorung, der Alteohilfe flir Landwlrte, der Kriegs-
opferversorgung, der Krlegsschadonronte deo LotonauBglelchs sowle d€r
Renten qufgrund des Bundesontochädlgungsg€setroe (Wlodergutma-
cfi ungslelstungen) finanrer€n.
Bazlehcr yon örlfrntllchcn Pcnrlonen slnd nur Pereonen, dle Pensionen
dee öffenüichen Dienstos beäehen (Ruhestandsbeamte).
Sonltlgc sind alle übrigen Peßonen, dle elner der vorher genannten Grup
pen nicht zug€rechnet werden können. Hleruntor fallen z. B. allo Empfänger
von Sozialhilre, Studenten, Bezleher privater Rcnten und prlvater Peneio-
nen von Bekieben, Lebensverelch6rungen, prlvabn Penslonskaes€n usw.,
die privaten ;Renüers', dle Beziehef privater oder karltaüver Unterstützun-
gen und Unterhaltszahlungen sowie alle nicht berufstätlgen Hausfrauen
usw.

Zu Fro9c llt
Hler wlrd nur dle Fläche 6rtaßt di€ lm Gebäude au8erhalb von Wohnun-
gen in Vollgeschossen ftir Nichtwohnzwecke genutzt wlrd. Für Nlchtwohn-
avecke gonutzte Flächen im KellergoschoB eowie Garagen blelben auBer
Betracht.
Bei Wohnheimen i8t hier die Ftäche zu berücksichügen, die auBerhalb der
mll Wohnungsbogen erfaßten Wohnungen liegt.
Zu den llüroo urd VGrurltutrgst zählen di€ Flächen für prar(en freier Be-
rufe, von Wirtschaftsunternehmgn, wie Kredlt- und Versicherungsgewerbe,
Handel, lndustrie, Bahn, Post und Behörden.
Zu den Dlenctlelstungqr technen Gastgewerbe, psIsänliche Dlensfl elstun-
gen.
Zum land- und lorrtwlrtechaftllohon Bcrdctr rechnen auch geworbllche
Gärtnerei, geworbliche Ti€rhaltung, Flecherel und Flschzucht. -

Zu.r ronctlgon Nutzung zähl€n Elnrichtungen für Kultur, Blldung, Wisscn-
ggfaftund Forschung, Geoundheitswesen, Sozialwesen, Frelzeit ünd Sport,
öffentllch€ Sicherhelt und Ordnung, Einrlchtung für Verkehr und Nachiich-
tenübarmittlung, ftir Versorgung und EnBorgung wie Wasser, Gas, Strom,
Kanallsation und Müll, Warenlager, bei Wohnheim€n Nut läch€ auBerhalb
der mit Wohnungsbogen erfaBten Wohnungen.

2u ?togo lOt .
Sclrutzräunc sind überwiegend unter Erdglslche liogende betonierte Kel-
lerräume ohne Fenster mit gasdlchton und feuerhemmendon Abschlüssen
(Stahltüren, Gasklappen), mit odsr ohne Schleuse, mlt Sand- oder Raum-
fllter; mlndestens handbeüiebenem Lüfter und Uberdruckventilen sowie
wentuell mit elnem Notausstiog.

Zu Fttgo lCt
Als ä{fontllch gofördcrt gelten für diese Zählung Wohnungen dann, wenn
8ie nach der Währungsreform (20. Junl 1948) - im Saarland nach der
Währungsumslellung (20. Nqvember 1947) - fertiggestellt worden sind
und für sie öffentliche Mittel (des Bundeq dcs Landes oder Einer Ge-
m€inde) bewllligt wurden. Dieee Mlttel mü8sen fi.ir Zwecke des gozialen
Wohnungsbaues, d. h. zur Wohnraumversorgung solcier porsonen bereitgedollt worden 6ein, deren Einkommen die Elnkömmensgrenzo nach § 25
Zwoitge.Wohnungsbaugesetz nlcht übersteigt Es ist für die Erfassungider
öffontlich goförderten Wohnungen unerheEllch, wer z. Z. die Wohäung
nuut ob es sich z. B. um elne vom Elgentümer s€lbot g€nutzle Wohnun!
oderum vermietete Wohnungen handelt Wohnungen, die rur mlt Aufbau-.
darlehen nach dem Laetenausglelc*rsgesetz oder-nur mit WohnungEfür-

srgemltteln fllr öttenüloh BrdLrüab üa &rndc, d.r l-trdar oder Oe.
mdhden gofüdrd wordan dnd, gdidr dcht ab ,öllanülcfi @rbtb
Wohnunoen'.
Cblohg0lüg lct ob dlg öff€rlülcfion Förderungsmltbl alr DadCten ar
Oedtung d-er Baukost n (]n dcr RegBl öfünührto Baudarlohen oder lar'
dcabauttarlchen gonanno gewährt worden *td oder ale Darlehcn @
Zuschilsse ar Deckung d€r l.ufionden Arfvrondungpn (AnnultlüHlfet,
Aufwondungslu8chüsr€ oder darlehen, Zlnsaßchor!€).
Elne Wohnung gllt z B. lmmer dann als öflenüiclt gslürd€rt wdnn - lm
Falle einer Newormletune der Wohnung - der MctEr €lncn Wohnborecfi'
ügungsscheln der zuetändlgen Gemeinde- oder Krelsbehörde (2, B, Woh.
nungsamt Soy'alamt)vorlegen muB. Sind dle örfenülctpn Eaudarlehen vor'
zeitlg zurückgezahlt oder abgelöot woden, Bo gottln dle Wohnungen noc-It
für elnlge Zelt welter als öffontllch gefördert nämllch bel clner blo Ende
1971 erlolgten Rückzahlung für 5 Kalendodahr€ naofi dem Jahr dcr Rück-
zahlung, bel 6ln€r späteren Rückzahlung ftir l0 Kdendcdrhrc. (1078 geF
t€n - bel einer vorzeltigen Rückzahlung - also nur nodr dlo Wolrnungcn
de öffentllch gcfördert für dle dle Rückzahlung 1072 oür tpäbr eriolgto.)

2u kelo 17t
Anzugebon oind nur Aufwendungen lm Jahre 1977.
Grundrtarn Neben dcm B€trag lst auch anzugebcn,.ob 1977 die Orund-
steuer nach § b2 oder 92 a dce-Zwelbn Wohnüngtbrugc€otzes ermä3igt
vrar (dle Grundcteuer kann für die erston 10 Jahre nactr dü Ferügatcllung
ormäBlgt worden); nicht anzugeb€n lst dle Hypothetengewlnnabgabe.

Öffrntltclre Gobühren: Hlezu dihlen auch Kosten cnbprechender oder
ergänzender nlcht öffentllcher Leirtungen, a B. von prlvaton Unterhohmen
oder gebäudeelgen€n Einrichtungen; Koeton lür StraSenrelnlgung, Mlill.
abfu hr, Schomst€inrelnlgung, Waseervarcorgung (Wa8sowerbrauch, Zählsr-
miete), Entwässgrung.
YcnlcNnrungpn: Hlenu zähl6n Kosten der Sach- und Haftsfrlchtysnich€-
rungen, und arrdr der Verslcherung des Gebäudee gggen Feuer-, SüJm-
und Wassergchäden, Glasverulcherung, eowie der HarFflichtverslcheruno
für Gebäude, Oltank.
Dlonttlelrtungon: Hisr Bollen dle finanziellen Lolstungen des Gebäude-
€lgentümers für dle Bewohner des Gebäudes erfaBt werden, und za,6r dle
Koston für HauEreinigung, Ungozl€ferbekämpfu ng, Garbnpfiege, Hrururart
Sonrügc BctdcÖcloten: Hler dnd die Koaten dor AuBenbel€uchtung und
der Hausbeleuchtung (Beleuchbng von gemelnsam g€nutztan GeMude-
teilon wie Fiure, Kellel, Boden etc.) elnzutragen.
Bei clen Kosten tür ln tmdh.ltum und lnrtendrotarng slnd anzugeben:
Die durchschnittnchen Jährlich€n tatoächllch€n Aufwendungen ln don l€tzten
5 Jahren (s6it 1973 untl epäteo, Jodoch ohne die Aufwendungen für Mo-
dernislerung, Schönheltereparaturon, Um- oder Ausbauten sowie Erweite-
rungen.

2u Ftojo l0t
Mit. dem.. 

"Feuerversicher-un 
ge-wert 191 4" ist dio vordcllcrum..umm. ge-

meint die bei _elne.r ql.ataldco Nouwertversicherung für Wohngebäule
a,lsGrundlage ftlr.d.ie Prämlenberochnung dient Slö ist lm VersicFerunge-
vertrag rfiit der Jahreeb€zeichnung "1914" deuülch sekgnnzclclrn€t uäd
stellt den ortsübllchen Neubauwert zu Baupreieen vön 1gt4 dar - auch
wenn das Gebäude erSt 8pätor onlchtet wurdo.
ln einigen fällen kann auch eine Feuerversicherung zum feSten Neuwert
vorliegen. Besteht kgin€ Feuerversibherung, so kann ersatareise der ortB-
übllche Neubauwert zu lattlgcn Baupreiaen eingetragon werden. Dle Art
des eingetragenen Wertos ist lm zufeffonden Kästchen anzukreuzen.

Zu Frogo 2lt
Anzugeben ist dle Summe der im Jahre 1977 ezielten lfl.tdno.htm.t(elnschl. Garagon- und Stellplatzmleto). Hlerzu gohören.nlcht dio lm all-gemeln€n neben der Mieto erhobenon Betdge für Helzung, Warmwas-
serbereltung.(das sln-d die gosarrtten Kosten där WassererwEimung), Auf-zug,. maechinglle Wagcheinrlchtung, gemelnechaftllche Haucaiiänne,
Schönheit8reparaturen. Weitcr gehören nicht hierzu die Elnnatrmen aui Unl
termleuuschlägen, sonstigon Zuschlägen und Vorgütung€n, z. B. für über-
laasung von Hausgart€n,_ Auaotattungs- und Elnrlchtüngegegenständen.
Werden elnzelne diesor Poolüonen nlcht neben der Miätä g-etrennt be-rechnet sondern mit d€m f€stg€Botzten Mletb€trag pauschaläbgegolten,
sind Bie von den Mieteinnahmcn abzuziehEn. WeiO'en Oagegen-eäüägi
!!1..a$gre Autwendungen. wie. Wasse_r, Kanatisatlon, SfäeänreinigGl,
Müllabfuhr, Treppenhaucbeleuchtung, Schometelnfegär usw. neOeri' aäiMiet€ getrennt erhob€n, sind sle den Mietelnnahmeä hlnzuzurechnen. -Anzugeben sind auch dle Mietelnnahmen ftir vermletete Einfamilienträuser.
Sind Wohnungen in Zwoi- und Mchrfamllienhäus€m €igengenutzt oOei un-entgeltllch (mi6ürei) abgegeben, ist darüber htnaus äer fuietwort diesar
Wohnungen den erzieltsn Midtoinnahmen hlnzuzurechnen. Als.Mletwert
dieser Wohnungen i8t dle Miete anzusehen, die bei etner Vermietung aiiWohnung unter den gegebenen örüichon Verhälüllsoen ezielt weiden
könnte.
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Nr. des Woh-
nungsbogens

la.

f§rwo rur olo3" Wohnuns Wohngeld gowährt?

§)/tr,liet- oder LastenzuschuB Ja .

Auswahlbez-Nr,

Name und Anschrift des Haushaltsvorstandes

) Falls 1a:
a) Seit welchem Jahr? 19'
b) ln welcher Höhe z Zt. monatl. DM

2

c) Au3 welchom AnlaB
wurde ergtmallg Wohngeld
f. dle3e Wohnung beantragt ?

Erslmaliger Bezug einer ergenen Wohnung .

Mieterhöhung lür diese Wohnung

Umzug in Wohnung mit höherer Miete
Uma-rg in eigenes Haus/Eigentumswohnung

Verringerung des Einkommens durch :

Einiritt rns Rentenalter
Krankheit oder äihnliches

Arbeitslosrgkeit
VergröBerung des Haushalts

Sonstiger Grund

6)Nut 
"n 

Slc odcr andcrc Haushtlttmltellcd.rY t Än der Bundesreoublik Deutschland clne

- Frulzeltwohnuni ab ElgenüImr od.r
llauptmletcr ?

) Falts 1a:
a) GröBe

dleser Wohnung
(volle mz)

b) Häuflgkelt der BenuEung:
zum Wochenende

in den Ferien/Urlaub

Nlcht ausfüllen, Ersatzfelder I

15

7

Ja . ' neln

st!* renlgor sts* gcrlng

0ln ffi- db untu- kalnaffi h§§ hut- hF- E{n ba, nung

I 976

1977

1 978

la neln

Je nsln

Reo.-
BeZ

9d6..

b6§

höhrr

b6§

1

6

hclü glddl

&hlshtlr gbhh

nbdd€{ glqldr

gldch $hlshid uFlqbh

2546

7 A I mchroro

neln

neln

neln
Ja

Ja

gclrg.ntlch
strrt atfs nlcht

dE€mdrhrt ctw

nern

ngln

ghlch ehl@hi.r

(volle m')

Gas

Strom ,

mchrerc .

B'to lt 33%8'f,nm

12346

nolnJa

noln

7

vErbllllgt kostenlos neln

Ja,

4

(rolla DM)

clnc

'l md r

9md . mlhr
3

al!
mal

r 2md

Ja
neln

htufrg

3

(vollc 6

m')

JE

(volle 6

DM)

Ja

balsr

gale
gcnilch

nrln

n€ln

!gi!*;t Kündrsuns

la . 'neln.
rcln Vargrößcrung Vcrklclnorung

l. Grund 2 Grund

mln

Ja

2 6

3
4

Ersatzkenn-Nr,

Ab Nr

, 2 odrr mchr .
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Wichtig er Ilinweis für den Interviewer

Die folgenden Erläuterungen sind auf die gemeinsame Durch-
führung von Mikrozensu6 und tlohnungsstichprobe im April 19?B

abgestellt. Sie bestehen - wie das Interviewer-Handbuch für
den Mikrozensua (grünes Ringbuch) - aus den Teilen I - VI
und eiaem TeiL VIf, der neben einem Stichwortverzeichnis
auch das hlohnungsstichprobengesetz 19?8 enthäIt.

Die Erläuterungen in diesem Handbuch sind a1s aktuelle Er-
gänzung zu den gleichnamigen Teilen im grüaen Ringbuch
gedacht uud setzen für die Erhebungen im April 1978 insbe-
sondere dessen Teile III - VI außer Kraft.

Der Teil I rrAufgaben des Mikrozensus, der hlohnungsstichprobe
und des Intervieurersrr ist nur kurz gefaßt, während der Teil
If rtMethode des Mikrozensus und der lrlohnungsstichprobe - der
Auswahlbezirkrr inhaltl,ich mit dem g1-eichnamigen TeiI aus dem

grüaen Ringbuch übereinstimmt.

tJesentlich verändert und erweitert wurden die Teile III rrErhe-

bungseinheitenrr, IV rrErhebungspapiererr, V rrEintragungstechnikrl
und VI [Abschlußarbeitenrt. Bei in diesem Zusamnenhang auftre-
tenden Zweifelsfragen sind gruudsätzlich diese Erläuteruugen
und nicht die im grünen Ringbuch heranzuziehen.
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I Aufgaben des Mikrozensust
der Uohnwrgsstichprob e
und des Interviewerd

1 Aufgaben des Hikrozeneue

Seit Oktober 195? wird in der Bundesrepubll.k Deutschland einschl. BerIin (V,lest)

ln viertelJährlichen Abgtanil bei einem Teil der BevöLkerung eine kleine
Volkszäilung, der ItM I k r o ) " n I u Brr, durchgeführt. Durch die sich
wiederholonden Befragungea soIlen über die Bevölkerung uncl das Erwerbele-
ben Jeweile die neueeten Strukturdaten, die für die öffentliche Verwaltung
und dle tlirtschaft von großer Becleutung sind, mit möglichst geringer Be-
1äetiguag der Bevölkeruag a c h n e 1 1 u a d b i 1 1 i g geh,ontren

uerd.en.

Un rtie wechEelndeu arnd vletr.seltigen Anforderungen erfü1len zu könneu1 vrurde

es notwendig, den llikrozeneus ale Erhebuagsinstruneat nögllchst flexibel zu
gestalten. Die derzeitige R e cht sgrundJ. ag e filr tlenMikro-
zensua - dae Geeetz über dle Durchführung einer Repräsentativstatlstik der
Bevölkerung und des Erwerbslebene v o m 1 5. J u I t 1 9 7 5 -
sieht claher auch vor, daß neben dem bisherigen Grundprogramm noch ein zu-
eätzliches Frageprogrämn clurchgeftihrt trerden kann.

Dle Erhebung im April 1978 umfaßt neben dem Grundprogranm auch MerkmaLe für
Aualänder (2.8. Sprachkenntnlsse), Aus- uud Uel,terbLldung, Angaben für Peucl-
ler, [ätigkeitsmerkmale, Vermögenswirksanes §paren, Frageu zur Gesundhelt
(einschl. Körpergröße und -gevlcht sowie Rauchgeuohnheiten) und ilie Or l %

Unterstichprobe über nUrlaubs- und Erholungareisen' 1g??/1g?81t.

2 Auf8aben der Wohnunnaetichnrobe

A1a gesonderte Erhebung wiril 1978 eine aeue Uohnungsstichprobe clurchge-
führt. DLese wurde dlurch das l{obnungsstichprobengesetz voß 14.12.19??
angeordnet. Um Kosten zu aparen, wird diese Uohnungsstichprobe - wie
schon 1972 - zusammen mit den Mikrozensus erhobea. Dqher können z.B.
ln Mikrozenaus ilie filr 19?8 eretnals vorgeeehenen Fragea zur Mietbelastung
uud Unterbrl.nguag der Hauebalte (slehe JHB ab 19?6 - Punkt P) Lm Rahmen

der tfohaungestlchprobe ermittelt werden. And,ererseite brauchen viele haus-
ba-l.ts- und personenbezogene Fragen in den Uohnuugsbogea der Uohnungsstlch-
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probe nicht aufgenommen zu werden, weil die Ergebnisse im Mikrozensus an-
fallen und übernomnen werden können.

Die Kombination von Mikrozensus und Irrlohnungsstichprobe im Frühjahr 1978
bedeutet für Sie aIs Interviewer, daß neben der Anschriftenliste, dem

Haushaltsmantelbogen und der Mikrozensus-Erhebungsliste noch zwei Frage-
bogen' und zwar der Gebäudebogen (für jedes zu erfassende Gebäude inner-
halb des Mz-Auswahlbezirks) sowie der tlohnungsbogen (für 5eaen Haushalt in
lrlohnungen sowie für aIle leerstehenden !'Johnungen) zusätzlich zu bearbeiten
sind.

Die Wohnungsstichprobe 1pl8 so11 Aufschluß geben über die qualitative Ab-
stufung des Gebäude- und hlohnungsbestandes, die tJohnungsversorgung der
Bevölkerung sowie über das Mieten- und Einkommensgefüge und das Verhältnis
zwischen Miete und Einkommen. Darüber hinaus so1I sie tiefer in die !'Johnum-
weltverhältnisse eindring.en, Ei'nblicke in das Umzugsverhalten und die lrlohn-
zufriedenheit der Bevölkerung ermöglichen, Vorstellungen über Modernisie-
rungs- .und Instandsetzungsarbeiten vermitteln und den Nachweis wichtiger
Kostenfaktoren für das tlohnen im Eigentum oder in der Mietwohnung erbringen.

3 Ihre Aufgabe als Interviewer

Ihre erste Aufgabe ist, die Personen in den ausgewäh1ten Gebäuden, !{ohnuagen
und Haushalten zur Mitarbeit zu gewinnen.

DieBefragten sindzwar durchGesetz zu r Au skun ft ve r-
p f I i c h t e t (s. Anhang), es kommt uns aber ganz wesentlich auf eine
freiwillige Mitarbeit an, weil die Qualität der Ergebnisse davon stark be-
einflußt wird.

Außerdem bedenken Sie bitte, daß Sie den Mikrozensus und die tJohnungsstich-
probe in amt 1 i che m Auftragdurchführen. Siekönnen IhrenBesuch
durch ein amtliches Schreiben, das Ihnen vom Statistischen Landesamt ausge-
händigt wird, ankündigen, wobei Sie gleichzeitig den Termin Ihrer Vorsprache
angeben können. Durch das Anmeldungsschreiben ergibt sich bereits ein ge-
wisser erster Kontakt mit den zu befragenden Personen. Sie haben dadurch den
Vorteil, daß Sie nicht wie ein x-beliebiger und unbekannter Vertreter em-
pfangen werden.

ttleitere und ausführliche Er1äuterungen zu Abschnitt I rtAufgaben des l,tikro-
zensus und des Interviewerstr siehe Abschnitt f im fnterviewerhandbuch für
den Mikrozensus (grünes Ringbuch).
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II Methode des Mikrozensus und der
ttohnrlngsstichprobe - der Auswahl-
bezirk

Im Gegensat'z zu. den Volkszählungen (oder den llohnungszählungen) handelt es

sich bei den Mikrozensus (und der tlohnungsstichprobe) - wie schon betont -
nicht um eine Erhebung in sämtlichen Eaushalten oder Wohnungen, sondern um

eine Stichprobenerhebung, d.h. es wird nur eine kleine, aber aus alIen
Schichten der Bevölkerung zufäI1ig ausgewählte Zahl von Eaushalten und Woh-

nungen befragt oder - wie es der Statistiker sagt - rrerfaßtrr. Es hat sich
nämlich gezeigt, daß ein Bild, das die §tatistik von der vi'elgestaltigen
Zusanmeasetzung beispielsweise der Bevölkerung, z.B. von ihrer beruflichen
Gliederung, dem Altersgefüge, der sozi,alen Struktur und ihren im Laufe der
Zeit eiugetretenen Veränderrragen gibt, in seinen wichtigsten Zügen auch zu-
verlässig gewonnen werden kann, ohne daß jeder einzelne Eaushalt und jede
Person statistisch erfaßtr d.h. befragt und gezähIt wird.

Es komnt aun darauf an, eine möglichet kleine ZahI von llaushalten oder Uoh-
nungen bzw. Gebäudea eo auezunähIen, daß sie ein Abbild der Gesamtheit in
der Bundesrepublik einschließIich Berlin (West) wirklichkeitsgetreu wider-
spiegeln. Sie werden bei Ihrer Interviewertätigkeit sehr oft die Frage zu
beaatuorten habenS rrllarum komoen Sie gerade zu mir?rr Damit Sie das notwen-
dige Rüstze:ug ztt? Beantwortung dieser Frage haben, müssen Sie den Auewahl-
p1an, der zugrunde liegt, in seinen Grundzügen kennen.

Zunächst muß eine Unterscheidung gemacht werden, die für die weiteren Er1äu-
terungen und besonders für Ihre Arbeit wichtig ist, und zwar die Unterschei-
dung zwiechen A u swah I - und E rh e bun I s einheiten:

Auswa.bleinheit ist der Zählbezirk - meist rtAuswahlbezirkrl genannt.

Erhe einheit ist im Mikrozensu 1n J der t

In der Vo1ks- und Berufszäh1ung 197O wurden aIle Eaushalte des BundesEebie-
tes und Berlin (l'Iest) auf Zählerlisten und a1le Anstaltspersonen auf An-
staltslisten verzeichnet. Die Gesamtheit der Hauehalte in den Zäh1er- und
Anstaltslisten bildet die A u s wah 1 g r un d1 a I e für denMikro-
zensus. Aus dieser Gesamtheit nurden 1 ?6 der Eaushalte für den Mikrozensus
ausgewäh1t. Bei dieeer Auswahl waren mathenatische und organisatorisch-tech-
nische Gesichtspunkte maßgebend. Sie erfolgte nach dem Zufallsprinzip, und
zwar Easchiaell:
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Alle Haushalte der Vo1kszäh1ung 1970 waren zu diesem Zweck - geordnet nach
Gemeinde, Straße uad Hausnunmer - in einem Computer gespeichert. Nach vor-
gegebenen Regeln wurd.en dann zufäIlig |tKlumpenrr von rd. 20 Haushalten (in
Gemeinden mit weniger als 20 OO0 Einwohnern) bzw. JO llaushalten (in Gemein-
den mit 20 0OO und mehr Einwohnern) ausgewählt. Diese ItRichtzahlentr wurden
manchmal über- oder unterochritten, da gleichzel-li-g darauf geachtet werden
mußte' daß grundsätzlich nur ganze Gebäude bzw. Anstalten ausgewäh1t wur-
den, die zudem räumlich benachbart sind. Für die Auswahl von Eaushalten
und Uohaungen in Großgebäuden (25 und mehr Ilaushalte) und deren Zusamnen-
fassung zu einem Zählbezirk wurde ein besonderes Verfahren angewendet.

Die so ausgewählten Zählbezirke (Auswahlbezirke) sind die A u s w a h 1-
e inhe i t en. Sie unfassen eineAnzahlvon räumlich zusammenhängen-
den Gebäuden, l,Iohnungen und Eaushalten.

Das Verfahren der Zufallsauswahl ist die Voraussetzung für die Berechnung
der Genaui8keit der Resultate mit Hilfe der auf der l,Iahrscheinlichkeits-
theorie aufbauenden mathematischen Fehlerrechnung. l{ürden Sie nun die Be-
fragung nicht in dem Ihnen angegebenen Zähtbezirk, sondern in einem änderen
durchführen, würde die Zufallsauswahl gestört, und die Voraussetzung zur
Berechnung der Genauigkeit der Ergebnisse rürde fehlen. Man hätte d,ann also
keine Gewähr für die Richtigkeit der Ergebnisse. Das sind die Gründ.e, wes-
halbsie unter keinen umständen Befragun-
Ben in einem anderen a1s den angegebe-
n e n .Z ä h 1 b e z i r k durchführen dürfen.

Neubauten am Ende einer straße imAnschlußeines
§egnents sind von fhnen an das Landesamt zu melden, ebenso wie Neubauten
auf der gegenüberliegenden straßensei-
t e des Auswahlbezirks' wenn d.iese Straßenseite bei d.er Volkszäh1ung 1plO
noch nicht bebaut war.

Ihr A u swahl be z i rk wirdlhnenvomstatistischenLandesant
durch Bekanntgabe der §traßen und Hausnuomera der zu erfassend,en Gebäude
geDau spezifiziert vorgegeben. Bezogen auf ein Beispiel würde die Beschrei-
buag des Auswahlbezirke wie folgt lauten:
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Beispiel-:

-. -. - Alsrdtlbezldagrme

-;---- eu&tä:ksg€nze

lotngsbäude

des Auslahl-
bulrls ln &r
Vz 1970

Angremende

Gebäude ln
Ce Vz 19i0

!laibau
nach dm
27.5.1970

Der Auswahlbezirk umfaßt aIle Gebäude mit den Eausnunmern 12 bis unter 22.
Davon uaren bei der Vo1ke- und Berufszählung am 27. Mai 1970 bereits errich-
tet die Gebäude mit den Eausnummern 12r 13r 14, 161 1?,18, 19r ZOr 21.

Maßgebend für die Grenzen des Auswahlbezirks sind die zu den einzelnen Ge-
bäuden gehörigen Grundstücksgrenzen.

A1s Grun d s a t z nilt: Es sind aLLe auf den Grundstücken das

Auswablb ezirlr

4§

Auswahlbezirks zum Zeitpunkt der BefraEuns vorhandenen Gebäude, lrlohnunqen
und Hauehalte zu erfassen.

Ihr Arbeitsgebiet ist ein Häuserblock oder ein zusamnenhängender Teil da-
von' ein Abschnitt eines Straßenzuges, vielleicht nur ein einziges großes
Ilaus od.er auch nur ein Teil eines gaaz großen Gebäudes. Da die Stichprobe
auf dem Verfahren der Zufall-sauswahl beruht, dürfen Sie unter keinen Um-
ständen Befragungen in anderen a1s den angegebenen (bzw. auf6rund der nach-
folgenden vorgegebenen Regeln zusätzlich zu erfassend.en) Gebäud.en d.urchfüh-
rgn.

Gemäß der Grundregel sind in einem itNormalbezirkrt - dies sind aIle Aus-
uahlbezirke mi t Ausnahne von Bezirken mit Anstalten, in denen aa 22. Mai
19?O 50 und mehr Personen lebten sowie mit A,usnahme von Bezirken mit
Großgebäudenr in denen aa 27. l.tai 1970 25 und nrehr Haushalte wohnten -

-55-



aIIe in Ihrer Auswahlbezirksbeschreibung angegebenen Hausnurnmern (mit
allen in diesen Gebäuden uohnenden Personen) zu erfassen. Finden Sie
die in Ihrem Auswahlbezirk (vgl. Numrnern-Kreis) Gebäude (mit tJohnungen)
nit Ilausnummern vor , die in Ihrer Ausuahlbezirksbeschreibung nicht auf-
geführt sind, so prüfen Sie bitte, ob es sich

- um Anstalten handelt, die bereits an 27. Mai 1970 bestanden haben
und in denen bei der Volkszählung 1970 50 uad mehr Personen lebten.

Trifft dies zu, dann ist (sind) die betr. Hausnummer(n)
nicht zu erfassen

um Großgebäude handelt, die bereits am
ben und iu denen bei der Volkszäh1ung
wohnten.

Trifft dies zur dann ist (sind) die betr. Hausnummer(n)
nicht zu erfassen

um kleinere Gebäude handelt, die bereits an 27. Mai 1970 bestanden
und in denen danale yeniger aIs 25 Eaushalte gewohnt haben. Eierbei
handelt es sL ch um Gebäude, die nur aus Versehen (oder weil- in den
Vz-Unterlagen die Hausnummer nicht angegeben war) nicht in Ihrer
Zählbezirksbeschreibung aufgeführt wurden.

Trifft dies zu, dann ist (sind) die betr. Eausnumner(n)
zu erfassen.

- um Gebäude handelt, die
wurden.

erst nach den 27. Mai 1970 errichtet

Trifft dies zu, dann richtet sich die Erfassung der betr.
Eausnumner(n) nach den untenstehenden Regeln filr die Er-
fassung der Neubautätiekeit.

Ia Zweifelsfä1len wenden Sie sich bitte an das Statistische Landesamt.

DieErfassungder N eubautät igke i t, d.h. dieErfassungaller
nach den 27. ltal 1970 $z 1970) neu errichteten Gebäude mit Wohnraum, ist in
Rahmenlhrerrnterviewerarbeit eine s e hr wi cht ige Aufgabe.
Bei der Erfaseung der Neubautätigkeit iet das Augenmerk nicht al1ein auf
bisherige Baulücken zu richten, sondern selbstveretändlich auch auf alle
bereits bebauten Grundstücke Ihres Auswahlbezirks. Es muß also bei der Be-
gehung Ihres Auswahlbezirks geprüft werden, ob nicht auf einem bereits be-
bautenGrundstücknoch zuaätz lich ein Neubau er-
richtet worden ist. Dabei muß sehr sorgfältig auf die Grundstücksgrenzen,
die auch gleichzeitig Auswahlbezirksgrenzetr sind, geachtet werd.en.

27.
1970

l{aL 1970 bestanden ha-
25 und mehr Haushalte

Richtli
den fhnen vom

teilt werden.
die Sie keine
Stat ist i schen

n i e n hinsichtlich der Erfassung der Neubautätigkeit wer-
Statistischen Landesamt bei der Interviewer-Schulung mitge-
FaIls sich darüber hinaus SonderfäIIe ergeben soIlten, für
Richtlinien erhalten haben, bitten wir §ie, diese FäIle dem

ur Entscheiduns mitzuteilen.Landesamt z

-34-



'-v

VersuchenSiebittenicht,se1bstei'e@@g'zufinden,dennderEr-
folg der gesamten Stichprobe hängt von der genauen Einhaltung der festge-
legten Auswahlprinzipien und Richtlinien ab, nach denen auch alle auftre-
tenden SonderfäI1e hinsichtlich der Erfassung der Neubautätigkeit abgestimmt
werden müssen.

Höchsterfass sre

Sind innerhalb des beschriebenen Auswahlbezirks inzwischen neue Gebäude

entstanden und bezogen norden, so sind diese Gebäude ohne Rücksicht auf
Zahl und Größe in die Befragung nit einzubeziehen. So1lte sich der Auswahl-
bezirk dadurch jedoch um mehr als 20 (in Gemeinden unter 20 OOO Einwohner)
bzw. ]O (in Gemeinden nit 20 OOO und mehr Einwolinern) Eäushalte vergrößert
haben, eo woIlen Sie dies bltte unter genauer Angabe der Ilausnummern und
nöglichst unter Beifügung einer LageekLzze dem Statistiechen Landesamt vor
cler Befragung mitteiLen.
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fII Erhebungseinheiten

1 Gebäude

1.1 Definition
A1s Gebäude gilt jedes freistehende Bauwerk. Bei Doppel-, Gruppen- und
Reihenhäusern gilt jeder Teil, der von dem anderen durch eine Brandmauer
getrennt ist, a1s selbständiges Gebäude. In der Regel haben selbstänCi6e
Gebäude eine eigene Hausnummer.

1.2 Abgrenzung der zu erfassenden Gebäude

Erfaßt werden mit einem Gebäudebogen alle !,lohngebäude ( einschl. talochenend-

u. Ferienhäuser), aIIe sonstigen Gebäude mit mindestens einem tdohnraum, alle
bewohnten Unterkünfte sowie alle lrtlohnheime mit mindestens einer V/ohnung.

- !'joh4gg!äqdg sind Gebäude, die mindestens zur Hälfte lrrlchnzwecken dienen,
auch wenn diese trlohnungen z.Z. Ieerstehen.

- Sonstige Gebäude mit tVohnraum sind Gebäude , in denen die lrlohnungen von
untergeordneter Bedeutung sind. Insgesamt dient weniger als die HäIfte
des Gebäudes li/ohnzwecken. Dabei handelt es sich etwa um Geschäftshäuser,
Fabrik- oder Verwaltungsgebäude, Schulen oder Anstalten mit wenigstens
einer bewohnten oder leerstehenden t*Iohnung.

' Zu den Unterkünften rechnen bewohnte Baracken , Behelf sheime, V,Iohnlauben,
Bunker, l,Iaggons, !'Iohnschiffe und l,Iohnwagen.

- Idohnheime

tlohnheime werden beim Mikrozensus aIs Anstalt erfaßt. Bei der I'/ohnungs-
stichprobe gelten dagegen llohnheime mit Vrlohnungen als t,tohngebäude. Nur
für diese l'Iohnheime ist ein Gebäudebogen auszufüIlen.

Handelt es sich bei den genannten Gebäuden um Hotels, Pensionen, Motels,
Erholungsheime, Freizeit- und Ferienhäuser o.ä., in denenrr/ohnraum an

einen ständig wechselnden Personenkreis zur vorübergehenden tsenutzung
(2.8. in den Ferien) vermietet wird, so sind die betreffenden Räume nicht
aIs lrlrJohnungenrt anzusehen.
Ein Gebäudebogen ist nur dann anzulegen, wenn sich in solchen Gebäuden
auch Wohnungen für fnhaber, Personal oder Insassen befinden.
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2 Wohnunc

-
2.1 Definitionen

Unter einer I,J o h n u n g sind nach außen abgeschlossene, zu lJohn-

zweckerr bestimmte, in der Regel zusammenliegende Räume in I'Iohngebäuden

und eoaetigen Gebäuden zu verstehen, welche die Führung eines eigenea
Hauehalts ernög}ichen. Sie solIen einen eigenen !'Iohnungseingang un-
mittelbar vom Treppenhaus oder von einem Vorraum oder von außen auf-
weisen. Eierbei iet es eleichsüIt i A. ob in dieser lJohnunEse inheit ee-
cenwärti ein oder mehrere Haushalte unter gebracht sind.

Bei einem Mehrfamilien- bzw. Etagenmiethaus ist jede abgeschlossene
Etagenwohnung einschl. der dazugehörigen, auch außerhalb des Ab-

echlusses liegeuden Einzelräume (2.8. Mansarden, separate Zimmer) als
Ganzes efne-'bJohn'lrng. Liegen in einem S[fami]-ienhaus keine stockwerks-
weise abgeschloasenen Uohnungen vor, so gelten im Sinne der Zählung
die Räume a1s hlohnuug, die unter aormalen Verhältnissen von einem

Haushalt bewohnt bzw. genietet werden. IIat ein Gebäudeeigentümer eine
llohnung durch bauliche Maßnahmen aufgeteilt, so sind die einzelnen
aeu eatstandenen llohneinheiten a1s setbständige lrJohnungen zu erfassen.
Die darin wohnenden Eaushalte, auch Einpersonenhaushalter die dann

auch mlt dem Gebäudeeigentümer einen Mietvertrag abgeschlossen haben'
sind llauptmieter. Einfamilienhäuser solIen nach ihrer Bestimmung und

nach ihrer baulichen Gestaltung nur einem Eaushalt a1s tJohnung dieaen.
Ein Einfamilieahäus (auch Bauernhaus) gilt in der Regel aI-s eine ttloh-

nung.

In einem Zweifamilienhaus kann die zweite lrlohnung auch eine Einlieger-
wohnungsein.Eia"@isteine(abgesch1osseneoder
nichtabgeschlossene) zweite l,lohnung, die im Vergleich zur ersten trloh-

nung von untergeordneter Bedeutung ist, d.h. eine geringere l{ohn-
fLäche und zumeist (nicht immer) eine geringere Auestattung hat.
Eine zweite lrlohnung (auch.Einliegerwohnung) liegt jedoch nur dann vor,
wenn die dazugehörigen Räume in Geschoß zusammenliegen und nicht nur
vorübergehend zur Unterbringung eines Eaushalts vorgesehen sind.
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2.2 Erfassung
AIle lalohnungen in den durch die Auswahlbezirksbeschreibung vorgegebenen
Gebäuden müssen erfaßt werden, gleichgültig ob sie bei der,Erhebung bewohnt
sind oder leer stehen.

Da Stichtaß der Erhebune und Taq der Bef ragung nicht identisch sind, können
folgende FäIle auftreten:

2.2.1 Am Stichtag steht die trJohnung leer. Zum Zeitpunkt Ihres Besuches a1s
Interviewer ist ein neuer Haushalt in die !'/ohnung eingezogen.

Recel für die Erfaseunß:

Der Haushalt
hebungsliste

ist zu erfassen und für ihn ein Haushaltsmantelbogen mit Er-
des Mikrozensus sowie ein Wohnungsbogen anzulegen.

2.2.2 Am Stichtag wohnte noch ein Haushalt in der tJohnung, der aber in der
Zwischenzeit ausgezogen ist. Am Befragungstag steht die !üohnung leer.

Regel füf die Erfassung:

Dieser FaIl wird aIs leerstehende tJohnung behandelt, und es ist ein llaus-
haltsmantelbogen und tJohnungsbogen anzulegen.

2.2., Am Stichtag wohnte ein Haushart A in der wohnung, der aber in der
Zwischenzeit ausgezoEen ist. Am Befragungstag wohnt ein anderer
Haushal-t B in der $lohnung.

Recel für die Erfas§ung 3

Der Haushalt B

Erhebungsliste
ist zu erfassen und für ihn ein Haushaltsmantelbogen mit
des Mikrozensus sowie ein Wohnungsbogen auszufüIlen.

Beachten Sie die vorgenannten RegeIn genau. Sie weichen von der Grundsatz-
regel' nach der stets die Berichtswoche bzw. der Stichtag maßgebend ist,
ab.
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3

3

Haushalt

1 Definition

Ale Haushal t wird inallgemeinen eine Gesamtheit vonPersonen
angesehen, die zusanmen wohnen und wirtschaften, für die also im Haus-
halt gemeinsgq gekocht wird, die ihrem Lebensunterhalt gemeinsam finan-
zieren u6rrr.. Zum Haushalt zählen auch aus beruflichen oder sonstigen
Gründen am Erhebungstage abwesende Personen, weBn sie in der t{ohnung
des Haushaltes wohnberechtigt sind. Diese Personen sind also mit in
den Erhebungsbogeu aufzunehmen.

Nicht zumHaushalt zählen b e s uc hs we i s e anwesendePerso-
nen, z.B. dla §chwiegermutter, die ihre Kinder besucht und an einem
,anderen Ort thre eigene Uohnung hat.

Oft wird zwar im Sprachgebrauch unter Haushalt nur eine Gemeinschaft
von nehreren Personen verstanden, in der Statistik aber können auch
Einzelpersonen aIs IlaushaLt zählen. Beachten Sie bitte deshalb, daß
jede für sich a 1 1 e i n w i r t s c h a f t e n d e Person,
also z.B. ein Untermieter a1s eigener llaushalt erfaßt werden muß. Da-t

8e8en ge

wohaen.
hören §chlafgänger oder tJohnpartner zum Eaushalt , in dem sie

Darüber hinaus ist zu beachten: Personen mit einem Heiraplatz in Wohn-
heinen, die in der Regel nicht selbständig wirtachaften, gelten dSh!
ale Privathaushalte oder zu eineo Privathaushalt gehörig.

3.2 Erfassung

AIIe in einer tilohnung (auch in einer Wohnung in einem lüohnheim oder
einem Anstaltsgebäude) Uetinatichen Haushalte sind zu erfassen, alao
neben dem tlohnungseigentümer oder Hauptmieter aIle eventuell vor-
handenen Untermieter.

Für jeden Eauehalt (einschl. Untermieter) ist ein llaushaLtsmantelbogen,
eine Mikrozensus-Erhebungsliste und ein ülohnungsbogen auszufü11en. Be-
finden sich zwei Haushalte in einer trlohnung, so sind auch zwei Eaus-
haltsmantelbogen, zwei Erhebungslisten und zwei tJohnungsbogen auszufü11en.
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In die Mz-Papiere sind alle zum IIaushalt gehörenden Personen einEutra-
gen. Bei Untermietern in einer vöIlig unt'ervermieteten l,rlohnung sind im
Idohnungsbogen für den ersten von Ihnen befragten Untermieter auch die
Fragen , - 6 zu beantworten, die sonst nur an l/ohnungsinhaber zu stellen
sind. Bei Eintragung der Mz-Bogen-Nr. dieses Haushalts in die Anschrif-
tenliste ist vor die I'12-Bogen-Nr. ein rrxrr zu setzen. Pür alle Untermieter
treffen im übrigen nur die Fragen 22 - 27 zu.,'

Beim AusfüIlen der Mz-Erhebungsbogen sind aIle Personen mitzuzähIen, die
normalerweise in der l{ohnung wohnberechtigt sind. Dazu gehören auch die
vorübergehend abwesenden Personen, z.B. Ableistung des h/ehrdienstes.

Dagegen slnd Personen nicht mit aufzunehmen,
(vorübergehend,/besuchsweise) anwesend sind,
weitig wohnen.

die nur am Erhebungstage
normalerweise aber ander-

Die Fragen solIen aormalerweise aur an erwachsende Mitglieder eines
Hauehalts gestellt werden. (Ausnahme: Ein-Pereonen-Haushalte von }linder-
jährigen). So[ten Sie für einen A1l-einstehenddn, der J-ängere Zeit ab-
wesend ist, zuverlässige Angaben von Dritten erhalten, so können sie
ausnahmsweise die entsprechenden Eintragungen selbst vornehmen; im
dafür vorgesehenen Abschnitt des Haushaltsmantelbogens ist jedoch aus-
drücklich die Quelle der Angaben zu nennen. Auch Gastarbeiterhaushalte
eind zu befragen. von Eaushalten, die von Angehörigen ausrändischerStreitkräfte privatrechttich bewohnt werdenr sind nur die Fragen J bis5 tm hlohnungsbogen zu beantworten.
4 Anstalt
4. r Abgrenzung
Im Rahmen der Mikrozensus-Erhebung siad in den ausgewählten Anst ten
grundsätzrich a1le dort lebenden Privathaushalte und Einzelper6onen -
Insassen und die zum Pers onal gehörenden Personen und ggf. die in derAnstalt lebenden PamilienangehörigerL - .,1) erfaseen. Bei sehr großen
Anstalten werden nur personen befragt, deren Familiennamen mit be_
stlmmten Buchstaben beginnen, z.B. A-G oder L-R. Dasselbe gilt analogfür die Privathaushalte lm Anstaltsbereich, wobei der Anfangsbuchstabe
des Familiennamens des Haushaltsvorstandes maßgebend ist. Die ausge_
währte Buchstabengruppe wird rhne. vom statistischen r,andesamt iudiesen FäI1en bekanntgegeben.
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Im Rahmen der llohnungsstichprobe wird demgegenüber nicht von der
Anstalt ausgegangenr sondern von dem Gebäude oder den Gebäuden in
einem Anstaltsbereich. Für jedes Gebäude einer Anstalt wird ein Ge-

bäudebogen angelegt' wenn sich in dem Gebäude weni estens eine ldoh-

aung befindet. Für Jede Wohnung ist entsprechend ein liohnungsbogen
auszufiil-1on.

9äste1nBeherberE[:8sbetriebenund@inKrankenhäusern'die
sicb dort nur vorübergehend (d.h. weniger a1s J Monate) aufhal.ten,
eind a i c h t zu erfaesen. Kranke in Heil- und Pflegeanstalten
oder Sanatorien nur insoweit, a1s sie wegen der Länge ihres Aufent-
haltes dort polizeil ich nemeldet sind oder außerhalb der Anstalt keinen
weiteren l,'rohnsitz (Wohnraum) haben.

4.2 Erfassung

AIIe Einzelp eraoneB in Anetalten, also Insassen und Personalt die nicht
für sich wirtechaften, werden zusammen unter einer einzigen Mz-Bogen-
Nr. erfaßt.

Privathaushalte .im AnstaLtsbereich G.B. Haushalte von Hausmeistern.
Ärzten, Pflegern) sind Je nrit einem eigenen Eauehaltemantelbogenreige-
aer Mikrozeneus-Erhebungeliste und einem eigenen Wohnungsbogen zu er-
fassen. sie erhalten dadurch auch eine e:lgene Mz-BoFen-Nr. und nlcht
die dler Anetalt. '

Können in Anstalten Personen nicht persönlich befragt werden (t<leinttin-
der, Geieteskranke) so wenden Sie sich bitte an die Anstalteverwal-
tuag mit dem Ereuchen, die benötigten Angaben aus den vehandenen Ak-
ten oder Karteien zur Verfügung zu stellen. Erforderlichenfalls können
auch für andere Anstaltsiusassen wesentliche Teile der Erhebungsliste
dee llikrozensus mit Eilfe der Karteiunterlagen der Anstaltsverwaltung
vor der individuellen Befragung ausgefüIIt werden.

Auch §€!g!g!!g in Arbeiterunterkünften eind zu befragen. Sollten Sie
Verständigungsschwierigkeiten haben, so versuchen Sie bitte, dea Ar-
beitgeber einzuschalten. Bei Firmen, die eine größere Zahl von Gast-
arbeitern beschäftigten, ist meist auch ein sprachkundiger Betreuer
vorhanden.
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IV Erhebungspapiere
Entsprechend lhrem Auswahlbezlrk, den Gebäuden in fhren Auswahlbezirk, den
l{ohnungen und Haushalten, die sich in den Gebäud.en bef inden, benötigen Sie
für die fnterviews folgende papiere

Drucksache Nr. 1 Anschriftenliste (weiß)
Anschriftenliste (gelb), Schnierliste

(Z) Ilaushaltsmantelbogen
Schlüsselverzeichnis für !'TätigkeitsmerkmaleI
und ItFragen zur Gesundheitrr

a Erhebungsliste des Mikrozensus
Erhebungsbogen ttUrlaubs- und Erholungsreisen[
( St ri chmarkierungsb ogen )
Gebäudebogen für die trlohnungsstichprobe (gelb)
trlohnungsbogen für die Wohnungsstichprobe

tt Nr. 2

Nr. 2

rr Nr. 3
rr Nr. 4

I Anschriftenliste

Von den statistischen Ldndesämtern erhäIt der Interviewer für jeden Auswahl-
bezirk im allgemeinen zwei Anschriftenristen (gerb und weiß). Die gerbe An-
schriftenriste kann ars sogenannte Hilfsliste (schmierriste) bei der Arbeit
im Auswahlbezirk angeregt werden. Die darin vorgenommenen Angaben sind bei
den AbschLußarbeiten in die weiße Anschriftenliste in Reinschrift zu über-
tragen' Soweit von den Statistischen Landesämtern bereits die Adressen der
zu befragenden Haushalte eingetragen wurd.en, erübrigt sich das Anlegen der,
HiIfsliste.
vlenn eine Anschriftenliste als Hilfsliste angelegt wird, so können sie zu
Ilause oben auf der Liste von der Auswahlbezirksbeschreibung die Nummer des
Auswahlbezirks, die Geneinde, in der rhr Bezirk riegt sowie die straßen und
Hausnummern, die er umfaßt, eintragen. umfaßt rhr Bezirk nur Gebäude, die in
einer Straße 1ie Betr' dann machen sie in der zeite für die zweite straße
einen Strich.
Bei der Erhebung im April 1978 ist ganz besonders darauf zu achten, daß
sich die Anschriftenliste gegenüber früheren Jahren verändert hat. zusätz-
lich zu den bisherigen Angaben sind 19?8 z.B. die Gebäudebogen-Nr., eine
wohnungsbogen-Nr- und die öffentliche Förderung d.er jeweiligen hrohnung ein-
zutragen.

!'Ienn sie sich in rhrem Auswahlbezirk aufhalten, sollten sie die Anschriften-
liste irnmer eriffbe reit haben: Treffen sie in den Hausharten Haushartsmit-
grieder an' die rhnen Auskunft geben, vermerken sie die Nummer des Hauses,
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in der der Haushalt wohnt, die Gebäudebogennummer aus dem Gebäude-

bogen, die Lage seiner, l'Iohnung (Kellergeschoß, Souterrain, Erdgeschoß
usw.), die laufende Nummer der lr'lohnung im Gebäude (Sie numerieren die
l,Iohnungen im Gebäude einfach durch) , ferner den Namen des Haushalts-
vorstandes (trohnungsinhaber und Untermieter sind zwei Haushaltsvor-
stände) und tragen in tlie Spalte für den Befragungserfolg einerrOrr
eia (Interview durchgeführt).

Treffen Sie nienanden an, der Ihnen über einen Haushalt und die Haus-
haltsmitglieder Auskunft geben kann oder hat keines der Haushaltsmit-
glieder ari diesem Tig Zeit für Sie, dann können Sie aber schon die
Hausnummer, die Gebäudenummer, die Lage der ldohnung' die laufende Nummer

der tüohnung eintragen und unter ftBenerkungenrr ggf . Uhrzeit und Datum

für einen weite Besuch eintr a8en.

Stoßen Sie bei Ihrer Interviewertätigkeit auf tlohnungen' die von

Angehörigen ausländischer Streitkräfte privatrechtlich bewohnt wer-
den, tragen Sie in die Spalte für den Befragungserfolg eine tr4rt ein.
Angehörige aueländlscher Streitkräfte werden nicbt zur P befract.

Steht eine Wohnung legr, tragen .Sie in die Spalte für den Befragungs-
erfolg eine rrJrr ein.

Bei hlohnungen, die bei der letztjährigen Befragung bewohnt waren'
bei der diesjährigen Befra$ng i edoch gewerblich genutzt bzw. 1rytLe-
wohnbar sind, ist die Signierziffer rt6rr einzutragen.

Achten Sie bitte darauf, daß die Abgrenzung zwischen rrleerstehendenrr

und rrunbewohnbarenrr hlohnunge n von dem Grad und der Dauer der Unbewohn-

barkeit abhäncin ist. Kann z.B. eine hlohnung wegen einiger noch

nicht ausgeführten Reparaturen nur vorübergehend nicht bezogen wer-
den, so sollte sie a1s r'leerstehendtf (Ziff. ,) gekennzeichnet werden.
Ist die.llohnung hingegen auf Dauer unbewohnbar oder kann sie nur
nach erheblichen Um- oder Ausbauarbeiten wieder bewohnt werden, so

gilt sie als Itunbewohnbarfr (Zif f . 5).

Was die restlichen nicht erwähnten Spalten der Anschriftenliste be-
trifft, siehe unter ItAbsch1ußarbeitenrr.
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2 Gebäudebogen

Die infrage kornmenden Gebäude werden mit Gebäudebogen (GB) erfaßt. Bei
Ihrem ersten Besuch in einem Gebäude versuchen Sie Namen und Anschrift
des Gebäudeeigentümers oder seines Vertreters (Verwalters) zu erfah-
ren. Diese Angaben sind unter Frage J a bzw. I b des Gebäudebogens
zu notieren. soweit der Eigentümer im gleichen Haus wohnt oder in
einem anderen Gebäude rhres Auswahlbezirkes, übergeben sie ihm den
Gebäudebogen zum AusfüI1en. Es i,st der Auskunftsperson freigestellt,
den ganzen Bogen Ihnen nach Ausfül1ung zurückzugeben oder aber nur
die seiten 1 und 2, weil er zur Beantwortung der seite J besondere
unterlagen einsehen muß. rn diesem Farl sorl er den rechten Teir
(aie Seiten J und 4) per Post an das Statistische Land.esamt einschicken.

Dazu ist es dringend erforderrich, daß die Anschrift des Gebäudes
(Gemeinde, straße, Haus-Nr.) und die Auswahrbezirks-Nr. von der
Anschriftenriste auf die seite 1 und seite J überiragen werden. Auf
der Anschriftenriste ist ein entsprechender vermerk (etwa: GB nur s. 1)
eiazutragen. EE iet fhnen freigesteLlt, dlie Angaben zum Gebäudebogen
belm Eigentümer eelbst zu erfragen und unmittelbar einzutragen. Sie
Eparen eich dann einen zweiten Besuch.

Falls der Gebäudeeigentümer nicht ausfindig gemacht werden kann oder
wenn er nicht in der Nähe des Auswahlbezirkes wohnt, müssen Sie den
nit der Anschrift des Eigentümers und des Gebäudes versehenen Gebäude-
bogen direkt an das Statistische Landesamt zur weiteren Bearbeitung
einschicken. fn der Anschriftenliste ist ein diesbezüglicher Vermerk
(etwa GB-StLA) zu machen.

fn jedem Fa11 muß für

jedes bewohnte Gebäude mit mindestens einer trlohnung
jedes leerstehende Gebäude mit wenigstens einer
leerstehenden h/ohnung
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Jede berrrohnte Unterkunft
jedes l,.lohnheim mit wenigstens einer tJohnung

im zugeteilten Mz-Auswahlbezirk ein Gebäudebogen ausgefü1lt we rden.

Für Großgebäude ist
Auswahlbezirk nicht

ein Gebäudebogen auch dann anzulegen, wenn der
alle tJohnungen des Gebäudes umfaßt.

Die Befragung in Ihrem Auswahlbezirk beginnen Sie am besten in dem

Gebäude mit der niedrigsten Hausnummer. In die gelbe Anschriften-
liste (ttittstiste) ist die Nummer des jeweiligen Gebäudebogens ein-
zutragen, anschließend folgen für alle llohnungen und Haushalte in
diesem Gebäude die Nanen sowie die entsprechenden Mikrozensus-Bogen-
Numnernl dann wird mit dem nächsten Gebäude entsprechend verfahren.

Bei leerstehenden. l,Iohnungen, die nach Angaben des Gebäudeeigentümers

als öffentlich gefördert gelten und die bei I=l§ des GB auf den

vorgedruckten Zeilen als rrleerstehendrt einzutragen waren, können u.U.
beim späteren AusfüI1en der Anschriftenliste (Sp. 28) Zuordnungsschwie-

rigkeiten entstehen. tlird Ihnen der Gebäudebogen ausge'füI1t übergeben '
dann prüfen Sie bitte an Ort und Stelle, ob bei Fr. 15 des GB für eine
l,Iohnung des Gebäudes rrleerstehendrr eingetragen würde. Ggf. versuchen

Sie zusammen mit der Auskunftsperson eine eindeutige Identifizierung
der tJohnung an Hand der |tlfd. Nr.tt und Lage im Gebäude vorzunehmen'

Im Bau befindliche Gebäude

eine tlohnung schon bewohnt
slnd nur dann zu erfassen' wenn wenigstens
ist.

lJeitere ErIäuterungen zum Gebäudebogen erübrigen sich, da auf dem

Bogen selbst ausreichend Hinweise für den Auszufül1enden gegeben

rnrrden.
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1 Eeushal!€lqen!e-1_bqgett

Für jeden im Auswahlbezirk wohnenden Eaushalt (auch Privathaushalt im

Anstaltsbereich) und für jede Anstalt ist eia Eaushaltsmantelbogen an-
zulegen, unabhängig davon, ob der Haushalt angetroffen wurde oder nicht.

Auch für eine leerstehende tJohnung oder wenn eine Wohnurrg von Ange-
hörigen ausländischer §treitkräfte privatrechtlich bewohnt wird, ist
ein llauehaltsmaatelbogen anzule8ea.

Bei l{iqlqrbqlutrgsbefragungen ist stets der bereits angelegte Haus-
haltsnantelbogen und die dort vergebene Mz-Bogen-Nr. zu verwenden. Dies
gilt nicht, wenn die llohnung bei der letztjährigen Befragung normal
bewohnt war und bei der diesjährigen Erhebung J-eer steht bzw. von
einem Eauaha1t ausläadischer Streitkräfte bewohat wird i in diesen
FäIIen lst ein neuer Haushaltsmantelbogea anzulegen. Bei Neuzugängen
ganzer Hauehalte ist immer ein neuer Haushaltsmantelbogen anzulegen.
Für eine gewerblich genutzte bzw. unbewohnbare Wohnung ist ein neuer
HaushaLtsmant elbogen nur dann anzuleBenr wena die ldohnung bei der
letztJährigen Befragung bewohat war.

J.1 Ordnungsangaben (Abschnitt I)

-Ob Sie in die entsprechenden Kästchen die Regierungsbezirks- und Aus-
wahlbezirksnumner eintragen eoIIen, wird Ihnen vonr Statistischen Lan-
desamt mitgeteilt. Die [Lfd.Nr. des Haushaltsrr lst .bei den Abschlußar-
beiten von der Anschriftentiste zu übertragen.

Fragen §ie die Auskunftsperson, ob e6 sich bei dem Gebäude um einen
Neubau nach dem 27.q.1970 handelt (Fertigstellung nach dem 2?.5.1920)
oder ob ggf. die tJohnung, in der der Haushalt wohnt, nach d,ea z?.5.19?o
(in eiaem vielleicht schon äLteren Haus) neu an- oder ausgebaut wurde.
Eandelt es sich um einen Neubau oder um eine neu ausgebaute Wohnung,
tragen Sie bitte in das entsprechende Kästchen eine rtltr ein, anderen-
fal1s eine rr9rr.

Unter a) tragea Sie den Familiennamenr Vornamen des Eaushaltsvorstandee
ein sowie Straße und Hausnummer seiner Adresse und ggf. auch die Bele-
fonnummer, über die der Haushalt erreicht werden kann. Bei einer An-
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stalt tragen Sie den Namen und die Art der Anstalt ein. Unter b) ver-
merken Sie Kreis und Name der Gemeinde, in der Ihr Auswahlbezirk liegt.

Frage c: Nachfolgehaushalt

Stellen Sie bei einer laliederholungsbefragung fest, daß der bei der voran-
gegangenen Befragung erfaßte Haushalt verzogen und dafür ein anderer
Haushalt eingezogen ist, so machen Sie bitte im rraltenrr Haushaltsmantel-
bogen unter Abschnitt III in der entsprecheoden Spalte den Vermerk ]!ry
Haushalt verzoAenrt (mit Angabe des Grundes) und tragen in Abschnitt IV die
Zj-ffer tt?tt (lUgang des gesamten Haushalts) ein. Für den neu elnge zoAenen

Hausha1t1egenSiedanneinenneuenIIausha1ts@.trganundvermerken
unter Abschnitt I, c), daß es sich um einen Nachfolgehaushalt (rtJarr) han-
de1t. Vergessen Sie bitte nicht, den Namen des Haushaltsvorstandes des ver-
zogenen Heq§hel!€ einzutragen.

1.2 lrlohnverhältnis (Abschnitt II)

Unter a) erfragen Sio, .ob der Haushaltsvorstand und/oder ein anderes Haus-
haltsmitglied Eigentümer der ll,lohnung oder des Gebäudes, Hauptmieter oder
Untermieter ist und markieren Sie das der Antwort entsprechende Kästchen
mit einem Kreuz. Bei einer Anstalt (nur Insassen und Personal) sind die
Kästchen leer zu lassen.

h gig !,Iohnung kann immer nur ein Haushalt der fnhaberhaushalt (Haupt-
mieter od.er Eigentümer) sein. tJenn sich it @ tJohnung mit zwei Haushalten
beide beispielsweise als Hauptmieter ausgeben, so müssen Sie zunächst prü-
fen, ob die ttohnung so angelegt ist, daß man zwei selbständige Einheiten
klar abgrenzen kann. Das ist nur möglich, wenn keine gemeinsame Küchenbe-

nutzung gegeben ist. Falls keine klare Abgrenzung der I'Iohnung in selbstän-
dige Einheiten möglich ist, so ist ein Haushalt als Untermieter anzusehen.

tJird |tUntermieterrt angegeben, dann unterscheiden Sie danach, ob der Unter-
mieter in einer lrlohnung lebt, in der gleichzeitig auch der I'Iohnungsinhaber
(Eigentümer oder Hauptmieter) wohnt, oder in einer vollständig untqrverlqiql
teteS t,lohnung. In einer vollständig untervermieteten tJohnung hat jeder
Unternieterhaushalt nur den Teil der ldohnung gemietet' den er bewohnt;
einen l{ohnungsinhaber gibt es innerhalb dieser \'lohnung nicht.

Unter b) erfragen Sie für den Unterrnieter (4) den Namen des Hauptmieters
bzw. Eigentümers der !/ohnung (falts letzterer in der !,Iohnung lebt). In
einer vö1Iig untervermieteten hlohnung (5) mactren Sie einen Untermieter
zun tt1. Untermieterrr. Den Namen dieses Untermieters tragen Sie dann bei
II. b für a1le übrigen Untermieter in der l,Johnung ein. Für Eigentümer und

Ilauptmieter (Ziffern 1t 2 und ] bei II. a) UteiUt Abschnitt II. b leer.
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J.) Zum Haushalt gehörende Personen (Abschnitt III)

Die Eintragungen zu diesen Abschnitt machen Sie am besten zu llause.
Eier haben sie in den zeilen 1 bis 1o pratz, um Nane und vorname der
Haushaltsmitglieder einzutragenr und zwar in dieser Reihenfolge: Eaus-
haltsvorstand, Ehegatte des Eaushaltsvorstandes, Kinder, Enke1, Groß-
eltern des Eaushaltsvorstandes (bzw. des Ehegatten des llaushaltsvor-
standes)1 andere verwandte, andere nichtverwandte personen.

sollte der Haushart aus mehr als 10 personen bestehen (aies girt so-
wohl- für dea Hauehalt a1s auch für clie Anstalt), so muß mindestens
ein weiterer Mantelbogen anlegt werden. Die Mz-Bogen-Nr. dee 1. Manter_
bogens ist auf den bzw. die weiteren Mantelbogen zu übernehmen. Die
aufgedruckte Mz-Bogen-Nr. des bzw. der weiteren Maatelbogen ist durch-
zustreichen. Die rrLfd.Nr. der Person im Haushaltr ist entsprechend ab-
zuändern.

Rechts neben dem Feld, ia das Sie die Namen der Haushaltsmitgl-ieder
eingetragen haben, sind Merkmale aufgeführt, die sich für eine pereon
uie ändera- Es sind die jeweiligen Fragen aus der Erhebungsliste.

In die nächste Spalte (Befragt = X) machen Sie dann in die ZeiLe jeder
einzelnea Person ein Kreuz, wenn sie Name und vorname für dieee per_
sonen eingetragen haben, bei Zu- bzw. Ab einer Person (SSf. ganzer
Ilaushalt) ist der srund anzußeben.

seit der letztea Befragung zuSegangene Eaushartsnitgrieder werden nach
den letzten bereits befragten Haushaltsnitglied mit der Jeweils höch-
st en trLf d. Nr. rt eingetragen.

f.4 FaI1s Haushalt nicht befragt werden kann oder lirlohnung leer steht(Abschn. Iv)
Hier brauchen sie nur. etwas einzutragen, wenn sie eine Befragung desIlaushaltes nicht durchführen können oder dürfen. Benutzen sie für dieEintragungen ia Spalte 1 die darunter angegebenen schlüsselzahlen(Auskunft verweigert = 1 usw.). Tragen sie aber, tFEn sie keine Befra_gung durchführen können (Ziffern 1, 2 und 5), die Zahl der zum Haus_halt gehörenden Personen in spalte 2 und den Beruf des Haushartsvor-
standes in spalte J ein. Liegt Ausfallgrund 4 vor, so muß ebenfallsdie zahl der Personen im Haushalt eingetragen werden. Diese Angaben

-48_



-v

slnd äußeret wichtig! Sie erhalten eie evtl. beim Gebäudeeigentümer
oder dessen Vertreter (Ilausverwalter, Hausmeister). Sie können aber
auch Angaben von aaderen in Hause lebenden Pereonen verwenden, wena
Sie Ihnen unaufgefordert gemacht werden.

J.! Angaben über die Befragung (Abschnitt V)

Eier tragen Sie in die Jeweilige Zeile das Datum des Interviews ein und
vernerken daneben, ter Ihnen Auskunft gegeben hat. Tragen Sie die lfd.
Nummer der Auskunftsperson(en) ein.

fn die dritte Spalte setzen Sie nach ordnungsgenäß durchgeführter Befra-
gung Ihre Unterschrift.

Bei Eauehalten, die für länßere Zeit abwesend bzw. nicht anzutreffea
sind oder die Auskunft verweigern, sind nur die Te ile I und IV des
Haushaltsmantelbogens auszufüIlen. Gleiches gilt, wenn die Uohnung
leereteht oder von Ansehörigen ausländischer'streitkräfte privatrecht-
lich bewohnt wird. In diesea FäIIen fü11en Sie bitte die Ordnungsanga-
ben aue und vermerken bein Familiennanen deutlich ffleerrt bzw. trstreit-
kräftert. In der Spa1te für den Befragungserfolg ist die Slgnierziffer
3 bzw. 4 einzutragea.

Iat eine trlohnung bei der dieejährigen Befragung gewerblich genutzt bzw.
unbewohabar, clie bel der letztJährigen Befragung noch bewohnt war, so
sind ebenfalls nur die Teile f und IV auszufülIen.

4 Erhebunssliste

Für Jeden im Auswahlbezirk wohnenden Haushalt und für jede Anstalt ist
mindestens eine Erhebungeriste anzulegen. Dles gi1-t auch bei 3!@g
eines Eeeamten Eausharts. rn die Erhebungsriete ist die Mz-Bogen.Nr.
vom HaushaLtsmantelbogen zu übernehmen.

,Ist die Zahl der Haushaltsmitg lieder e3ö$er q}s fünf , dann verwenden Sie
zur Beantwortung der llagen eine zweite Erhelu4gsliste für die sechste
siebte und weitere Person. vergessen sie nicht, die Mz-Bogen-Nr.
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des Haushaltsmantelbogens auf die zweite Erhebungsliste zu übernehmen
und die rrlfd.Nr. der Person im Haushaltrt entsprechend einzutragen
( Ito5tt, ,oZ, usw. ) .

Ist die ZahI der Haushaltsmitglieder größer als zehn, dann müssen Sie
drei Erhebungslisten verwenden.

Für fnsassen und Personal einer Anstalt sind im allgemeinen immer mehrere
Erhebungslisten anzulegen, wobei auf jeder Erhebungsliste fünf Personen
eingetragen werden.

5 l'/ohnungsbogen:
Bei der Erfassung der t'lohnungen ist zu unterscheiden zwischen

a) leerstehenden ltlohnungen

b) l/ohnungen, die von einem Haushalt bewohnt sind
c) tlohnungen, die von zwei oder mehr Haushalten (auch Untermieter),

bewohnt sind.
Für leerstehende hlohnunsen sind Haushaltsmantelbogen und l'/ohnungsbogen
unter Mithilfe des Gebäüdeeigentüners, Verwalters oder anderer Hausberrohner
auszufüI1en. fm Wohnungsbogen sind lediglich die Fragen 3 - 6 zu beantwor-
ten.
Die Erhebung erstreckt sich auch auf ausländische Arbeitnehmer (Gastar-
beiter). Für privatrechtlich genutzte tdohnungen von Angehörigen ausländi-
scher Streitkräfte sind ebenfalls tJohnungsbogen anzulegen. Hier sind je-
doch nur die Fragen 3 - 5 zu beantworten. Selbstverständlich muß auch
ein Gebäudebogen vorliegen, falls din solcher ltrausha1t Eigentümer des
bewobnten Gebäudes sein solIte.
In Verbindung mit dem Haushaltsmantelbogen des Mikrozensus hatten Sie ge-
sehen' dafl die Bewohner nach dem I'Johnverhältnis in verschiedene Gruppen
eingeteilt werden:
Die Eigentümer einer tlohnung (1), die Eigentümer eines Gebäudes (2) una
die Hauptmieter (r) Uifaen zusammen die t'Iohnungsinhaber.

An die I'lqhqC4eq!n!et!: werden die Fra gen 2 - 18 sowie 25 2/ gesteIlt.
Dabei ist zu beachten, daß die Fragen 13 - 18 nur an Inhaber von Haupt-
wohnunßen (ob eine solche vorliegt, geht aus der Antwort zu Frage 2 des
ldohnungsbogens hervor) zu stellen sind. Diese Fragen sind durch ent-
sprechende Überschriften im Fragebogen gekennzeichnet.
An Hauptmieter richten Sie zusätzlich die Fragen 19 - 21*), Untermieter
haben nur die Fragen 22 - 2? zu beantworten.

') AusnahmEweise gilt die Frage 21 auch für Eigentümer in einer selbstbe-
wohnten Eigentumswohnung.
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Sie wissen Jedoch, daß es verschiedene Arten von Untermietern gibt:

Der frnormalerr Untermieter (4), der mit einem l,Iohnungsinhaber in einer
Wohnung wohnt, und der Untermieter in einer total untervermieteten tJohnung
(5). geim trnormalent'Untermieter (4) werden die Fragen zur !'Iohnung (Fr. 1-
6) vom ldohnungsinhaber beantwortet. Benötigt werden diese Angaben aber
auch für die total untervermieteten t'Iohnungen. Daher bitten wir Sie' in
einer total untervermieteten Wohnung einen antwortwilligen Untermieter als
f,1. Untermietertteinzustufen und an ihn auch die Fragen , - 6 zu stellen.

Schließlich sind die Fragen 1 - 5 auch noch für die leerstehenden Woh-

nungen zu steIlen. Auskunft kann hier der Gebäudeeigentümer oder Verwalter
oder auch ein anderer Hausbewohner aus einer etwa gleichgroßen t/ohnung
geben.

Die nachstehende tlbersicht zeigt nochmals, welche Fragen an diejeweiligen
Personengruppen zu stellen siad:

IohnvrlEltnis / lierloal Frage des l{ohnunqbogens

21319nß
blr bls bls bls bls
12 18 2Tl 24 n

?3
1 bls blr

55
Eigartüner der llohnung

Elgarttuer des G#udes

lhupHetr

(1)

121 
ln leulrohnune

1r1 
(s. Fr. 2) I

Eigmtür der l{ohnung

Eigenthr des GÖäudes

Harptnieter

(r)

(2) ln @llolnune
(3)

I
I
I x

Eige*ihe den tlohnung

Elgerthr des GÖärdes

thr+hiEter

(1)

(2) in Freizeitrohnung

(3)

I
I
x

Untcri6tsr (+) Uri lbr+hleter oder Eigilther IX

lhtml gtr in v6'llig untenerrietste
hlmmg

(5) t. UnterAstr
alle reitrEr Untsrl eter

I

I

x
x

I
I

LeerstehErde tlohnung I

llon Angdriligen ausl. Streitkräfte
privatrrhtl. bcrohnte l{ohrung

I

T DiB Fr"g:l lst aderdm auch ,on drr Eigurtihrn in einr sElbstbemtnrtü Eigartunsvohnung zu beantrnrten.

x

I
I

I
x

x

x

I
x

I
I
x
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1 t{gtn die l{ohnuno ]egstüt: Soll sle künftio als }lohnuno oarutzt yrden?

) falts ja: llarua steht sia lec? Noch nic[t buogene Na.rbauuohnung :
llegat Eigaüihr- oder l{ieterucluel 

-Iegm hdrnisienrng, Rerovirung odr llüar :
Stdrt ein kihftioer lllater oden Eiqentürirer breits fest?

Steht diE Wohnuno schon länqsr a'ls 3 ltbnate ]ee?

Ja:

Ja:
Ja:

neln:

nEin==
nSln-

trlenn in einem Gebäude Teile, die als lrlohnung dienen können, leer stehen,
müssen Sie durch Befragen des Eigentümers, Verwalters o.a. zunächst fest-

t

stellen, ob eine Nutzung zu tJohnzwecken vorgesehen ist. Für aIle leerste-
henden I'Iohnungen ist ein !'/ohnungsbogen anzulegen und eine Mz-Bogen-Nr. z\
vergeben. Bei lirlohnungen, die weiter aIs ttohnungen genutzt werden soIIen,
sind dann außer den Angabeu unter Frage 1 die Fragen J bis 5 mit Hilfe des
Eigentümers, Verwalters oder eines anderen Bewohners zu beantworten. Falls
in einem Gebäude aIle tnlohnungea le.erstehen, so sind die entsprechenden
Fragen für alle lrrlohnungen zu ste1len.

Bevor die eigentliche Bef ragung mit dem I'Iohnungsbogen beginnt, ist von
der Vorderseite des Haushaltsmantelboge ns die Auswahlbez.-Nr. auf die
Seite 4 des I'Iohnungsbogsas zu übernehmen, außerdem bei bewohnten llohnungen
Name und Anschrift des Haushalt svorstandes. Bei Ieerstehenden trlohnungen
ist der Vermerk rrleerrr anstelle des Nanens einzutragen.

Der tdobnungsbogen ist ein Strichmarkierungsbogen. Bitte verwenden Sie für
die Eintragungen einen weichen Bleistift. Bei Zifferneintragungen beachten
sie bitte die richtige schreibweise (Beispiel s. 1. seite).

Bei dieser Befragung arbeiten Sie mit einem sogenannten Schuppenformular.
Die drei ersten Seiten enthalten nur tr'ragen, die vierte Seite dient vor
allem zum Eintragen der Antworten. Diese vierte Seite hat vier SpaIten. Die
Spalte ganz rechts paßt zur ersten Frageseite. Durch Umblättern der ersten
Seite wird - da die zweite Frageseite schmaler ist - auf der Antwortseite
eine weitere Spalte zum Eintragen der Antworten freigegeben und schließIich
nach Umblättern der zweiten Seite auch die dritte Antwortspalte (siehe auch
Punkt V : "Eintragungetechnikrt).
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2 lst dle Hohnuno elne HaDhohuo§ :
eine zveitrohnuns (ohne Frassn 13 - ffifk b#,i|[:'i'rj,:ä?il*ffi'nff 

=elne Frslzeitvohnung (nur Fragen 3 bis 5 beantrortm) -
Frage 2: Eine Hauptwohnung liegt dann vorr ü,enn eine lrlohnung vom ltlohnungs-

inhaber ausschließ1ich oder überwiegend bewohnt wird.

Eine Zweityolnung ist gegeben, wenn der tlohnungsinhaber überwiegend in
einer anderen Wohnung wohat, rrenn er also die Zweitwohnung nur vorüber-
gehend für Ausbildungszwecke bzw. zum Studium oder aber aus beruflichen
bzw. geschäftlichen Gründen bewohnt. Dabei ist durchaus denkbarr daß der
tJohnungsinahber, der in der Zweitwohnung a1s Haushaltsvorstand erfaßt
wird,, in der Ilauptwohnung nur Iteinfachesrt Mitglied eines Haushalts ist.

Von einer Freizeitwohnln8 sprechen wir, wenn die !{ohnung vom Eigentümer
oder Mieter an l,Iochenenden oder im UrIaub primär für Erholungszwecke ge-
nutzt wird. im Falle einer gemieteten Freizeitwohnung muß ein l'lietver-
häLtnis bestehen. Es tvind also nicht eine ItFreizeitwohnungrr erfaßt, die'
ähnlich wie ein Hotelzimmer, jeweils aur für eine gewisse Zeit an einen
stets wechselnden Nutzerkreis abgegeben wird. Die Bewohner solcher Frei-
zeitwohnungen sind den Gästen in Beherbergungsbetrieben gleichzusetzen.

3 l{iwlel liohn- und afäunc einschl. dr AnzahlderRäune: 1 2 3 4 5

au8rha'lb dss Absch licoaden. abr
ohne Küche. di e llolmuno? von 5 bis untr 10

10 bis untr 15

15 bis unter 25

25 ud netrr

#-J_J_t-
[)avm sind unterversietet :

Arßrde gerrtlich genntzte Räume in der tlohnung :

Frage f: Bei Fr age , interessiert die Zahl der trlohn- und schlafräume in
der vorgegebenen Größengliederuag. Normalerweise wird es nicht mehr als 5

derartige Räume in einer Größenklasse geben. Notfalls können aber mehrere

Strichmarkierungen in einer Zeile vorgenommen werden. Sind z.B- 5 Räume

von 'lO bis unter 15 ^2 vorhanden, ist in der entsprechenden Zeile in
Spalte 1 g Spalte 5 ein Strich zu machen (oder unter Spalte 2 s.1{ Spalte
4). Die Zahl der untervermieteten Räume ist in den ersten vier Zeilen mit-
enthalten; sie soll aber in der 5. Zeile irochmals separat angegeben wer-
den. Nicht enthalten sind in den ersten vier Zeilen die gewerbiich $enutzten
Räume einer Wohnung (2.8. Arztpraxisräume), diese sind als traußerdemil-Zah1

in der 5. Zeile gesondert anzugeben. Zu beachten ist, daß bei der Frage J

keine Räume mit weniger als 5 m2 erfaßt werden.
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4 Uie mB ist die Fläche dr qesaa*en 'Iohnunq einschl. Xüche, Bd,
Ioilette, Flrr, ltnsarde, anrechmbarer Ba'lkonf'läche und untr.
vemietEte sovie gererbllch genutzter Räune?

(volle l)
rrr

Fraße 4: Anzu geben ist die Gesamtfläche einer tJohnung (Wohn- und Schlaf-
räume, Küche und Nebenräume, wie Bad, ToiJ,ette, FIur, Mansarden, anrechen-
bare Balkonfläche, untervermietete und gewerblich genutzte Räume).

Mit zu berücksichtigen sind auch zur lrrlohnung gehörende Räume außerhalb des
Wohnungsabschlusses (wie z.B. Zi-mmet mit separatem Eingang, Zimmer in
einem Anbau, Gartenhaus) und Nebenräume, z.B. ein etwa vorhandener Balkon,
eine Loggia und dergl. Jedoch dürfen Boden- und Kellerräume, die nicht
zum l,Iohnen bestimmt sind ' 35p[[ mitgerechnet werden.

Bei Hauptmietern ist nach Möglichkeit die F1ächenangabe dem I'lietvertrag zv
entnehmen. hlenn die Gesamtfläche dem Haushalt nicht genau bekannt ist, so
sollte sie im Einvernehmen mit dem Befragten selbst errechnet werden. In
bestimmten FäIIea (2.8. Etagenmiethaus) kann auch die FIäche der darunter
oder darüber liegenden l,Iohnung übernommen werden. trlird die Fläche errechnet,
muß für jeden einzelnen Raum Länge und Breite ermittelt und die Angaben in
Meter vernerkt r.rerden. Es empfiehlt sich, daß Sie zu diesem Zweck ihr
Schrittmaß feststellen und die Maße der Räume durch Abschreiten - auf halbe
t{eter genau - ermitteln oder aber mit Hilfe eines Bindfadens, in welchem
Sie vorher in Abständen von je 1 Meter Knoten angebracht haben. Zweckmäßiger-
veise beginnen Sie mit der Küche, ermitteln anschließend die Maße der tJobn-
trad Schlafräume. Endlich fragen Sie nach den sonstigen zur !'Iohnung gehörenden
Räumen, wie F1ur, Korridor, Diele, Vorplatz, Badezimmerr Duschraum, ToiIette,
Speisekammer, Praxiszimmer, hlartezimmer, Verkaufsladen, Werkstattraun ushr.

Das Ausmessen von Fensternischen sowie andere Feinheiten sollen vermieden
werden. Hier genügen Schätzwerte. Bei Räumen mit schrägen lländen (Dachwoh-
nungen) ist die zu schätzende unter der Schräge liegende F1äche nur halb zu
rechnen. Beim Ausmessen eines Balkons oder einer Loggia ist nur ein Viertel
der tatsächlich vorhandenen Fläche anzusetzen.

Die aus Länge und Breite sich ergebenden Einzelflächen addieren Sie ab-
schließend zur Gesamtfläche der tJohnung. Dabei empfiehlt sich, folgende
klej.ne Rechentabelle zu verwenden:
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Länge
inn 115 2,O 2,5

Breite in m

1,O ,,5 4,0 4,5 5,O 5,5 5,0

1r5

2,,o

215

3,O

3,'
4ro

415

5rO

5r5

6ro

5r5

7rO

7,,
8ro

8'5

9'0

9r5

lOrO

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

11

13

14

15

16

18

14

19

17

18

20

21

16

18

19

21

23

25

18

20

22

24

25

28

3o

,2

,4
t6

78

40

20

27

25

27

29

72

2t
2g

28

70

31

,5

27

to
3t
76

39

42'

45

48

,1

54

,7
6o

7

4

tr

6

7

8

2

7

4

5

,
6

4

5

6

8

9

,
6

8

9

11

12

5

7

9

11

12

14

6

8

10

12

14

16

7

9

11

14

16

18

8

10

1t

15

18

20

8

11

14

17

19

22

2'
28

3o

77

36

79

o

12

1'
18

21

2410

?

8

I
9

10

11

11

12

17

14

14

15

19

20

21

2t
24

25

23

24

26

27

29

to

26

28

3o

t2
3t
,5

34

,6

,8
4r

4t

45

78

4o

4l
45

48

5o

4r

44

4l

5o

5z

55

Beispiele:

Länge 3 1/2 m, Breite 2 m, ergibt F1äche 7 m2

Länge 7 m, Breile 3 1/2 m,' ergibt Fläche 25 m

Länge ! m, Breite 4 m, ergibt Fläche 20 n2

2
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:Gas:
Qlm

5 !i$..g|!.e-l{o@4q!9!g!g! nit [sm-, Blod(-, Zarbalhetzung
Etagenhei zung

Elnzel- oder flehrraunöfen ( auch El *trospEichr)

) Falls Etaooheizung, Einrel- oder lbtrraoüfa: Art des BrErnstoffs?
lbhle, hks usu.

llet zöl

Frage 5 : Bei einer Zentralheizunc , Blockheizung oder Fernheizung werden
sämtliche Räume der t/ohnung mittels eines Röhrensystems von einer zen-
tralen Heizquelle außerhalb der Wohnung beheizt. (Bei der Zentralheizung
innerhalb des Gebäudes, bei der Blockheizung gemeiusam für mehrere Ge-
bäude, bei der Fernheizung für einen größeren tlohnbezirk). gine Etagen-

izung liegt vor, wenn sämtliche Räume 9er Etagenwohnung von einer Heiz-
quel1e aua nu:: für die betreffende tJohnung mittels eines Röhrensystems
beheizt werden.

6 lht dla Hohnuno Küche :
Koctnlsche / focnscfa* :

rur Kochgelegenheit behelfsdBig in einen Zim* eingerichtet :
eigEres Bad / Dusche :

gmelnsaoes Bad / Ousche :
Toilette eit t{assrspülung in der l{ohnung eine

Tollette nit llasergülung au0erhalb der tlohnung :
Toilette ohe l{asserspülung :

hrrasservrsorgung, als zatrale Vrsorgung fih das Gebäude :
fih dle tlohnung :
Einzelgerät (e) :

llUeffig6nd [)oppel., Vertundfenstr oder isolisrverglaste Fenstr :
Balkon, Loggla zusannsn von 2 bis pter 6 J :

5 I und melr :

nehree

Frage 6: Nicht als Küchen rechnen nur behelfsmäßig zum Kochen eingerichtete
Nebenräume oder Zinmer mit Kochgelegenheit oder behelfsmäßige Kochecken.
Wohnküchen zäh1en als Küchen. AIs Kochnische gilt nur eine zu einem hlohn-
raum gehörende Nische, die bauplanmäßig.zum Kochen vorgesehen und einge-
richtet ist. Ein Kochschrank muß an die lalasserleit ung angeschlossen sein,
über einen Ausguß und wenigstens eine Kochplatte verfügen.

Behelfsmäßig eingerichtete Kochnischen oder Kochecken in einem Zimmer gel-
ten nicht als Kochnische, sondern aIs Kochgelegenheit.

Ee wird nur aach eingebauten, funktionsfähigen (also nicht zweckentfrem-
deten) Bädern brr. E§9@ gef ragt . Zur Badeeinrichtung gehört, daß min-
destens eine Badewanne (notfalls auch eine Sitzbadewanne) oder eine Dusche
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mit einer Bodenwanne vorhanden ist und eine Abflußmöglichkeit für das

Wa6ser besteht. Unter einem gemeinsamen Bad oder Dusche ist eine Bademög-

Iichkeit zu verstehen, die mehreren tJohnungen eines Gebäudes gemeinsam zur
Verfügung steht.

Unter Toiletten mit WasserspüIung sind nur solche Toiletten (Klosetts,
Aborte) zu verstehen, die über SpüIkästen oder DruckspüIer an ein I'Iasser-

netz'angeschlossen sind. Zu dea Toiletten außerhalb der tlohnung gehören

auch die Toiletten außerhalb des Gebäudes. Beachten Sie bitte, daß bei den

IIC in der Wohnung auch nach der ZahI (eiire/mehrere) zu fragen ist.

Bei der ttarmwjrsserversorEunß wird unterschieden zwischen der zentralen
Versorgung für das Gebäude, die dann gegeben ist, . wenn das Sanze Gebäude

von einer zentralen Stelle aus mit warmem t'lasser versorgt wird, der zen-

tralen Versorgung für die l,Iohnung, die vorliegt, wenn die gesamte l'Johnung

von einem in einem Raum vorhandenen liarmwasserbereiter versorgt wird' und

dem Einzelgerät.zur Bereitung von warmem I'Iasser nur für die Küche' und für
das Bad, nur für einen sonstigen Raum oder für einen sonstigen Raum oder
für mehrere Räume gemeinsam. Es können auch mehrere Einzelgeräte vorkommen.

Eine Markierung ist bei der Frage nach den Fenstern anzubringen, wenn mehr

a1s die Hätfte der Fenster in der !,Iohnung isolierverglaste Fenster' Doppel-

oder Verbundfenster sind. Bei Doppelfenstern handelt es eich um Fenster mit
getrennten Rahmen. Verbundfenster sind Fenster mit einem Rahmen, aber mehr

als einer Scheibe; isolierverglaste Fenster zeichnen sich dadurch aus, daß

sie eine Scheibe aus Isolierglas aufweisen.

Falls ein s!@ oder eine Loggia zur ldohnung gehört, ist zu markieren'
ob die Gesamtfläche von Balkon,/Loggia zwischen 2 und 5 m2 liegt oder größer
ist. Kleinere Balkons/Loggias (Gesamtfläche unter 2 m

2) sind nicht anzugeben.

? llie bonteilen Sie Llre Uqhrynq?
a) die SoBE: reicht aus :

könnta güer sein :
lst elgentllch zu gro0 :

b) die Ausstattung: entspricht dEr Bedürfnissen :
sol1te basr ausgestattet sein :

c) dte Xosten: sind angenessen :
sind zimltch hoch :

sind nidrig :

Frage 7z Bei der Beurteilung der l,,lohnung naih Größe, Ausstattung und Kosten

subjektive Beurteilung des Wohnungsinhabers von Interesse.ist lediglich die
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Die Beantwortung soll also ausdrücken, wie er die Größe, Ausstattung und
die Kosten seiner Vrlohnung auo der Sicht seiner persönlichen Bedürfnisse
und Mittel bewertet. Zu den Kosten gehören bei Hauptmietern die Miete mit
allen Nebenkosten einschließlich anteiliger Kosten für etwaige Schönheits-
reparaturen' bei Eigentümern die Kosten für den Kapitaldienst (titgung
und Zinsen) sowie alle Nebenkosten (2.8. llüIlabfuhr, Straßenreinigung,
Heizung). Eine Beeinflussung durch den fnterviewer soII unterbleiben (2.B.
Hinweise auf früblichett Größe, Ausstattung und Kosten von vergleichbaren
lrlohnungen).

I a) Hle lanoe braucht mn zu F,18.

u n&hstoelsoene(n.s) ... zu errelchEr? Gelninutq:
5 11 ndr

Dlsr"als'10 nn
yelE

lch
nl

hltestellc für sff ent'lichgr Verksh
Ei nkanfsr6gl i cl*ei tar

l(indergrten
Grundschule

0ffmUiche Kindespielplatz
Pdrtlschr Ant

üft€ntltch zugänsliches Crih (Pa*/Grünanlase/telderl{i es€n/Häldr)

U) fle Hufio fahrE taqsüb
Verkehr$ittel? (Bus, Zug, StraBenbähn o@

a'lle paa lliruten :
alle 10 llinrten :
alle 20lliruto :

etva halbstürdlich :
etya sthd'lich :

nr elnige llale a lag :
yaiß lch nicht :

Frage 8 a: Diese F rage nach der trlegezeit ist auch für Versorgungseinrich-
tuagen zu beantworten, die vom Befragten oder seinen Angehörigen nicht
oder nur selten benutzt werden. AIso soII auch jemand, der nie mit einem
öffentlichen Verkehrsmittel fährt, eine Angabe über die Wegezeit zur
nächstgelegenen Haltestelle machen, uenn er diese kennt. Und wenn der
nächst e Arzt in fünf Minuten zu erreichen ist, so ist diese tttegezeit anzu-
geben, auch wenn iu der Regel nicht der nächste, sondern ein weiter ent-
fernt wohnender Hausarzt konsultiert wird. Und die Angaben zu Kindergarten,
Gruudschule sind - uenn bekannt - auch dann zu machen, rrenn im Haushalt
keiue Kinder im entsprechenden AIter vorhanden sind. Nur falls nicht
bekannt ist' wo die nächstgeregene versorgungseinrichtung 1iegt, ist
die Antwortmöglichkeit 'tweiß ich nichtrr zu markieren. Falrs ein Be-
fragter jedoch nicht sicher ist, ob die Einrichtung, an die er denkt,
tatsächlich die nächstgelegene ist, so ist die lrlegezeit zu der Einrich-
tung anzugeben, an die der Befragte denkt. Die !üegezeit kann vom Befrag-
ten auch geschätzt werden.
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Fraße 8 U: Auch hier ist für die Beantwortung vö11i9 unerheblich' ob der
Befragte selbst das Verkehrsmittel benutzt. Auszugehen ist vom Verkehr an

einem normalen !'Ierktag. Zu berücksichtigen ist ferner die ZahI der Linien.
lfenn von einen Platz aus beispielsweise 6 Linien mit einem Intervall von

jeweils einer Stunde abfahren, so fährt im Durchschnitt aIIe 1O Minuten
ein Verkehrsmittel ab.

0 a) Ltcst die l{ohnuno an sinr Vdretrsstra0o?

b) Uie ist der Autover^ketn taosüber in lhr Straße?

Ja:
variger
start

nein-

gringstart

dauEtd gel4a*lich
sta* etvas sta* etvas

c) Gibt es hier in dst'umfittelbaril tnoÖuno ... Elsgüatmläm
Shderurketnslann

Fluglärn
I ndustrie./ Gevrbe'lärn

6räehe/ Abgase/ Staubgrtuicklung

Frage 9 b: Der Befragte soll nach seinem Empfinden einschätzen, ob er den

Autoverkehr als stark, mittel oder gering empfindet. Sie machen also kei-
nen Feh1er, wenn Sie von verschiedenen Bewohnern in der gleichen Straße
.unterschiedliche Anäichten hören und entsprechend voneinander abweichende

Antworten in den betreffenden I'Iohnungsbogen eintragen.

Frage 9 c: Bei dieser Frage wollen wir zu j31!g Lärmquelle und zu der Po-

sition Gerüche,/Abgase/Staubentwicklung nur eine Nennung (a1so in jeder
Zei1e nur eine Kennzeichnung). Am besten fragen Sie zunächst: rrGibt es

hier in der unmittelbaren Umgebung dauernd, gelegentlich oder gar keinen

Verkehrslärm (usw.)rr. trlenn ein Befragter mit rrdauerndrr antwortet, fra-
gen Sie iha weiter: ftlst dieser Lärm stark oder schwach (etwas)rr. Hierbei
ist zwischen ItEisenbahnlärmtt, rrstraßenverkehrslärmrr und rrFluglärmrr zu

unterscheiden. S-Bahn-Lärm ist aIs Eisenbahnlärm zu kennzeichnen, U-Bahn-

Lärm rechnet ebenso wie der Lärm von Straßenbahnen zu ItStraßenverkehrs-

1ärmrr.
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10 Hle beurteila Sie i lhe l{ohnoeoEnd in bezug auf ... nlt- sol]te unzu- keine
gut te'ld- bessr out- l,lei-

Anbindung an das öffentliche Vr*elnEretz
Versorgung nit hrjr und Freiflächen

Versorgung ri t öff entl i chgr l(i ndeßpl el plätzst
Ausstattung ni t Läden (Ei ntautsnoglichkei ten)

Ausstattung nl t Grundschu'l en

Ausstattung li t Kindergärten
Äntliche Vrsor$rrE

Vrl«etrsicMreit ffn Kirdefrltre llenschsn

Belastung durch Lärr
Belastung durch Luftvesclurutzung

8iS sein bar nung

Frace 1O: SteIIen Sie die F rage für jedes Merkmal neu und markieren Sie
zu jedem Merkmal eilte Antwort. Entscheidend für die Beurteilung ist das
subjektive Empfinden des jeweiligen Befragten. Die Antworten können bei
verschiedenen Haushalten im gleichen Haus unterschiedlich ausfallen.

11 llas ist lhnEr at llrer aroenblicklichsr tlohnsituation vichtior? die l{ohngegurd :
lhe llohnung selbst :

) falls l{otmung richtiger: lst lhnen die l{otlrgegend zieolich egal :
oder spielt sie Elne richtige Rol'la :

Frage '11 : Bei dieser Frage soL1 der Befragte die Eigenschaften seiner
Uohagegeud im Vergleich zu den Eigenschaften seiner hlohnung bewerten.
Ee kann aleo nur eine Antwort markiert werden.

Unter den Eigenschaften de r Wohngese nd werden dabei im wesentlichen die
bei Frage 1O aufgeführten Merkmale verstanden. Die Eigenschaften der
lrlohnung beziehen sich auf Größe und Ausstattung der tlohnung, Art der
Heizung,'hlarmwasserversorgung u. a.

T2 Selt yann mlmt de drzeitlqe Haushaltslrorstand als l{ohnunqsinh&er
ln dieser llohnmo? sor 1955 :

1S5-1971 :
197?-1975 :

ß75:
ß77 -ß78:

Fra8e '12: Anzugeben ist in der Regel das Jahr, in dem der Haushaltsvor-
stand diese lrlohnung bezogen hat bzw. der Zeitpunkt, in den der Haushalts-
vorstand Wohnungsinhaber wurde. Wenn beispielsweise ein Kind seit 1964
mit seinen EItern in einer tdohnung lebt, die Eltern aber 1)15 ausgezogen
oder gestorben sind, so ist das zurückgelassene Kind erst von die'sem
Zeitpunkt an lrlohnungsinhaber und Haushaltsvorstand. In einem solchen FalI
ist also bei der Frage'12 das Jahr 19?6 zt markieren, obwohl der Haushalts-
vorstand - jedoch aIs Mitglied eines HaushaLtes - eigentlich schon viel.
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1änger in der Wohnung lebte. Genauso ist zu verfahrenr rrenn der HV vorher
Untermieter in dieser t/ohnung war und dann Hauptmieter, d.h. also Wohnungs-
ihhaber wurde.

Die Fragen 1, - 18 sind nur an solche tJohnungsinhaber zu ste1len, die in
ihrer Hauptwohnung befragt werden (s. Fr. 2).

f3 Handelt es sich un don €rstna'lloen Bezuq einer siosnen l{ohnmdl Ja:
) fatls ja: lile hat dr tlashaltsvrstard vorher gaiohnt?

als ilitgli€d eines Haushalts :
zur Unte'riete :

h8lll:

frage lJi Ein erstmaliger Bezug einer eigenen tJohnung liegt auch vor,
wenn ein Kind durch Tod oder Wegzug der Eltern Wohnungsinhaber einer
bereits früher als Eaushaltsmitelied bewohnten t'lohn'ung wird. Hier ist
dann die Antwort rrjarr und rrMitglied eines Haushaltsrt zu kennzeichnen.
Bei einem früheren Untermieter ist analog zu verfahren.

14 llar nit deo Buuo dlesr llohruno gin Urzuo vrbund€n? ja :
) falls Ja: llie hat dr lhushaltworstad vorher germhnt? in einer itishphnung :

ll algoer Hars / in einer eigamn Eigurtrnsrolnung :

nein:

rage 14 kann nur mit rrneintr beantwortet werden, wenn der
Haushaltsvorstand (denn auf ihn bezieht sich die Frage) vorher in dieser
tlohnung aIs Mitglied eines Haushalts oder zur Untermiete gewohnt hat.

Die Fragen 15 - 18 sind nur zu stellen, wenn der Haushaltsvorstand im
Jehr 1972 oder später in seine jetzige lrJohnung eingezogen ist. Es muß

also bei Frage 12 tt1972 - 19?5" oder ein späteres Jahr markiert und die
Frage 14 mit rrjatt beantwortet sein.

15 llie oft ist der derzaitloe Hauslpltwor"stard seit 192 unoezooen? 1 rml:
3 ml:neh al

2

s3
rml
oal

Frage 15: Gezäh1t wird jeder l.Iohnungswechsel seit 1972, auch wenn er
der gleichen Gemeinde stattgefunrien hat.innerhalb
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Bei den Fragen 15 und 11 6eht es um die wesentlichen Gründe des Umzugs.
Es ist möglich, daß von einem Befragten bei den drei Fragen 16, 1/a und
1/b drei rrwesentlicherr Gründe gleichzeitig genannt urerden.

6 Erfolote der letzte lhzuo des Hashalts veoa eines l{chsels dr kteitsstätte
ba. des Au$i ldunospl atzes. des Haotverdi €ners?

) fatts ja: Ile ist dc narc Arteitsplatz ir Vegleich zuo vrherigen?
.Ja:

beser glelch

nein:
schl

Aöeitsueg :
Sichrhelt des futeitsp'latzes :

Einkonnen :
Annehnlichkeit der Arbsit :

Aufstiegsooglic!üeiten :

te

Frane 16: Hier wird tt jarr markiert, wenn ein llechsel der Arbeitsstätte
cder des Ausbildungsplatzes des Hauptverdieners Grund für den Umzug hrar.
Es ist anschließend danach zu fragen, welche Änderungen sich durch den
Arbeitsplatzwec.hsel anso;tsten ergeben haben. Fragen Sie einzeln ab: rtlst
der Arbeitsweg besser, gleich oder schlechter?tr usw.

Beim Stichwort rrArbeitswegrr geht es nicht nur um die Entfernungr sondern
auch un die Annehnlichkelten der Verbindrrng (2.8. Verkehrssicherheit, auf-
tretend,e Terkehrsstäus) .

Die rrSicherheit des Arbeitsplatzesrr bezieht sich ausschließtrich auf die
sicherheit voi Kündigung, nicht jedoch auf unfarrsicherheit.

Das rrEinkommenrr bezieht sich vorwiegend auf direkte Lohn- bzw. Gehalts-
verbeseerungen; berücksichtigt werden sollen aber auch indirekte Verbes-
serungen der finanziellen Situation (Uittigere t'Iohnung, niedrigere Fahrt-
kosten usw. ).

Die rrAnnehmlichkeit der Arbeitrr beinhaltet vor allem körperliche Belastung,
Lärnbe1astun6, aber auch soziale Leistungen wie Kantine, Umkleideräume
u. dgI.

Unter trAufstiegsmöglichkeiten" werden finanzielle Verbesserungen und/oder
Vergrößerung des Verantwortungsbereiches des Befragten verstanden.
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It a) ErfolEto dr letzte Uuuo aufflnd Einer lllststeio€runo oder l(Endlouno 1)

dr lgtztm ltrnug des Hadraltsvorstands?

) falts l(hdlgmg: Sollte das Gdäude Sgrissen rerdn?

b) Erfolote dr lhzuo arfouird elner U*ända'uno dr llaushaltsorile?

c) Helche sonstioen llüuqscärdo soieltü eina Rol'le?

i)l-G[ den Vedet€r.

Str*en nach Eigertrn
llolnurqsgüe genügte nicht da Ansprihher

hbtmrmgsaustattung grrügte nicht dat AnsprüchEr

Ithung fu Vrtältnls zun Eld<on€n zu tare
lhghstige Lage dr llohnung zrr Arüslt$stätter r zu Au$ildungseinrichturgur. I zu Ei*arfsoöglict*eiten

[änr, A$ase, $lutz
Zu renlg &üßflächqr

Xonnte gerade grnstig Hohrung/Hars b*omsr
Sststlge Brlrde

ng{n ilietsteigerung Kündl

gun9

Ja:
nein Vergrilerung

1. Grund 2. &md

neln:
Vrtlei
nfimg

Frage 1l at Es ist zu markieren , ob der Umzug auf Grund eiaer Mieterhöhung
oder einer Kündigung der tJohnung durch den Vermieter erforderlich wurde
und ob ggf. in Verbindung mit der Kündigung ein Abriß des Gebäudes erfolgte.
Frafe 17 b: Als weitere entscheidende Umzugsgründe werden angesehen die
Vergrößeruag oder die Verkleinerung des Haushalts. Die zutreffende Ant-
wort ist zu markierdn.

Frage 17c: Hier ist ein Katalo I von sonstigen Umzugsgründen angegeben.
Am besten lassen Sie sich zunächst spontan Antworten geben und ordnen sie
den vorgegebenen Kategorien zlt. Falls zwei oder mehrere Gründe genannt
werden, müssen Sie nach dem wichtigsten und dem zweitwichtigsten Grund
fragen und sie entsprechend kennzeichnen. Bei Frage 1lc dürfen von einem
Befragten nur zwei Gründe angegeben sein, einrrl. Grundrr und ein rt2. Grundrr.
trtlenn Sie einen sponten genannten Grund nicht einordnen könaen, markieren
Sie bitte rrsonstige Gründerr. E falls der Befragte Schwierigkeiten bei der
Angabe von Gründen hat, können Sie ihm die vorgegebenen Kategorien nennen.

18 r) !!e lst dle Iohnrno hlr ir Verolelch zur letzten tlohnunq

dee Har$altsuorstands?
grde

h$c :
bcse

Ausstatturg :
höh€r

Kosten :

kleiner

schlechtr

ni edri gen

gletdt

gleich
:

gl ei ch

Frage lt _qi Hier soII der Befragte seine jetzige hlohnung mit der vorher
bewohnten tlohnung vergleichen. Der Vergleich erstreckt sich auf die drei
wohnungsbezogenen Gesichtspunkte: Größe, Ausstattung (Ileizungt sanitäre
Ausstattung) und Kosten (Miete bzw. Zinsenfiilgung und Nebenkosten).
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18 l{ie lst die sonstiqE l{ohnsituation hir in Verqleich
zur ]eizten Iohnunq des Haushaltworstands?

be- 61eich schl*h-
ser tr

veiB
ich

chtnl
Urt*runbidung :

Ausstattung oit Läden :
Ausstattung nit Gnrndschul€n :

dt Klndergärtar :
Versorgung nit hün. und Freiflächen ::

Vrtehrssich*hait für Xinder I alfue I'lenschen :
Ärztliche Vrsorgung :
Belastuq durth Ernr :

Belastung durch Luftverschutzung :

Frage t8 u: Im Rahmen der Frage 18 b wird die I'Johnumgebung der jetzigen
lrlohnung mit derjenigen der vorher bewohnten verglichen. Dabei wird fast
nach den gleichen Merkmalen gefragt wie sie auch schon vorher (bei Frage
tO) herangezogen wurden.

Zwischen Frage 18 und 'lt ist eine Frage an Sie als Interviewer eingescho-
ben, um deren Beantwortung wir Sie in jedem Falle bitten. Wurden die
Fragen 7 - 18 von einer Person beantwortet, so markieren Sie die betref-
fende Person anhand der Personennumner im MZ-Haushaltsmantelbogen, bei
nehreren Auskunftgebenden bitte rtmehreretf kennzeichnen.

ß a) lst die letziEe llohnuno elne Dlüst-. tlerts. odr Stiftsmhnuno.
Berufs. oder Geschäftsdetyohnuno u. dol.?

b) llird die llohnuno vore Eioartihr vrtilliot odr
kostalos übErlass€rt?

c) lst lhe llieta neg€n finazielle Vor]eistunqon
(2. B. ili etyorauszitrt ung, tti *a^Oarl *rea, fa*ostazuschu8 ) g$$-gt?

Ja: non:
vrti'lligt kostErlos nEin

Ja: nein :

Frage 1) az Dlenst- oder tlerkswoh4nnßen sind ttohnun Ben, die sich in
Eigentum des Arbeitgebers des lJohnungsiahabers befinden und den Arbeit-
nehmern zum $Iohnen überlassen werden. Hierzu gehören jedoch nicht tloh-
nungen von !'Iohnungsbaugesellschaften, die von einzelnen Betrieben ge-
gründet oder finanziell unterstützt werden, um für Betriebsangehörige
tlohnuugen zu bauen. Ebenso zäh1en ttohnungen für Bediqnstete der öffent-
Iichen Hand nicht zu den Dienst- oder Werkswohnun 8en. Stiftswohnungen
sind I'Iohnungen im Eigentum von Stiftungen, die an bevorrechtigte BevöI-
kerungsgruppea - in der Regel verbilligt - abgegeben werden. Eine Berufs-
mietwohnung liegt dann vor, wenn ein Kleingewerbetreibender (2.8. ein
Schuhmacher od.er Schneider) oder ein freiberuflich Tätiger (Arzt, Rechts-
anwalt oder Steuerberater usw. ) einen oder mehrere Räume seiner Mietwoh-
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nung zur Ausübung seines Berufes benutzt. Eine Geschäftsmietwohnunß liegt
vor, wenn eine Mietwohnung mit einem Laden verbunden ist oder wenn ein
bzw. nehrere Zimmer a1s Verkaufsräume benutzt werden. Bei Frage 19a ist
auch dann rrjarr zu kennzeichnen' wenn es sich um eine t'lohnunß mit Dauer-
wohnrecht handelt. Das Nutzungsrecht muß durch einen Vertrag zurischen dem

Gebäudeeigentümer und dem Dauerwohnberechtigten begründet und

eingetragen sein.
im Grundbuch

Frage 19 b: Eine Mietwohnung kann z.B. verbilligt überlassen. werden als
Gegenleistung für Dienstleistungen, die der Mieter für den Vermieter er-
bringt; eine Mietwohnung wird z.T. auch kostenlos überlassen, z.B. an

Verwandte.

Frage 19 cz Bei den finanziellen Voyleistungen, die vom Mieter selbst
oder von einen anderen zu seinen Gunsten an den Vermietel (= Bauherrn)
gezahlt wurden, kann es sich um einen sogenannten abwohnbaren Baukosten-
zuschuß in der Form einer Mietvorauszahlung bzw. eines Mieterdarlehens
handeln. Eine Mietvorauszah liegt vor, wenn der Mieter mit dem Bau-

herrn vereinbart hat, daß durch den Baukostenzuschuß die l'liete für eine

bestinmte Zeit ermäßigt oder erlassen wird. Das Mieterdarlehen ist ein
Darlehen des Mieters an den Vermieter, welches durch Erlaß bzw. Ermäßigung

der Miete oder durch Rückzahlung getilgt werden kann. Der verlorene Ba'u-
kostenzuschuß unterscheidet sich von der Mietvorauszahlung und vom Mieter-
dar\ehen dadurch, daß weCer eine Rückzahlung des geLeisteten trlertes noch

eine Anrechnung auf die Miete vereinbart wird. Er darf hier glg§ angege-

ben werdea, weil dadurch die Miete nicht ermäßigt ist. Finanzielle Vorlei-
etungen können auch bei Abstandszahlun8en.vorkonimen. Sie biLden dann das

Entgelt dafür, daß der Vormieter zu Gunsten des Nachmieters die trlohnung

aufgibt. Die Abstandszahlungen können aber auch den Ersatz von Aufwen-

dungen bilden, wie z.B. den Ausgleich für Leistungen des Vormieters zur
Modernisierung oder Instandsetzuug der !'Iohnung, den Ersatz der Umzugskosten

des Vornieters oder den Ersatz von Zahlungen des Vormieters, die dieser
seinerseits an seinen Vornieter geleistet hat. Eine finanzielle Leistung
kann auch in Form einer Sicherheitsleistung (Kaution) erbracht werden.
Ist die Miete zarl Zeitpunkt der Befragung aregen solcher Leislun €rßä-

EE!.' so ist die Frage 1) c zu bejahen.
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n Höh der ltlete
Zur iligte rectmo Behage fü l{ase, Kanallsation, Stra8arreini{u4,
lfüll abfuh, Irqpenhau$el archtung, Sctnrnstei nf eger usr.
lllcht zur lllete recl,nü Unlagen für Zentralheizung, l{anuasservrsorgung,
Gar4aui ete, lJnterni eterzuschlag, Zuschlag f ür lfibl i mng usu.

Ile hoch ist llre llmatEniete? volle
ITII

Frare 20: Zu fragen ist nach der Höhe der Miete im Monat April 19?8.
Dabei ist es unerheblich, ob die Miete tatsächlich bezahlt wurde. Es
ist der volle Mietbetrag anzugeben, nicht etwa deldegen einer finan-
ziellen Vorleistung ermäßigte Betrag.

Erläutern Sie dem Befragten, daß zur Miete auch die Kosten für die soge-
nannten NebenleistunFen gehören, z.B. Beträge für trlasser, Kanalisation,
Müllabfuhr, Treppenhausbeleuchtung, Straßen- und Kaminreinigung. tJerden
solche Leistungen Eesondert bezahlt, so sind die Beträge der Miete z;U,zu-
schlagen. trlerden Beträge in anderen Zeiträumen gezahlt, so muß ein an-
teiliger Betrag der Monatsmiete zugerechnet werden.

Nebenkosten wie UmIa gen für die Zentralheizung, Kosten für den Betrieb
der lrlarnwasaerversorgungsanlage (nicht also die !,Jasserkosten), Garagen-
miete, Untermieterzuschlag, Zuschlag für Möblierung rechnen hier nicht
zur Miete. Erforgt die Mietzahruag in gig Betrag (pauschaliert) und
sind die genannten Nebenkosten darin enthalten, so müssen sie von dem
einzutragenden Mietbetrag abgezogen werden.

Achten Sie darauf, daß bei Untervermietung die Miete für die gesamte
tlohnung und aicht nur für den vom Hauptmieter bewohnten l{ohnungsteil
angegeben wird. Abschlagszahlungen, Mietvorauszahlungen oder Mietnach-
zahlungen für frühere oder spätere Monate dürfen bäi der Miete für April
1)18 nicht mitgerechnet werden. Die Miete ist auf volle Markbeträge auf-
oder abzurunden.

n Habar Sle af lhe Kosten ln da Jahrsr ßR oder ryätr
lhe Jetzigc llohnuno mdernisi*lrund zya drch Einbau von: Bd/Dusche

rc
llarnvasseruersorgung

Heizurg
Ooppel-, Vrbundf fistem dr i sol i ervenglasten Fenstern

Frage 21: Diese Frage ist nicht nur von Hauptnietern, sondern auch von
den Eigentümern einer selbstbewohnten Eigentumswohnung zu beantworten.
FaLrs dieser Befragtenkreis auf eigene Kosten seit 19?3 die wohnung
durch den Einbau von BadrlDusche, WC, !,/armwasserversorgung, Heizung oder
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die Installation von Doppel-, Verbundfenstern oder isolierverglasten
Fenstern modernisiert hat, ist die Antwort durcl!-l'[arkierung neben der

zutreffenden Antwortnöglichkeit einzutragen.

Die Fragen 22 - 24 sind nur an Untermieter zu stellen'

Frage 22 Anzugeben ist die Gesantfläche der untergemieteten Räume ein-
schließlich der untergenieteten Räume unter 5 sr

2 FIä"t ".

ß HSen Sle dle Rärme möllert oeilietet? Ja: rl8ln:

Frage ?!z- Da die Miete der Untermieter in der Regel auch davon abhängig

ist, ob die Räume möbliert gemietet wurden, ist die Beantwortung dieser
Frage wichtig..

24 Hlwiel thtorniete zah'len Sie mnatlich?

volle
rrr

Efggg-41 Für die Untermieter ge\ten die gleichen Hinweise. wie sie zu

analog.Frage 20 (Höhe der Miete) gegeben wurdeD,,

Die Fragen 25 - 27 atnd a,n g[9, Eaushalte zu stellen.

Frage 25: Unter dem Halter eines Pers onenkraftwagens ist derjenige zu

der Kraftfahr-verstehen, auf dessen Namen der llagen zugelassen und dem

zeugschein für das Fahrzeug zugeteilt worden ist.

Beachten Sie t

muß, wenn bei
daß bei Frage 25 a und 25 b eine Strichmarkierung erfolgen
der Ilauptfrage rriarr zu kennzeichnen war-

Bei tr'rage 25 b ist anzugeben, wo d.er (afe) IGaftvagea abgestellt wfud. (wer-
dea)lHennd,er(bzrr.die)Beautzer@ist(sind).Norma1erweigeuirc[
d.as zwar nachtE sein. Bei Schichtarbeitern kann es aber durchauE auch a,m

llase sein.

n flelchE Gesantfläche luben dle ntrgmletetm Räune?

(vore #)
III

6 Sid Sle oder ardEre llauslnlt$ltolledr lhlte 'ron 
Prsone*raftvao€n?

) Falls ia: a) Zahl dr PkY?

b) Pkr. nachts? i n Ei nzel grage/SarmEl garagg

ln bdrelfsdßigr Gara$, arf Einstell-/ pnivateo Par{platz

arf üffatllch€o Pa*Platz, ruf der SMe

ja: nein:
2 der nelr:
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Gara8en sind bauliche Anlagen oder Räume, die auf Grund einer baupolizei-
lichen Genehmigung zur regeLaäßigen oder dauernden Einstellung von Kraft-
fahrzeugen benutzt werden dürfen. l,/enn in einer Garage mehr als ein Fahr-
zeug abgestellt wird' wird von einer SammelßaraEe gesprochen. Dazu gehören
auch öffentliche Parkbauten, also Parkhäuser, Hoch- oder Tiefgaragen, deren
Benutzung jedermann unentgeltlich oder gegen Entrichtung einer Gebühr ge-
stattet ist. BehelfsmäßiFe Garagen sind Räume, die nicht als Garagen baupo-
lizeilich genehmigt sind und zur vorübergeheaden Einstellung nur benutzt
werden dürfen' wenn sie den Zug,ang zu Gebäuden nicht erschweren und die
Benutzung von Lösch- und Rettungsgeräten der Feuerschutzpolizei und der
Feuerwehren nicht behindern.

EinsteIlplätze sind unterbaute oder mit S chutzdächern versehene, weder
dem ruhenden noch dem fließenden öffentlichen Verkehr dienende F1ächen,
die zum Einstellen von Kraftfahrzeugen bestimmt sind. öfientliche Park-
p1ätze sind aIIe Parkflächen abseits der Fahrbahn öffentlicher Straßen,
die auf einem der Öffentlichkeit zugänglichen, jedoch nicht, dem fließenden
öffentlichen Verkehr dienenden Gelände zur Abstellung von Kraftfahrzeugen
bestimmt sind. Abstellung auf der Straße ist auch dann anzugeben, hrenn der/
die PKtd auf Parkstreifen, Parkspuren oder markierten AbsteIIflächen auf
Gehwegen abgestellt werden.

ß tflrd für dlese'rbtnuno Uohnqeld qfiäH? (tti*- odr Lastenzusclnß)

) Falls Ja: a) Selt ve'lchem Jahr?

ja:
neln'-

rtr
b) ln relchr H6tre z.Z. (mnatltch) I)ü

c) Aus yelchen A!'laB nrde erstnallo tlohnoeld für
dlese l{ohnuno beantraot?

trstnrallgr Buug einr elgmet llohnung
l{letrhötur{ für dlese tlohnrmg

lhzug ln }lohnung nit höhrer iliete
lfiuug ln ei genas Haus/Ei gentunsrohnung

Vrrlngeung dEs Eird<omrens durch Elntrltt lns Ratena'lten
Krakheit odr ähnliches

Artsltslmigfteit
Vrgr6Senrng des Harshal is

Sonstigr Grund

III

Frace 25 a:llrl ird für die tJohnung dem Hauptmieter oder Eigentümer (Gebäude-
oder Wohnungseigentümer) oder für untervermietete Räume dem Untermieter
ülohngeld gewährt, eo ist festzustellen, seit wann es gezahlt wird. Dabei
ist darauf zu achten, daß nur das Jahr eingetragen wird, in dem t'lohngeld
von diesem Haushalt erstmals bezogen wurde. Dieses Jahr gilt auch dann,
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uenn zwiachenzeitlich die Zahlung vom I'IohngeId einmal für einige Zeit
unterbrochen war.

Frage 25 U: Es ist hier derJenige Geldbetrag in vollen DM einzutragen,
der g.@i[ monatlich gezahlt wird.

Frage 26 ct tlenn bei den vo rgegebenen Antwortmöglichkeiteu der zutreffende
AnIaß für die erstmalige Gewährung enthalten ist, so ist die entsprechende
Antwort zu markieren. Andernfalls ist der AnIaß als.rrSonstiger Grundrr zu
kennzeichnen. Es können nehrere An1ässe genannt und markiert werden. In
jedem FaIl ist aber darauf zu achten, daß nur der Grund für die erstmaliFe
Gewährung von Wohngeld angegebeu wird..

21 llutzen Sie oder andre Haushaltsdto'lider ln der Bundesrepublik Oeutsch'land
elne Freizeitvohnuno als Eiqfitfoer oder ,Haptrietr? ja:

nsin :
) ralts Ja: a) Grdc diesr l{ohnrnq:

b) tgufiqkoit der B$utzuno:

(vo'll e

l6ufig gelegentlich
zur lloüen€nde

ln dor F*len/Urlarö

rrl

Frage 2l z l[il, der Fr age 2l wollen wir erfahren, ob dem Haushalt zur lry};.
mäßiBen Benutzung eine Freizeitwohnung zur Verfügung steht. Dabei'kann es
sich um Eigen tum oder auch um ein dauerhaftes Mietverhältnis handeln. Nicht
gedacht ist jedoch an das einmali8e Mieten einer Ferienwohnung, die ähnlich
wie eia Hotelzimmer nur kurzfristig von einem Haushalt gemietet wird, in
die anschließend andere Haushalte in stetem Wechsel einziehen.

Fra8e 2? a: Einzutragen ist die Größe der Freizeittrohnung in voll"rr ln2

entsprechend den Richtlinien, die auch für die Frage 4 gelten. Steht mehr
aIs eine Freizeitwohnung zur VerfüBungr so sollen die Angaben für die
größere t/ohnung erfolgen.

Frage 27 b: Bei den Angaben zur Benutzungsfrequenz können für die Positionen
ttzum lrlochenenderr und trin den Ferien/Url aubrt durchaus unterschiedliche
Antworten erfolgen. Falls mehr aIs eine Freizeitwohnung zur Verfügung steht,
sollen sich die Angaben'auf die am häufigsten benutzte t'Iohnung beziehen.

Mit der Angabe t'häufigtt soll eine gewisse Regelmäßigkeit der Benutzung
charakterisiert werden.
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1 Eintragunsstechnik für die Erhebun CSD aD iere (ohne Str
V Eintragungstechnik

i chmarkierunqs-
bogen)

Die Eintragungen in die Mz-Erhebungspap iere nehmen Sie bitte mit Kugel-
g@vor,nichtabermitB1ei-oderFarbstift.DurchdiedirekteEin-
tragung der Angaben in Signierziffern in die Erhebungspapiere des Mikro-
zensus für eindeutig klassifizierbare Antworten ist es mögLich, die jeweile
in die Rubrik des betreffenden Haushaltsmitg}iedes eingetragene Schlüssel-
zahl gleich in die Lochkarte, ohne vorherige Ubertragung in eine Signier-
liste, zu übernehmen.
Bei allen Fragen, bei denen die Angaben in Schlüsselzahlen einzutragen sind'
wie z.B. der Frage nach dem Eheschließungsjahr, eing Angabe jedoch entfäLlt
(teais), sind keine Eintragungen zu machen, d.h. die betreffende Spalte muß

leer bleiben.
Der Gebäudebogen ist vom Gebäudeeigentümer (Vertreterr/Verwalter) auszufül--
Ien. Sollten Sie jedoch an dessen Ste1le die Eintragungen vornehmen, ist
wie bei den Mikrozensus-Papieren zu verfahren.

2 EintraEungstechnik für die StrichmarkierunEsbessn (l'lohnunssboAen,

Urlaub s- und Erbelungsrgise_n)

Die Antworten zu den Fragen des llrlohnungs bosens müssen Sie auf der Seite 4
des hlohnungsbogens eintragen. Diese Seite 4 i;t als Strichmarkierungsbogen
hergestellt. Dabei fäIlt das Lochen weg. Vielmehr werden die Markierungen
mit Hilfe eines rllesegerätesrf erkannt und maschinell auf Lochkarten über-
tragen. Um ein einwandfreies ItLesenrf der Antworten sicherzustellen, müssen
Sie bestimmte Regeln beachten:

Verwenden Sie für das Eintragen der Antworten nur einen weichen schwarzen

EIg§!![! (Nr. 2). Ungeeignet sind Kugelschreiber, Tinte oder Farbstifte.
Markieren Sie nur in den vorgesehenen Feldern. Der Rand des Bogens darf
nicht beschrieben und auch nicht beschädigt werden. Bei Fragen'mit vorgege-
benen Antwortmöglichkeiten tragen Sie die Antwort ein, indem Sie einen klei-
nen lvaagerechten Strich in das neben oder unter der zutreffenden Antwort-
nöglichkeit stehende FeId machen (U:.tte nicht ankreuzen). eei einigen Fra-
gen (2.B. Frage 4) müssen Sie Zahtren eintragen. Diese Zatrlen können von der
Maschine nur richtig gelesen werden, wenn Sie sich beim Eintragen nach dem

Zahlenmuster (s.u.) richten , das auch oben am Kopf des Bogens (auf Seite 4)
abgedruckt ist. Bitte vorher übe.n. Denn später sollen Eintragungen nicht
verändert werden (tein Radieren! Notfalls muß ein neues BIatt genommen wer-
den).
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Den l'Iohnungsbogen erhalten Sie als sogenannte Schuppenformular: Die
ersten drei Seiten enthalten nur den V/ortlaut der Fragen, die vierte
Seite ist das Markierungsblattr auf dem die Antr.rorten eingetragen wer-
den. Auf diesem vierten Blatt sind vier Spalten. Die rechte äußere
spalte dient zum Eintragen der Antworten, die sich auf dem ersten
Blatt befinden. tienn sie das erste Bratt umdrehen, wird die zweite
Spalte frei, auf der die Antworten vom zweiten Blatt eingetragen wer-
den; wenden sie das zweite Blatt, so wird die dritte sparte frei zum
Eintragen der Antworten von den Fragen der dritten seite. rn der
vierten (tinlcen) sparte finden sie noch zwei Fragen mit Antwortvor_
gaben.

Für den Strichmarkierungsbogen der ttUrlaubs- und Erholungsreisentt ge1-
ten die gleichen Richtlinien für die Eintragstechnik wie für den trtoh-
nungsbogen..
Ein verschmutzter Bogen darf nicht verwendet werden. Ein tiberschreiben
des Markierungsfeldes muß in jedem Fa1I verrnieden werden. Siehe dazu
auch die Erläuterungen zun Tatbestand. ItUrLaubs- und Erholungsreisentr
im rnterviewer-Handbuch für den Mikrozensus (grünes Ringbuch, Ab-
schnitt trNrt).

Richt e Schrelbv t

t{icht zuläseige Schreibweiee:

5 7

0 I / 2 2 3 5 + tl

5 5 6 (, 1 7 g J 1
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VI Abschlußarbeiten

1 Prüfunn d Vol-LzähLinkeit dles Materials

Nach Abscbluß lhrer luterviewertätigkeit lm Auswahlbezirk müseen folgende
Erhebungspapiere vorhanden sejrl:

1.1@(wefs,soweitbenutzt:El1fs].iste(ge1beAnschrlften1iete).
Ftir Jedes zu erfassende Gebäude mit nindestene einer lttohnung, für Jede
Unterkunft und für Jedtes hlohnhein mit mindestens einer lrrlohnung in Ihrem
Auswahlbezirk muß die fünfstellige Nunmer eines Gebäudebogens in der An-
schriftenliste (AL), (Sp. 15 - 1r9) eingetragen sein.

1,2 Entueder es llegt ftir diese Gebäude der tolIetändis ausseftillte Ge-
bäudebogen vor

(= keine Eintragung uater rrBenerkungenrt in cter AL)
oder ee liegen nur die seiten 1 uncl 2 dee Gebäudebogens vor

(= Vermerk: rrGB ntrr S. 1rr unter |tBemerkuagenrt in der AL)
oder es f.iegü kein Gebäudebogetr vor, wei.1 der Eigentümer bzw. ver-
walter nicht erreichbar ist bzw. nicht an Ort wohnt

(= Vernerk: ItGB-StLAtt unter trBemerkungenrr in der AL) .
Die zuletzt genannten Gebäudebogen hattea §ie mit einem entsprechend,en
Vermerk bereits in getreanter Post an das Statistische Landesamt abge-
echickt.

Notieren §ie auf der AL unten, für wieviel Gebäucte und l,Iohnungen Sie
auf Anweisung des Statistischen Landesamtes keine Erfaseung vorgenommen
haben. (Vergleiche Eöchaterfassungsregel S. 8).

1.J Entsprechend cler ZahL der bewohnten und leerstehenden tJohnungen,
dle sie in den erfaßten Gebäuden, unterkünften undr/oder tlohnheimen
vorgefundeu haben, müesen Sie Mikroz ensue-Eaushal tsnantelboAen sowie
Uohaungsboren für ilie leerstehende tlohnung, den tilohnungsinhaber od.er
den 1. Uaternieter (bei total untervernieteten lttohnungen) vorliegen
haben. Diese Zahl muß sich für Jedes Gebäude mit der höchsten in Sp.
2o/zl (Lfd. Nr. der I'Iohnung im Gebäude) der AL eingetragenen Zahl decken.
Für jeden vorhandenen Untermieterhaushalt (bei total untervermieteten
Uohnungen jetreils d,en zweiten und. weiteren UntermLeter) müssen zueälz-
Ilche MZ-Eaushaltsmantelbogen uncl lrlS-tlohaungsbogen vorhanden sein.
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1.4 Für Jeden Haushalt - außer bei leerstehenden oder von Angehörigen
ausländiecher St reitkräfte privat rechtl i ch bewohnten I'Iohnungen'

oder gewerblich g,enutzten bzw. unbewohnbaren Wohnungen - bzw. für
jedeAnsta1tmindestenseine@.Auch,beiAbgang
eines gesamten Haushalts nuß eine Erhebungsliste vorhanden sein.

1.J Je nach Art
führen wFr -

des Haushalts - falls eine Zusatzerhebung durchzu-
der entsprechende l4z-Zusatzfragebogen.

2 Abschließende Eintrasunsen

Zueret sortieren Sie das l,taterial nacb Straßen (wena Ihr Bezirk mehr
aIe elne Straße umfaßt) uncl danrr.(ggf. innerhalb jeder §traße) nach Ge-
bäuden, Unterkünften und Uohatieimen mit aufeteigender Numneri ianerhalb
der Gebäutle (Unterküufte, tJohnheime. ) sortieren Sie MZ-Eaushaltsmantel-
bogenr MZ-Erhebungsliste und US-Uohnungsbogen nach der laufenden Nummer

lm Gebäude 
'(Untert<urrft, Uohoheim). Die Papiere für den einzelnen Eaus-

halt (MZ-Haushalteuantelbogen, MZ-Erheburigeliete und ldS-tJoh.nungsbogen)
J.egen Sie zusamnen.

In der Reihenfolge:
Erste Straße,

Gebäutle mit der uiedrigeten Eauenutrnerr die noch in fhren Auswahl-
bezirk liegt

Erste tJohnung im unteraten Stockwerk (= Lfd. Nr. der tJo. im Geb. O'l)
Zveite l{ohnung im untereten Stockwerk (= Lfd. Nr. 02) usw.
Erste tJohaung im nächsten Stockwerk (2.8. Lfd. Nr. OJ)
Zweite tlohnuag im nächsten Stockwerk (2.B. Lfd. Nr. 04) uew.

Gebäude nit der nächat höheren Eauenummer
Erste Uohnung ... (= Lfd. Nr. Ol usw.)

Zweite Straße (ta[s der Bezirk zwei Straßen umfaßt)
Gebäude mit der niedlrlgeten llausnummer u6w.

sind die Angaben aus der gelben Anschriftenliste (Schnierliste) in die
weiße Auschriftenliete umzuechreiben.

Achten Sie darauf, tlaß Sie ggf. deu Beginn der zweiten Straße kenn- 
r

zeichaen: Machen Sie einen §trich unter den letzten Hauehalt der
rtergtenrr Straße und echreiben Sie an dea Rand rrzweite Straße'r und be-
ginnen §ie dann mit der Eintragung der Eaushalte, die in der zweitea
Straße wohnen.
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Zunächet füIlen §ie den Kopf der Anechriftenliste (AL) (Kreie, Gemeiude,
Straße(n) und Hausnunnera des Auewahlbezirks, Ihren Namen, Ihre An-
schrift und Ihre Interviewer-Nr.) aus, wobei §ie die Hauenumrnern je
Straße bitte einzeln angeben. Dann tragen Sie die Schlüseelnummern für
das Landr den Regierungsbezirk uud den Austahlbezirk in die entaprechen-
deu Käetchen ein. (Die Spatten p-14 werden vom statistischen Landeeamt
auegefü11t oder Ihnen vorgegeben).

Danach übernehmen Sie in der oben angegebenen Reihenfolge die Angaben
über Gebäude (Unterkünfte, hlohnheime), tlohnungen und Eaushalte in die
AL:

Eaue-Nr. (§eF1ts-BL Je Gebäude (Unterkunft, llohnheim) tra6en Sie ein-
mal die Eäusnummer in die AL ein.

Gebäudebogen-Nr. (sp. 1 5-19) z Vom Gebäudebogen (oben rechts) ist die
Nunmer des Gebäudebogens zu übernehnen. Durch Anmerkungen in der spalte

rBemerkungen?fist anzuzeigen, wenn der Gebäudebogen an das Statietische
Landeeamt eingeechickt wurde (trGB-StLÄr,), weil der Eaueeigentüner nicht
anzutreffen warr oder h,enn nur die erste lläl-fte dee GB ausgefüI1t wurde
(ttGB nur s. 1rr).

Lace der Wohnu nc (Spalt e b): Hier machen Sie mit Buchstaben oder Zahlen
die Lage der I'Iohnung im Gebäude (usw.) kenntlich.

Lfd. Nr. der tlohnunc im Gebäude (Sp. 21) : Hier tragen Si
Gebäude (Unterkunft, htohnheim) die 1aufende Nuumer ein; bei
rierung ist jeweirs im untersten Geschoß zu beginnen, z.B.
Nummer 01 und 02,

erster Stock Nummer OJ und O4

zueiter Stock Numner O5 und 05
eines stockwerkes spielt die Reihenforge keine Rorle).

l,Johnen zwei oder mehr Haushalte in einer ttohpung, dann nuß die gleiche
rrlfd. Nr. der Wohnung im Gebäudert entoprechend oft auf der Anschriften-
liste erscheinen.

e für Jedes
der Nume-

Erdgeschoß

( fnnerhalb
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Wohnungen, die in Anstalten vorhanden sind, müeeen wie alle anderen

tlohnungen im Gebäude fortlaufend numeriert werden. Zu berücksichtigen
sind bei der Numerierung auch die leerstehenden tlohnungen, $Iohnungen von

Aagehörigen ausländischer Streitkräfte, sowie l'lohaungen' die zwar bei der
letztjährigen Befragung bewohnt, bei der diesjährigen Befragung jedoch
gewerblich genutzt bzw. unbewohnbar sind.

I'Iohn o en-I,[r. s .'22 ): Hier übertragen Sie vom Wohnungsbogen

(S. 4 oben rechts) eines Haushalts bzw. einer trlohnung die sechsstellige
vorgedruckte Nr. des tdohnungsbogens in die entsprechenden Haushaltszei-
len der AL.

Öffen he Förde s : öffentlich geförderte tJohnungen werden

nit einer nlrr gekennzeichnet. Beachten Sie, daß in eiaem Gebäude viel-
Ieicht nur ein TeiI der tlohnungen (noch) als öffentlich gefördert gilt'
Maßseblich sind die Antworten zu Frage 16 des Gebäudebogens.

Fal1s der Gebäudebogen nicht ausgefü1lt ist, muß die Spalte 28 zunächst

offen bleiben.

Uenn keiae tilohnung als öffentlich gefördert gilt ' so ist in der Spalte
28 ein Strich (-) zu machen

Name des Haushalt svorstandes/Name der Anstalt (sp. c): Hier t ragen Sie
die Namen und Vornamen der Eaushaltsvorstände ein. Für Privathaushalte
im Anstaltsbereich sind Name, Art der Anstalt g1! Name des Haushalts-
vorstandes einzutrageni liegt eine Anstalt vor, so sind Insassea und

Personal nicht einzeln aufzuführen, sondera nur der Name und die Be-

zeichnung der Anstalt in einer Zeile einzutragen. Leerstehende Woh-

nungen sind mit rrleertr zu keanzeichnenr von ausländischen Streitkräften
privatrechtlich bewohnte !'Iohnungen mit rrstreitkräfterr.

l,tZ-Bogen-Nr. (Sp. 29-J]): Die MZ-Bogen-Nr. ist vom Haushaltsmantel-
bogen (oben rechts) zu übernehmen. Dabei müssen Sie kontrollieren'
ob diesä Nummer auch richtig auf die MZ-Erhebungsliste übernommen

wurde.

Beachten Sie: Eine MZ-Bogen-Nr. für a1le nicht für sich wirtschaftenden
Personen in der Anstalt zusammen; aber eine MZ-Bogen-Nr. für ieden
Haushalt, auch für Privathaushalte im Anstal-tsbereich!

Neubau nach dem 27 .5.1o?O (Sp. 14)z l'Jenn im Haushaltsmantelbo gen oben
ganz rechts eine trltt sißniert wurde, dann übertragen Sie diese Ziffer
in Sp. J4 der AL.
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Befracungser foLs (sp. ,5): Ei.ir Jedea Hauehalt, den §ie volletändig
befragt haben, tragea Sie eine rrort elB. Eat aber auch nur eine Pereon
bei den rnterview die Auekunft auch nur auf eiae Frage verweigert.,
dana tragen Sie eine tlltr ein und vernerken unter ltBenerkungeBrf , tder
die Antwort auf welche frage verweigert hat. Im übrigen eiatl die Z1-f-
feru von Teil IV des Hauehaltanantelbogena ((hund dee Auefalls) zu
überuehnen.

Bemerkungen: In diese Spalte tragen Sie al1es ein, wae dazu beitrug,
daß dle Befragung einee Eaushalte vielleicht nlcht ganz erfolgreich
war.. Einige Punkte wurden schon angeführt. Bei fehlende6 Gebäude-
bogen ist z.B. zu vermerken ,GB-stLArrr un klarzumachen, daß der be-
treffende Gebäudebogen direkt an das statistische Landesamt ge-
schickt wurde.

Zusatzbogen: fn der Rubrik rrZahl der Zusatzbogenrt (Sp. drerf) kreuzen
§ie jeweils an' trenn ein Gebäudebogen, ein wohnungsbogen oder eia
Erhebungsbogen zur o,1 %-unterstichprobe ,urraubs- und Eiholungs-
reisenrr ausgefüI1t yurde und Ihaen vorliegt.

Zußanß des ßesamten Hauehalts (Sp. ß.):Ilier tragen Sie einerrlr ein,
wenn der gesamte Eaushalt seit der retzten Befragung D,eu zuge-
Saagen ist. I'a den anderea Fä1len bleibt die spalte rgn Leer.

§owelt von den Statistiachen Landesäntern die Anschriften der zu be-
fragenden Eaushalte eiagetrqgen wurden, eind die Neuzugänge anschlie-
ßend an die berelta eingetrageneu Haushalte mit nLfd. Nr. des trauehaltsr
zu notieren.

lüährend §le llausba1t für Eauehal_t (bzw. ltohnung) die notwendigen Eintra_
Eungen in die AL vornehmen und die während des Interviews zurückgestell-
ten Eintragungen nachholen, überprüfen Sie bitte auch die sachlighe Richtig-
keit uncl voLrständigkeit der Angaben in den Frageteilen der 4.hebungs-
bogen.

zum schluß 'ist aus der Anschriftenriste die jeweilige rrl,fd. Nr.
Eaushaltstt (Sp. h) auf den IlaushaLtsmantelbogea des Mikrozensus
rechts neben der Nr. des Auswahlbezirks) zu übernehmen.

des
( oben
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4 Strndlardtab€llenproqrraa
4.1 Vcrzelöhnls der geplanten Tab€llGn dea Standärdprogrr@E

Tabe
Nr .ung

für r)

GI
G2
c3
G4

B/L/G

B/L/G
B/L/G
R/üc
B/L/G
R/1,/A

B/L/c

B/t

B/G

B

B

B/L

B/c

Eh,

B

B

B

B

B

E/G

B/G

B/G

B/G

G5
G5 E/c

wt

vt2
w3
w4
tf5

u1
u2
t{3
M4

E1
E2
E3
E4
85
E5

B/L
B/L

B/L
B

E7
E8

B/1,/G

B/L/G

B/G

F1
P2
r3
F4

F5

,te, lnsgeaäDt und Eolche Elt Angaben zur t$ohngtsgendl
(Nähe der Infrastrukturelnrlcht$gen)

lnhaberhaushalte lnsgre8aDt rmd Bolche DLt Ängaben zur ytrohngegenct
(Beurtellung dler Infragtrukturelnrlchtwtgen)

lnhaberhaushalte lnsgeaaDt und solche Elt Angaben über dle Anbindwrgequälltät des
Verkehrsangebotea

lnhaberhaughalte Lnsgesamt uncl eolche uLt Angaben ilber [JnreItbelastung lmd @fährdlrlrg
llohnrufeld

te Lnagegamt und solche Elt Angaben zur Vlohngltuatlon, Wohnungswechsel
vorherige t nterbrlngrung

, die nach 1971 L@gezogen sind, tnlt Angaben über Unzugegründle

, di.e nach 1971 wegen eines Wechsels der Arbeltsstätte uogezogen stndl,
Angaben über d.en neuen Arbcltlrplatz

, die nach 1971 r.ugezogen sJ.nd, nlt Angaben ilber dle neue i{ohnung lD
zur. vorherlgen

U1

v2

u3

v4

U5

u5
u7

U8

TlteI

G€bäude, Unt€rkünfte, llohnrmg6n, Eaushalte, poraonen

Gabäude Blt t|ohnungen sovie nohnlllrgt€n lnsgresaEt nach @bäudeelgenth€rn
§obrgcbtrud€ ln.gesat lrlA Elt erfolgte! ttbdernlsl.arurg nach 1972
[lchtlandtrtr*schaftllche nohng€bf,ude tnsgeaa[t und Elt Angaben Ober Jährltche Aufrrenahrngen baw.
Ml€t€lrur.lD.n J€ cebeud€ to Jatue t97Z
Berohnte @bäude lnsgeaaDt urd Dit ttutzflÄch€n ftlr NLchtrrohnzwecke aoyle c€bäude ult Gronanlagen
Berchnte G€bäude unal lrntelktlnfte nach GE6ß€, Nutzftäche, Nutzfläclrenilichte

Wohnungen [llt Eauehalten und Peraonen und 1€er8tehendte ttohnungen ln cebäuden lrllit Unterkünften
nach Gebäude- und tfohnungEart
fiohnütgen ln cebäualen nach Auaetrttung
nohnungen ln c€bäuden nach Eehelzrmg
t{bhnungen ln cebäuden nach Grö8e
Berohnte lfohnungen ln c€bäuÄen nach BeleguDg

Beuohnte l.lletrrohnungen Ln G€b&den nach v,ohnungEalete
Belrohnte l,lietwohnungen ln Gebeuden nach rr-ülete
EauptDleterhaushalte Ln Cebäuden nach lllete und Mletbetastrurg
Unter.Dleterhaushalte U äla,raen *ä orro.LOrrtten nach Unter:Dlete

HauEha1te ln Gebäuden wrd llnterkürft€n nach Eauahaltsstruktur und Eaushaltaelnk@en
Eaughalte ln Gebäuden rrnd Unterkonften nach EaushaltsEtrultu! wrd Gebäudeatter
Eaughalte ln Gebäuden undl Unterk0nften nach Eaushattsstruktur und selbstbeuohnten Räleen
f|ohnungElnhaberhaushalte ln eiebäuden unit Unterkihften nach Erushaltsstruktu.r undl llohnr:ngsfläche
llohnungelnhabelhaushalte ln @bäuden nach Eaushaltgstruktur und Be1egülgsdlchte
wohnungelnhaberhauehalte In cebäuden und Unterkikrften nach Eauehaltggtn:ktur und
WohnungBaugEtattung

Eaushalte nlt !{ohngeldbezug nach Eaushaltsstruktur und Eöhe des Wohngelds
Eaushalte r[lt ldohngeldbezug aach Eaushaltgstruktur und Grurd d€r t|ohngeldgerähflurg

ElnfaDlllenhaushalte
Elnfanlllenhaushalte
ElnfaDl llenhaushalte
Ein f arol llenhauEhalte
VlohnungEausstattung
EinfaDlllenhaushalte
llohnungsfläche

als Eaup6Leter Ln @bäuden nach l,tiete wrd titietbelastung
Ln Gebäud€n wld Irnterkonften nach F'6{ llenstruktur undl selbstlewohnten Räruen
ln Gebäuden lmd Unterktlnften nach FaDillenstruktur und Elnk@€n
als Wohnülgsinhaber ln cebäuden ürd Unt€rkünften nach F h{llenstruktur uDd

als Bohnungslnhaber ln cebäuden und lrnterk0nften nach FaDlllenstruktur und

*) B - Bundr L = Länder, c = ceEelndet)/tr)en
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4 standardtabellenprogrr@
4.2 sch€Eatlgche Übersicht deE TabelleninhaltE

GlLed€runggDerl@ale der G€bäudetabollen

Aufwenilungen, laufencle (JÄhrl. Durchachnlttsbetfag) ie Gebäude

AuBstattung alee cebäudes (Unterkellerunq/Betonwände/t{asslvdecke
Baujahr deE cebäudeB

Belegung (Eauahalte, Personen)
ELgent{her deg @beudes
Elgenttusitbergang des l{ohngebäudes (Jahr,/Art)
FeuerrrerElcherwrgB$ert (ceb. /wohnungen/DurchBchnlttsbetrag)
Flelzeltwohnungpn
cebäude bzw. libhngebäude - Tab€llLerDasse
@Mudeart
ceEchoßzahl (Vollgeechosse )

Grünanlagen (C*b. Älutzung)
Grundetückgfläche (lnsges. /Je crundBtock)
I€eratehendl (Geb. /libtrnr.mgen)
tltletelnnahEen (ceb. /Wblrnwrgen/Durchschnittsbetrag)
t{odernlaielua9 (ceb. /Inohnun gen/ Axl--, Kosten )

Nutzf läche des cebäudes ($ohnf l. Ilutzf l. f . Nlchttrohnzvecke^utzungEart )

Nutz flächendlchte
öffentllche fördelung
§ozlale Stellung de6 cebäudeelgenthers (bel Elnze oder
Irnterkünfte (bewohnte)

nbhnungen uLt Küche

GlledelunggDerl@ale der tiohnr:ngeta.be 1 len

Ausstatturgstyp (Samelheizurg, Bad, lrlC)

Balkon, Ipggla
BauJahr des cebäudes
BeheLzungEart (Einrlchtung/Energle )

Belegn.Irlg (Eaushalte, PerEonen bzw. Personen Jd RauD)

Bealtzverhältnls (Art)
Fenster (Doppel-, Verbütd- oder lgollerverglast)
Fläche ( lnsgee. /Je t{ohnung / )e Petaot/nach Größenklassen)
FrelzeLtwohnung
Gebäudeart

Landw. Nebenerwerbsbetrleb
I€erstehcnd (auch Grund/Dauer)
Meßelnrichtrmg (Eeizkosten )

Öffentllche Förderütg
Personen (InEges./Je Raus)

Rär.rne (lnsges . /Je Wobnwg/nach ZahI)
lfanEwaE6erverEorgung
l{bhnungen - Tabelllerrnasse -
Wohnungen nLt Küche

Tabellen-Nr. G...

x

G 2 3

x
x
x

x

x
x
x

x
x

6

Tabellen-Nr. W

4 5

x

x
x

x

x

x
x
x

x
x

2 5

- :1 _

I 2 3 4 5

x
x
x x x x x
x

x x x
x

x
x

x xx x x
x x x x x
x

x

x
x

x
x

x x x x x
x

x
x x x x
x

1 2 3 4

x
x

x x x x
x

x
x x x x

x
x

x x x x
x x x x
x
x x x x
x x x x

x
xx x x

x
x

x
x x x x
x x x x
xzweltwohnung
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F

Glledsrungeroerlolle dler ttl€teotabGllen

Alter (Et )

Na.tattungatyl, (8.d, l{C, Samelhelzung)
Elujatrr dl6s GGbäudEt

ElnzugeJahr (ElI)

llächs (iter lNohnrrng/unt rgeoletet€)
Eauptolatarlrauahalt€ (ln cebärden) - Tabelltetila8ae -
EauohaltsgröEc
EäushaltanßttoelJrl«ren

(ln t)
lllete
lllete Je nr -Mlete Je Wohnung)

(Bew. relne,/übrtg€) - Tabellleroasse -
llletr{Dtmungen nltlohne Kltche (Bew. lelne)
NlchtdeutEcher (E\r)

öffentllche Földetllrlg der Wohnung

SlrDe der lb]uruorg
Soziale SteUung (EV)

Unterillete € Eaushal

Tabellen-Nr. ü

Tabellen-Nr. 8 . . .

x

x

x
l(

Untemleterhauahalte (ln ceb.u.
Wohngeldbezleher (EauptroLeter )

Gllederungeoerl@ale der Eaushaltstabellen

Alter (EV)

Ausetattung8typ der tlohnung (Bad, frc, sa@elheizung)
Balkon, Ioggla
Baujahr deE c€bäudes
ElnzugBjahr in Wohnung (EIr)

Fenster (Doppel-, Verburd-, lBollerverglast)
F1äche der wohnulg
F1äche e Pergon

Gebäudeart
Eaushalte lnagesaEt - Tabellie:oaege -
EauBhalte Dlt deutgcheE bzw. nichtdleutscheE Et,

EaushaltEg!öße
Eau8haltEnettoeink@en
!I1ete
öffentllche Förderürg der wohnung

P€rsonen Je selbstbewohnten ltatrEt

Reuoe

Sozlale StelhJllg des IIV

WarEwasEen ergorgung
Wohngeld
Ylohnungen t
Wohnungsinhaberhaushalte (EigentüDer/EauptDleter)

)-.
x
x

432

x

x

x

x
IE 6

t 2 3

x
x x
x x x

x
x x

x
x
x
x

x x
x

x x
x x

x
x x x
x x

x

x

2 4 5 6 7

x x x x x x
x x x x

x
x x x x x x x

x
x

x
x

x x x x
x x x x

x x x x x
x x x xx

x
x
x

x
x x x x

x
x x x x x x

x

x
x
x x x x x

x
x

x
x x x

x x x x x xItlohnverhäItnls (EigenttlEer/Eauptnleter/Unte!:Eleter )
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clLederungalerkDAle der Farolllentabellen

Alter (E\t)

der l|ohnung Bad, l{C)

Balkon,
Etrreechlleßurg nach 1971

Elgentihr
ElnfaDluenhäuBhalte - Tabellletoaese -
ElnzugsJahr ln tlohnung (E\I)

Frnr Uen/Ehepqare (ohne/DLt ßndern) + ( 1/2 u.E. Eink@Dena-
bezlehern)
FaDtllen, unvollständLge + Ev welbllch (ohne/ult KLndlern)

Fan1l1€n o1t nlchtdeutsch€E Ev

Fonster (Doppel-, verbund-, lsollenrerglast)
Fläche dler $ohnüg
Gebäualeart
Eauptdeter
Eaushaltegr!öße
EauBhaltsnettoelnk@en
tttete/Mletbelastung
RIlre (Böbluert geDtetete, Eelbstbelrohnte, untervenoletete)
soziale stelllrllg des Ev

IrntelDleter
$laüDhra6 Eer:vereorgung
libhnun 96 lnhrbarhaushalte

F

Gllederlmgeuerloale dle! uarelttabellen

Alter (Ev)

Arbeltgplatz (Verglelch: J

ArBstattutg der llohnlÜrg (Sanltär, Balkonr Fenster)
BauJahr des cebeudes
ElnrugBjahr In llohnung (E\I)

Fläche aler Ylohnung

Eaushaltsgrröße
EaushaltsnettoeLnko@en
I@1Bslonen/verkehr

(Nähe/Beurtellung)
Klnder (Eausha1t ml.t ...)
tdete/uletbelaetung -

NLchtdeutscher (Et/)

öffentliche Földerung der i{ohnung
Peraonen (Je Raun)

Pl$, (EauEhalte Elt ... )

Rär.rBe aler wohnülg

Schulabschluß/Beruf llche Ausblldung (Elr)

Sozlale stellung des Elr

Iruzug (nach 7971, AtzahL/Gründe)
}lohnwlg (Beurtellwrg/verglelch: Jetzige/vorherlge)
Wohnurgsart (Besltzverhältnls)
wohnungslnhaberhaushalte - Tabellierilasse -

Tabellen-Nr. 8 . . .

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

2 3

x
54

Tabellen-Nr. U

x

x
x

x
x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x

3 5 7

x
8U

2 3 4I

x x xx
,(

x
x x xx
x x

x x x x
x

x x x x
xxx
x

x

x

x
x x x

x
x xxx

x
x

x x x x
x

x
x

I 2 3 4 5 6 7

x x x xx x x
x

x x x x x
x x x x x x
x x x
x x

xx x x x x x
x x x x x x x
x x
x x x x

x x x x x
x x x

x
x
x x

x
x x x x

x xx x x x
x xx

x x x x x x x
xx

x x x x x x x
x x x x x x x

x x
x xx

x x x xx
x x x xx x x

x x x x xxWohnsltuatlon (Beurteilung 3 Vlohngegendl/Wohnung)
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